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Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Ausschuss für Planung und Hochbau (Vorberatung) 05.12.2023 Ö
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 12.12.2023 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 19.12.2023 Ö

Beschluss:

„1. Die während der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (2) BauGB sowie der Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (2) BauGB eingegangenen 
Stellungnahmen sind entsprechend den Vorschlägen der Verwaltung gemäß den Anlagen 
Nr. 6 und Nr. 7 zu behandeln.

 2. Der Bebauungsplan „Wendenring-Nord“, HA 143, wird in der während der Sitzung 
ausgehängten Fassung gemäß § 10 (1) BauGB als Satzung beschlossen.

 3. Die zugehörige Begründung mit Umweltbericht wird beschlossen.“

Sachverhalt:

Beschlusskompetenz
Die Zuständigkeit des Rates für den Satzungsbeschluss ergibt sich aus § 58 (2) Nr. 2 
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG).

Aufstellungsbeschluss und Planungsziel
In seiner Sitzung am 10.12.2019 hatte der Verwaltungsausschuss die Aufstellung dieses 
Bebauungsplanes beschlossen.

Hohe Anmeldezahlen sowie mangelnde Kapazitäten verwehren derzeit noch vielen 
Schülerinnen und Schülern den Unterricht an einer Integrierten Gesamtschule (IGS). Aus 
diesem Grund hatte die Stadt Braunschweig im Jahr 2018 eine Machbarkeitsstudie in 
Auftrag gegeben, um einen geeigneten Standort zur Realisierung der 6. IGS zu finden. Auf 
Grundlage der Ergebnisse dieser Studie hatte der Rat der Stadt Braunschweig im 
darauffolgenden Jahr beschlossen, den Standort „Tunica-Gelände“ für den Bau der neuen 
IGS zu nutzen.



Eine entscheidende Voraussetzung ist die Tatsache, dass sich das Grundstück im Eigentum 
der Stadt Braunschweig befindet. Das Gelände besitzt kaum städtebauliche 
Einschränkungen und ist aufgrund seiner Größe für viele unterschiedliche 
Bebauungskonzepte geeignet. Zudem kann das Tankstellengrundstück am Wendenring mit 
einbezogen werden, da der bestehende Pachtvertrag zwischen Stadt und 
Tankstellenbetreiber nicht verlängert wird. Durch diese Grundstückserweiterung zum 
Wendenring hin kann dort eine Adresse ausgebildet werden.

Die bestehende Tunica-Sporthalle ist baulich abgängig. Sie soll daher im Zuge der 
Neubebauung abgerissen und durch eine neue Sporthalle ersetzt werden. Damit der 
Sportbetrieb auch während der Bauphase fortgeführt werden kann, wird der Abriss erst nach 
Errichtung der neuen Sporthalle erfolgen.

Gegenwärtig gilt auf dem Grundstück der Bebauungsplan HA 65, der eine öffentliche 
Freifläche mit der Zweckbestimmung „Sport- und Erholungsfläche“ festsetzt. Zur Umsetzung 
der 6. IGS ist somit eine Änderung des Planungsrechts erforderlich.

Vorgesehen ist die Ausweisung einer Fläche für Gemeinbedarf. Im Zuge der Planung soll 
das Planungsrecht im Bereich der neuen Feuerwehr-Leitstelle angepasst werden. Die über 
das Gelände verlaufende Nord-Süd-Wegeverbindung zwischen Ringgleis und Innenstadt 
wird über ein Wegerecht gesichert. Eine Änderung des Flächennutzungsplanes ist nicht 
erforderlich.

Die durch den Bebauungsplan überplanten Flächen der aktuell rechtsverbindlichen 
Bebauungspläne „HA 65“ und „Feuerwache Westerbergstraße“, RN 46, treten in den 
überplanten Bereichen außer Kraft.

Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (2) BauGB 
und sonstiger Stellen
Diese Beteiligung wurde in der Zeit vom 09.06.2023 bis 14.07.2023 durchgeführt.

Die Stellungnahmen sind in der Anlage Nr. 6 aufgeführt und mit einer Stellungnahme und 
einem Vorschlag der Verwaltung versehen.

Stellungnahmen, die zu einer wesentlichen Änderung der Planung geführt hätten, wurden 
nicht vorgelegt.

Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (2) BauGB
Am 12.09.2023 wurde die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (2) BauGB vom 
Verwaltungsausschuss beschlossen und in der Zeit vom 06.10.2023 bis 07.11.2023 
durchgeführt.

Die Stellungnahmen sind in der Anlage Nr. 7 aufgeführt und mit einer Stellungnahme und 
einem Vorschlag der Verwaltung versehen.

Stellungnahmen, die zu einer wesentlichen Änderung der Planung geführt hätten, wurden 
nicht vorgelegt.

Empfehlung
Die Verwaltung empfiehlt, die in den Anlagen Nr. 6 und Nr. 7 aufgeführten Stellungnahmen 
den Vorschlägen der Verwaltung entsprechend zu behandeln und den Bebauungsplan 
„Wendenring-Nord“, HA 143, als Satzung sowie die Begründung mit Umweltbericht zu 
beschließen.

Leuer



Anlagen:
Anlage 1: Übersichtskarte zur Lage der Geltungsbereiche A und B im Stadtgebiet
Anlage 2.1: Zeichnerische Festsetzungen (Geltungsbereich A)
Anlage 2.2: Zeichnerische Festsetzungen (Geltungsbereich B)
Anlage 2.3: Planzeichenerklärungen
Anlage 3: Nutzungsbeispiel
Anlage 4: Textliche Festsetzungen und Hinweise
Anlage 5: Begründung mit Umweltbericht
Anlage 6: Behandlung der Stellungnahmen aus der Beteiligung der Behörden gemäß § 4 (2) 

BauGB und sonstiger Stellen
Anlage 7: Behandlung der Stellungnahmen aus der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß 

§ 3 (2) BauGB
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Bebauungsplan „Wendenring-Nord“, HA 143  Textliche Festsetzungen, Stand: 17.11.2023 
Hinweis: Es gilt die BauNVO 1990/2023  Verfahrensstand: § 10 (1) BauGB 
 

 
 
 
 

Bebauungsplan 
Wendenring-Nord HA 143 
Textliche Festsetzungen und Hinweise  
 
 
 
A Städtebau 
gemäß § 1 a und § 9 BauGB 
 
 
I Art der baulichen Nutzung 
 
1. Innerhalb der Gemeinbedarfsfläche mit den 

Zweckbestimmungen „Schule“ und „Sportlichen 
Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen“ 
sind Schulgebäude einschließlich der erforderli-
chen Freianlagen und Nebenanlagen sowie eine 
Sporthalle einschließlich eines Außensportberei-
ches zulässig. 

Ausnahmsweise können folgende Nutzungen 
zugelassen werden, sofern sie dem Gemeinbe-
darf dienen: 

Anlagen für kirchliche, kulturelle, gesundheitliche 
und soziale Zwecke. 

2. Innerhalb der Gemeinbedarfsfläche mit der 
Zweckbestimmung „Feuerwehr“ sind (Verwal-
tungs-) Gebäude der Feuerwehr einschließlich 
der erforderlichen Freianlagen und Nebenanla-
gen zulässig. 

 

II Maß der baulichen Nutzung, Höhe baulicher 
Anlagen 

 

1. Gebäudehöhe 

Die maximal zulässige Gebäudehöhe für die Ge-
meinbedarfsfläche mit den Zweckbestimmungen 
„Schule“ und „Sportlichen Zwecken dienende 
Gebäude und Einrichtungen“ ist in Metern über 
dem Bezugspunkt zeichnerisch festgesetzt. 

Bezugspunkt für die Höhenangabe ist 69,5 m 
NHN. Dies entspricht der Kanaldeckelhöhe in 
der Fahrbahnmitte des Wendenrings auf Höhe 
der Huttenstraße. 

Steigt oder fällt das Gelände vom Bezugspunkt 
zur Mitte der straßenseitigen Gebäudeseite, so 
ist die Normalhöhe um das Maß der natürlichen 
Steigung oder des Gefälles zu verändern. 

 

2. Überschreitung der zulässigen Gebäudehöhe  

Überschreitungen der zeichnerisch festgesetzten 
maximalen Gebäudehöhe sind für technische 
Anlagen (z. B. Lüftungsanlagen, Abgasschorn-
steine, Antennen, PV-Anlagen) und Erschlie-
ßungsanlagen (Treppenhäuser und -aufgänge, 

Aufzüge) bis zu 2,0 m ausnahmsweise zulässig, 
soweit sie um das Maß ihrer Höhe von der Fas-
sadenkante zurückspringen. 

 

III  Bauweise, Überbaubare Grundstücksflächen, 
Grundstückszufahrt 

 

1. Abweichende Bauweise 

Es sind Baukörper mit einer Länge von über 50 
m zulässig. 

2. Fläche für Geh-, Fahr- und Leitungsrecht 

Innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche 
dürfen die als Geh-, Fahr- oder Leitungsrechte 
festgesetzten Bereiche ①, ② und ③ ab einer 
lichten Höhe von 5,0 überbaut werden. 

3. Grundstückszufahrt 

Für die Gemeinbedarfsfläche mit den Zweckbe-
stimmungen „Schule“ und „Sportlichen Zwecken 
dienende Gebäude und Einrichtungen“ ist max. 
eine Zufahrt über die Straße Hasenwinkel zuläs-
sig. Davon ausgenommen sind notwendige Ret-
tungs- und Havariezufahrten. 

 

IV Grünordnung 
 

1. Flächen für Gemeinbedarf 

1.1 Bei Dächern mit einer Dachneigung von bis zu 
15° sind mindestens 70 % der Dachflächen 
- von Hauptgebäuden, 
- von Garagen, überdachten Stellplätzen und 

Nebenanlagen ab einer jeweils zusammen-
hängenden Größe der Dachfläche von  
25 m² 

mindestens extensiv zu begrünen, zum Beispiel 
mit einer Gräser-/ Kräutermischung oder mit 
Stauden und Sedumsprossen. Die Begrünung ist 
dauerhaft zu erhalten und bei Abgang gleichwer-
tig zu ersetzen. Eine durchwurzelbare Gesamt-
schichtdicke von mindestens 10 cm ist vorzuse-
hen. Es sind Variationen in der Höhe der Sub-
stratmenge und das Einbringen von Totholz vor-
zusehen. 

Anlagen für Solarthermie-, Photovoltaik- und an-
dere Solaranlagen auf Dächern sind mit der 
Dachbegrünung zu kombinieren. 
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1.2 Die Fassaden der Außenwände sind auf mindes-
tens 20% der Länge der Fassade mit bodenge-
bundenen Kletter-/Rankpflanzen zu begrünen. 
Vor den zu begrünenden Fassadenabschnitten 
sind mindestens 1,0 m breite Vegetationsstreifen 
herzustellen. Alternativ kann eine wandgebun-
dene Fassadenbegrünung hergestellt werden. 

1.3 Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO (u. a. 
Müllboxen, Fahrradabstellanlagen etc.) sind mit 
Laubgehölzen/berankten Stabgitterzäunen in ei-
ner Höhe von mind. 1,2 m einzugrünen. 

1.4 Folgende Festsetzungen für Stellplatzanlagen 
gelten nur für oberirdische Stellplätze, welche 
nicht durch ein Obergeschoss überbaut sind: 

Auf Stellplatzanlagen mit mind. sechs Stellplät-
zen ist je angefangene sechs Stellplätze ein 
mind. mittelkroniger Laubbaum innerhalb der 
Stellplatzanlage anzupflanzen. 

Stellplatzanlagen für jeweils mindestens sechs 
Pkw sind, mit Ausnahme der Zufahrten, mit einer 
0,8 m bis 1,2 m hohen Anpflanzung oder Hecke 
aus Laubgehölzen einzugrünen. 

Bei Anordnung der Stellplätze als zusammen-
hängende Stellplatzanlage mit mind. 10 Stellplät-
zen sind die Baumstandorte als gliedernde Ele-
mente in die Stellplatzanlage zu integrieren, um 
großflächig versiegelte Fläche, die zu einer 
Überhitzung und Belastung des Kleinklimas bei-
tragen, zu vermeiden. 

Die Baumstandorte im Bereich der Stellplatzan-
lagen sind gemäß 1.6 auszuführen. 

1.5 Baumstandorte für mittelkronige Bäume sind mit 
einer offenen, vollflächig zu begrünenden Vege-
tationsfläche von mindestens 12 m² netto in ei-
ner Mindestbreite von 2 m netto, mit einer Baum-
grubentiefe von mindestens 1,5 m, einem Sub-
stratvolumen von mindestens 18 m³ herzustellen 
und nachhaltig gegen Überfahren zu schützen. 

1.6 Die nicht überbaubaren Flächen / festgesetzten 
Flächen für Anpflanzungen und Erhalt sind wie 
folgt zu begrünen: 

- Pflanzung von Strauchgruppen auf mind. 
50 % der Flächen, 

- Herstellung der gehölzfreien Flächen als ex-
tensive Wiesenflächen, 

- Pflanzung mind. eines Laub-/Obstbaums je 
500 m². 

2. Öffentliche Grünfläche 

Die öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestim-
mung „Spielplatz“ dient in Gänze der Deckung 
des örtlichen Bedarfes von 1.700 m² Kinderspiel-
fläche. Die Fläche ist mit Gehölzflächen, Einzel-
bäumen sowie offenen Rasen- und Wiesenflä-
chen strukturreich zu gestalten und überwiegend 
extensiv zu pflegen. Die Anlage von Freizeitwe-
gen sowie Möblierungen zum Aufenthalt und 
Spiel sind zulässig. 

 

 

 

 

3. Allgemeine Festsetzungen zur Begrünung 

3.1 Für die festgesetzten Anpflanzungen sind min-
destens folgende Pflanzqualitäten zu verwen-
den, artbedingte Abweichungen sind möglich: 

- Laubbäume: Hochstamme, Stammumfang 
18-20 cm. Gemessen in 1,0 m Höhe, 

- Obstbäume: Hochstamme, Stammumfang 
10-12 cm, gemessen in 1,0 m Höhe, 

- Sträucher: mindestens 2 x verpflanzt, 60-
100 cm Höhe, 

- Extensive Wiesen: Einsaat von artenreichen 
Kräuter- und Gräsermischungen, 

- Rank-/Kletterpflanzen: mind. 2 x verpflanzt, 
3 Triebe, 40-60 cm. 

3.2 Für die Anpflanzung sind heimische und stand-
ortgerechte Arten zu verwenden. 

3.3 Die Anpflanzungen sind spätestens in der 
Pflanzperiode herzustellen, die auf den Zeitpunkt 
der Ingebrauchnahme der neu errichteten Ge-
bäude auf der Fläche für Gemeinbedarf folgt. 

Die festgesetzten Anpflanzungen sind im An-
schluss an die Fertigstellungspflege mit einer 
dreijährigen Entwicklungspflege fachgerecht 
auszuführen und dauerhaft zu erhalten. Die Kro-
nen bestehender und als Hochstamm neu zu 
pflanzender Bäume sind in ihrem natürlichen Ha-
bitus zu erhalten und zu entwickeln. Abgängige 
Gehölze sind spätestens in der folgenden 
Pflanzperiode gleichartig zu ersetzen. 

4. Erhaltung von Baumbeständen 

Die zeichnerisch zum Erhalt festgesetzten Ein-
zelbäume sind vor Beeinträchtigungen zu schüt-
zen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Aus-
nahmen vom Erhaltungsgebot können auf An-
trag bei der zuständigen Fachbehörde der Stadt 
Braunschweig zugelassen werden, wenn dies 
durch die Realisierung baulicher Anlagen im 
Plangebiet erforderlich ist. Der Eingriff ist durch 
die Neuanpflanzung nach Vorgabe der o. a. 
Fachbehörde im Plangebiet auszugleichen. 

 

V  Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 

 

1. Maßnahmen an Gebäuden 

Für gebäudebrütende Vogelarten (Hausrot-
schwanz, Haussperling, Star, Mehlschwalbe, 
Mauersegler) und Fledermausarten (Zwerg-, Mü-
cken-, Bart-, Fransen-, Breitflügelfledermaus) 
sind Nist- und Ruhestätten im Bereich der Ge-
bäude durch geeignete Bauweise in die Kon-
struktion zu integrieren oder als künstliche Nist-
hilfen anzubringen. An Gebäuden im Geltungs-
bereich A sind insgesamt mindestens 15 Nist- 
und Ruhestätten anzubringen, die für mindes-
tens eine der in Satz 1 genannten Arten aus je-
der Tiergruppe (Vögel und Fledermäuse) geeig-
net sind. Die Einrichtungen sind im Rahmen des 
Baugenehmigungs- oder Anzeigeverfahrens im 
Einvernehmen mit der Unteren Naturschutzbe-
hörde nachzuweisen. 
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2. Flächen für Maßnahmen 

Die im Geltungsbereich B festgesetzte Fläche 
für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 
ist durch folgende Maßnahmen naturnah zu ent-
wickeln: 

- Pflanzung von 5 Laubbäumen, 
- Pflanzung von Strauchgruppen auf 10 % der 

Fläche, 
- Entwicklung der übrigen Flächen als exten-

sive Wiesen. Die Wiesen sind einmal jähr-
lich frühestens Mitte Juli zu mähen. Das 
Mahdgut ist zu entfernen. 

3. Allgemeine Festsetzungen zur Begrünung 

3.1 Für die festgesetzten Maßnahmen sind mindes-
tens folgende Pflanzqualitäten zu verwenden, 
artbedingte Abweichungen sind möglich: 

- Laubbäume: Hochstamme, Stammum-
fang 18-20 cm. Gemessen in 1,0 m Höhe, 

- Obstbäume: Hochstamme, Stammum-
fang 10-12 cm, gemessen in 1,0 m Höhe, 

- Sträucher: mindestens 2 x verpflanzt, 60-
100 cm Höhe, 

- Extensive Wiesen: Einsaat von artenrei-
chen Kräuter- und Gräsermischungen, 
 

3.2 Für die Anpflanzung sind heimische und stand-
ortgerechte Arten zu verwenden. 

3.3 Die festgesetzten Anpflanzungen sind im An-
schluss an die Fertigstellungspflege mit einer 
dreijährigen Entwicklungspflege fachgerecht 
auszuführen und dauerhaft zu erhalten. Die Kro-
nen bestehender und als Hochstamm neu zu 
pflanzender Bäume sind in ihrem natürlichen Ha-
bitus zu erhalten und zu entwickeln. Abgängige 
Gehölze sind spätestens in der folgenden 
Pflanzperiode gleichartig zu ersetzen. 

3.4 Die Maßnahmen im Geltungsbereich A sind spä-
testens in der Pflanzperiode herzustellen, die auf 
den Zeitpunkt der Ingebrauchnahme der neu er-
richteten Gebäude auf der Fläche für Gemeinbe-
darf folgt. 

Die Maßnahmen innerhalb des Geltungsberei-
ches B müssen spätestens innerhalb eines Jah-
res nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes um-
gesetzt werden. Die Anpflanzungen sind fachge-
recht auszuführen und dauerhaft zu erhalten. 

4. Zuordnung 

Die im Geltungsbereich B festgesetzte Fläche 
mit Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 
dient im Sinne des § 1a BauGB dem Ausgleich 
von Eingriffen in Boden, Natur und Landschaft, 
die aufgrund dieses Bebauungsplanes ermög-
licht werden. 

Sie werden dem Geltungsbereich A im Sinne 
von § 9 Abs. 1 a und § 135 a BauGB wie folgt 
zugeordnet: 

 

 

 

Öffentliche Straßenverkehrsfläche 3,4 % 
Gemeinbedarfsfläche „Feuerwehr“ 19,8 % 
Geh-, Fahr- und Leitungsrecht Nr. 2: 
Leitungsrecht zugunsten der Er-
schließungsträger (Strom und Tele-
kommunikation), auf der Gemeinbe-
darfsfläche „Feuerwehr“ 

1,9 % 

Gemeinbedarfsfläche „Schule“ und 
„Sportlichen Zwecken dienende Ge-
bäude und Einrichtungen“ 

50,3 % 

Geh-, Fahr- und Leitungsrecht Nr. 1: 
Geh- und Radfahrrecht zugunsten 
der Allgemeinheit sowie Fahrrecht 
zugunsten der Rettungsfahrzeuge, 
auf der Gemeinbedarfsfläche 
„Schule“ und „Sportlichen Zwecken 
dienende Gebäude und Einrichtun-
gen“ 

2,7 % 

Geh-, Fahr- und Leitungsrecht Nr. 2: 
Leitungsrecht zugunsten der Er-
schließungsträger (Strom und Tele-
kommunikation), auf Gemeinbedarfs-
fläche „Schule“ und „Sportlichen 
Zwecken dienende Gebäude und 
Einrichtungen“ 

11,3 % 

Geh-, Fahr- und Leitungsrecht Nr. 3: 
Geh- und Radfahrrecht zugunsten 
der Allgemeinheit sowie Fahrrecht 
zugunsten der Rettungsfahrzeuge. 
Leitungsrecht zugunsten der Er-
schließungsträger (Strom und Tele-
kommunikation), auf Gemeinbedarfs-
fläche „Schule“ und „Sportlichen 
Zwecken dienende Gebäude und 
Einrichtungen“ 

10,6 % 

 

 

VI  Festsetzungen zum Schutz gegen schädliche 
Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes 

 

1. Passiver Schallschutz, Lärmpegelbereiche 

Auf der Fläche für Gemeinbedarf sind bei Errich-
tung und Änderung von Gebäuden an den Fas-
saden von schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen 
(i.S. von DIN 4109) passive Schallschutzmaß-
nahmen nach den Bestimmungen für die im Be-
bauungsplan festgesetzten Lärmpegelbereiche 
gemäß DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“ 
und gemäß VDI-Richtlinie 2719 „Schalldämmung 
von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen“ 
durchzuführen. 

2. Gewerbelärm 

In der in den Zeichnerischen Festsetzungen ge-
kennzeichneten Fläche für Nutzungsbeschrän-
kungen oder für Vorkehrungen zum Schutz ge-
gen schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne 
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes sind öf-
fenbare Fenster von schutzbedürftigen Aufent-
haltsräumen nur dann zulässig, wenn ein schall-
technischer Nachweis darüber erbracht wird, 
dass durch bauliche Maßnahmen (z.B. vorge-
setzte Loggien, Laubengänge oder Prallschei-
ben) die Vorgaben der TA Lärm eingehalten 
werden. 
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3. Sportnutzung 

Eine Vereinsnutzung der Sportanlage (inkl. Pkw-
Stellplätze) nach 22 Uhr ist nur dann zulässig, 
wenn durch eine schalltechnische Untersuchung 
nachgewiesen wird, dass die Vorgaben der 
18.BImSchV eingehalten werden. 

4. Von diesen Festsetzungen A VI 1 – 3 kann ganz 
oder teilweise abgewichen werden, wenn schall-
technisch nachgewiesen wird, dass der erforder-
liche Schallschutz auf andere Art und Weise ge-
währleistet ist. 

 

VII  Erneuerbare Energien 
 

1. Auf der Fläche für Gemeinbedarf „Schule“ und 
„Sportlichen Zwecken dienende Gebäude und 
Einrichtungen“ und der Fläche für Gemeinbedarf 
„Feuerwehr“ sind bei der Errichtung von Gebäu-
den folgende baulichen und sonstigen techni-
sche Maßnahmen für die Erzeugung von Strom 
oder Wärme aus erneuerbaren Energien zu tref-
fen: 

Bei der Errichtung von Gebäuden, die mindes-
tens eine Dachfläche von 50 m² aufweisen, sind 
mindestens 50 % der Dachflächen mit Photovol-
taikanlagen auszustatten. 

2. Die Pflicht nach VII 1. entfällt, 
- wenn ihre Erfüllung im Einzelfall 

o anderen öffentlich – rechtlichen Pflichten 
widerspricht, 

o technisch unmöglich ist, 
o wirtschaftlich nicht vertretbar ist, 

- oder soweit auf der Dachfläche solarthermi-
sche Anlagen errichtet sind. 

3. Auf Dachflächen, die gemäß A IV 1.1 zu begrü-
nen sind, sind Anlagen zur Solarenergienutzung 
(Photovoltaik, Solarthermie) so auszuführen, 
dass sie mit der Dachbegrünung vereinbar sind 
(z. B. aufgeständerte Bauweise). 

 

VIII Geh-, Fahr- und Leitungsrecht 
 

① Geh- und Radfahrrecht zugunsten der Allge-
meinheit sowie Fahrrecht zugunsten der Ret-
tungsfahrzeuge. 

② Leitungsrecht zugunsten der Erschließungsträ-
ger (Strom und Telekommunikation). 

③ Geh- und Radfahrrecht zugunsten der Allge-
meinheit sowie Fahrrecht zugunsten der Ret-
tungsfahrzeuge. Leitungsrecht zugunsten der Er-
schließungsträger (Strom und Telekommunika-
tion). 

 
 
B Hinweise 
 
1. Grundwasser 

Das Grundwasser steht im Plangebiet hoch an. 

Eine Versickerung ist im Plangebiet nicht mög-
lich. 

Für Kellergeschosse sind entsprechende Ab-
dichtungen gegen von außen drückendes 
Grundwasser und/oder aufstauendes Sickerwas-
ser erforderlich. Vorzugsweise sind wasserun-
durchlässige Betonbauweisen („Weiße Wanne“) 
geeignet. 

2. Hochwasserschutz 

Das Plangebiet befindet sich im Hochwasserrisi-
kobereich HQ 200. 

3. Starkregen 

Innerhalb des Plangebietes befinden sich Flä-
chen, die bereits bei einem außergewöhnlichen 
Starkregenereignis (SRI 7) ein mäßiges (Was-
sertiefe 10 – 30 cm) und in Teilen hohes (Was-
sertiefe 30 – 50 cm) Gefahrenpotential besitzen. 
Weiterhin gibt es für Starkregenereignisse rele-
vante Fließwege, die auch die Starkregengefah-
ren der angrenzenden Flächen beeinflussen. 

Werden die bei Starkregen überfluteten Flächen 
überbaut oder durch Auffüllungen verändert, 
müssen im Plangebiet diese Flächen/Volumina 
zur Verfügung stehen. Sie können als soge-
nannte Multifunktionsflächen, unter Berücksichti-
gung der temporär möglichen Überflutungen, 
auch für andere Nutzungen (Grünflächen, PKW-
Stellplätze o. ä.) verwendet werden. 

Die Neubauten sind gegen eindringendes Nie-
derschlags- und Oberflächenwasser zu schüt-
zen. Insbesondere Gebäudeeingänge, Keller 
und Tiefgaragen sind baulich gegen eindringen-
des Niederschlags- und Oberflächenwasser bei 
größeren Regenereignissen zu schützen. Auf § 
5 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) wird 
hingewiesen. 

4. Dachbegrünung 

Die Dachbegrünung ist gem. den FLL-Richtlinien 
durchzuführen. 

5. Baumschutz 

 Im Bereich zu erhaltender Bäume sind – begin-
nend mit der Baustelleneinrichtung – über die 
gesamte Bauphase die Vorschriften der ein-
schlägigen Regelwerke DIN 18920, RASLP 4 
und ZTV-Baumpflege (FLL, Forschungsgesell-
schaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau 
e.V.) in den jeweils aktuellen Ausgaben zu be-
achten und umzusetzen. Die Anwendung der 
Regelwerke ist durch einen vereidigten Baum-
sachverständigen zu begleiten. 

6. Schallschutz 

Im Rahmen der Genehmigungsplanung ist eine 
detaillierte Untersuchung des Nutzungskonzep-
tes erforderlich. 

6.1 Informationen zu passiven Schallschutzmaßnah-
men 

Zur Umsetzung der textlichen Festsetzungen A 
VI „Festsetzungen zum Schutz gegen schädliche 
Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Im-
missionsschutzgesetzes“ sind folgende Grundla-
gen in der jeweils geltenden Fassung maßgeb-
lich: 
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- DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“, Her-
ausgeber Deutsches Institut für Normung, 
Beuth-Verlag, Berlin, 2018. 

- DIN ISO 9613-2 „Dämpfung des Schalls bei 
der Ausbreitung im Freien“, Herausgeber 
Deutsches Institut für Normung, Beuth-Ver-
lag, Berlin,1999. 

- VDI-Richtlinie 2719 „Schalldämmung von 
Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen“, 
Herausgeber Deutsches Institut für Nor-
mung, Beuth-Verlag, Berlin,1987. 

- 16. Bundes-Immissionsschutzverordnung 
(16. BImSchV), 2020 (BGBl. I S. 2334). 

- „Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen“, 
(RLS 19), 2019 (VkBl. S. 698). 

- „Technische Anleitung zum Schutz gegen 
Lärm“ (TA Lärm), sechste allgemeine Ver-
waltungsvorschrift zum Bundes-Immissions-
schutzgesetz, 2017 (GMBl Nr. 26/1989 
S. 503). 

- Niedersächsische Freizeitlärmrichtlinie, 
2017 (gem. RdErl.-40502/7.0). 

- 18. Bundes-Immissionsschutzverordnung 
(18. BImSchV): „Sportanlagenlärmschutz-
verordnung“, 2017 (BGBl. I S. 1468). 

- Berechnung des Beurteilungspegels von 
Schienenwegen“ (Schall 03), 2014 (BGBl. I 
S. 2271-2313). 

Diese Unterlagen können in der „Beratungsstelle 
Planen – Bauen – Umwelt“ der Stadt Braun-
schweig eingesehen werden. 

7. Kampfmittel 

 Das Plangebiet ist kampfmittelverdächtig. Es 
wurde im 2. Weltkrieg bombardiert. Aus Sicher-
heitsgründen sind vor dem Beginn bzw. während 
der Erdarbeiten geeignete Gefahrenforschungs-
maßnahmen auf Kampfmittel durchzuführen. Auf 
die DIN 18323 „Kampfmittelräumarbeiten“ wird 
hingewiesen. 

8. Abfall, Boden 

8.1 Bei Erdbewegungsmaßnahmen fällt ggf. verun-
reinigter Boden an, der als Abfall entsorgt wer-
den muss. Beim Umgang mit Bodenaushub ist 
grundsätzlich die LAGA-M 20 (Mitteilung 20 der 
LAGA-Anforderungen an die stoffliche Verwer-
tung von mineralischen Abfällen –Stand 6. No-
vember 2003) zu beachten. 

8.2 Auf dem südlichen Teilstück am Wendenring be-
findet sich eine Tankstelle, bei der es sich um 
eine altlastenverdächtige Fläche handelt (Wen-
denring 30B). Es liegen Hinweise auf Schad-
stoffbelastungen in diesem Bereich vor. Daher 
sind auf dem Grundstück Wendenring 30B Alt-
lastenuntersuchungen auszuführen. 

8.3 Der Abfall nach 8.1 und 8.2 sowie alle weiteren 
Abfälle, die bei den vorgesehenen Maßnahmen 
anfallen, sind unter Beachtung der allgemeinen 
gültigen Regelungen der abfallrechtlichen Ge-
setzgebung zu entsorgen. 

 

9. Qualifizierter Freiflächenplan 

Mit den Bauantragsunterlagen ist ein qualifizier-
ter Freiflächenplan einzureichen. 

10. Starkregen 

Die öffentlichen Entwässerungsanlagen sind ent-
sprechend dem jeweiligen Stand der Technik 
und dem gültigen Regelwerk dimensioniert. Im 
Falle seltener Regenereignisse (seltener als 
20jährliche Wiederkehrwahrscheinlichkeit) kön-
nen Überlastungen der Entwässerungsanlagen 
mit einem verbundenen Überstau nicht ausge-
schlossen werden. Grundstückseigentümer ha-
ben ihre Gebäude gegen eindringendes Nieder-
schlags- und Oberflächenwasser zu schützen. 
Insbesondere Gebäudeeingänge, Keller und 
Tiefgaragen sind baulich gegen eindringendes 
Niederschlags- und Oberflächenwasser bei grö-
ßeren Regenereignissen zu schützen. Auf § 5 
Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) wird hin-
gewiesen. 
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1 Rechtsgrundlagen - Stand: 10.11.2023 - 

 
1.1 Baugesetzbuch (BauGB) 

 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBI. I S. 3634),  
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 
221) 

 
1.2 Baunutzungsverordnung 1990 (BauNVO) 

 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 
176) 

 
1.3 Planzeichenverordnung (PlanZV) 

 

in der Fassung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. I 1991 S. 58), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) 

 
1.4 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) 

 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I. S. 1274; 2021 I S. 
123), zuletzt geändert durch Artikel 11 Absatz 3 des Gesetzes vom 26. Juli 2023 
(BGBl. 2023 I Nr. 202) 
 

1.5 Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG) 
 

vom 12. Dezember 2019 (BGBl. S. 2513), zuletzt geändert durch Art. 1 Gesetzes 
vom 18. August 2021 (BGBl. I. S. 3905) 

 
1.6 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 

 

in der Fassung vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch  
Artikel 3 des Gesetzes vom 8. Dezember 2022 (BGBl. I. S. 2240) m. W. v. 
14.12.2022 

 
1.7 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 

 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. März 2021 (BGBl. I. S. 540), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. März 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 88) 
 

1.8 Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz  
(NAGBNatSchG) 
 

in der Fassung vom 19. Februar 2010 (Nds. GVBl. S. 104), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 22. September 2022 (Nds. GVBl. S. 578) 

 
1.9 Niedersächsische Bauordnung (NBauO) 

 

in der Fassung vom 3. April 2012 (Nds. GVBI. S. 46), zuletzt geändert durch  
Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Juni 2023 (Nds. GVBl. S. 107)   
 

1.10 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) 
 

in der Fassung vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 11. Oktober 2023 (Nds. GVBI S. 250) 

 
1.11 Gesetz zur Sicherstellung ordnungsgemäßer Planungs- und Genehmigungsverfah-

ren während der COVID-19-Pandemie (Planungssicherstellungsgesetz – PlanSIG) 
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vom 20. Mai 2020 (BGBl. I S. 1041), zuletzt geändert durch Artikel 11 des Gesetzes 
vom 22. März 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 88) 
 

1.12    Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz – WHG) 
 

 vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes 
vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) 
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2 Bisherige Rechtsverhältnisse 

2.1 Regional- und Landesplanung 
Im Landesraumordnungsprogramm Niedersachsen von 2017 und im Regionalen 
Raumordnungsprogramm (RROP) 2008 für den Großraum Braunschweig ist Braun-
schweig im oberzentralen Verbund mit Wolfsburg und Salzgitter als Oberzentrum 
verbindlich festgelegt. Dem oberzentralen Verbund sind die Schwerpunktaufgaben 
„Sicherung und Entwicklung von Wohn- und Arbeitsstätten“ zugewiesen. 
 
Nach dem RROP sollen Siedlungsentwicklungen schwerpunktmäßig in Oberzentren 
stattfinden. Im Großraum Braunschweig sollen diese vorrangig auf zentralörtlichen 
Standorten, die über Zugangsstellen des schienengebundenen ÖPNV bzw. von Re-
gio-Buslinien verfügen, konzentriert werden. Im Einzugsbereich der Haltepunkte soll 
durch verdichtete Bau- und Wohnformen eine höhere Siedlungsdichte erreicht wer-
den. 
 
Der Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes wird im RROP 2008 nachrichtlich als 
Teil des Allgemeinen Siedlungsbereiches der Stadt Braunschweig als Oberzentrum 
dargestellt. 
 
Somit folgt die Aufstellung des Bebauungsplanes HA 143 „Wendenring-Nord“ den 
Zielen der Regional- und Landesplanung. Durch die Entwicklung eines ergänzenden 
Schulstandortes und die Erweiterung des bestehenden Feuerwehr-Standortes wird 
Braunschweig als Oberzentrum gestärkt und durch die innerstädtische Lage werden 
vorhandene Infrastruktureinrichtungen genutzt und ausgebaut. 
 

2.2 Flächennutzungsplan 
Für den Geltungsbereich dieses Bebauungsplans gilt der Flächennutzungsplan der 
Stadt Braunschweig in der Form der Neubekanntmachung vom 6. Oktober 2005. Er 
stellt in seiner derzeit geltenden Fassung für das Plangebiet Wohnbaufläche dar. 
Schulstandorte sind im FNP entsprechend seiner sehr abstrakten Darstellungssys-
tematik in der Regel nicht als Gemeinbedarfsfläche, sondern als Wohnbaufläche 
dargestellt. Zudem ist schalltechnisch sichergestellt, dass die Immissionsrichtwerte 
an den benachbarten Wohnorten eingehalten werden. 
 
Damit ist der Bebauungsplan gemäß § 8 Abs. 2 BauGB aus dem Flächennutzungs-
plan entwickelt. 
 

2.3 Bebauungspläne 
Gegenwärtig gilt im Plangebiet der qualifizierte Bebauungsplan HA 65, der eine öf-
fentliche Freifläche mit der Zweckbestimmung „Sport- und Erholungsfläche“ fest-
setzt. Zur Umsetzung der 6. Integrierten Gesamtschule (IGS) im Stadtgebiet ist so-
mit eine Änderung des Bebauungsplanes erforderlich. 
Im Zuge des Bebauungsplanverfahrens wird das Planungsrecht für die angren-
zende, bereits bestehende Feuerwehrleitstelle gesichert. Der geltende Bebauungs-
plan HA 65 umfasst ebenfalls die Fläche der Feuerwehr und setzt hier eine Stell-
platzfläche fest. 
Im Rahmen der Neuaufstellung des Bebauungsplanes werden beide Teilbereiche 
als Flächen für den Gemeinbedarf festgesetzt (hierzu siehe Pkt. 5.1 „Art der bauli-
chen Nutzung“). Ein dritter Teilbereich bleibt als öffentliche Grünfläche bestehen 
und wird mit dem Zusatz der Zweckbestimmung „Spielplatz“ planungsrechtlich gesi-
chert. 
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3 Anlass und Ziel des Bebauungsplanes 

Seit dem Jahr 2018 wird in Braunschweig diskutiert, an welchem Standort die 6. In-
tegrierte Gesamtschule (IGS) realisiert werden kann. Aufgrund steigender Schüler-
zahlen hat die Stadt Braunschweig beschlossen, in Ergänzung zu den fünf bisher in 
Braunschweig existierenden Integrierten Gesamtschulen eine weitere IGS in inner-
städtischer Lage zu realisieren. 
Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie1 wurden zwei alternative Standorte für die Er-
richtung eines Schulneubaus untersucht. Basierend auf stadtplanerischen und archi-
tektonischen Konzepten wurde ein Standortvergleich vorgenommen, der den politi-
schen Gremien als Entscheidungsvorlage vorgelegt wurde. 
Auf der Grundlage der Machbarkeitsstudie beschloss der Rat der Stadt Braun-
schweig, den Standort „Tunicagelände“ für den Bau einer neuen IGS zu nutzen. 
Für das Stadtgebiet zwischen Feuerwehrstraße, Hasenwinkel, Wendenring und Tu-
nicastraße wurde am 10.12.2019 durch den Verwaltungsausschuss der Stadt 
Braunschweig die Aufstellung des Bebauungsplanes „Wendenring-Nord“, HA 143, 
gem. § 2 Abs. 1 BauGB beschlossen. 
Der Geltungsbereich des aufzustellenden Bebauungsplanes umfasst den Standort 
der geplanten IGS sowie den Standort einer Feuerwehrleitstelle, die sich angren-
zend an den geplanten Schulstandort, östlich angrenzend an die „Tunicastraße“ be-
findet. Die Feuerwehrleitstelle soll im Rahmen der Bebauungsplanaufstellung pla-
nungsrechtlich gesichert werden. Dabei befinden sich folgende Flurstücke innerhalb 
des Geltungsbereiches: 97/14, 97/17, 97/19, 97/22, 129/1, 137/4, 71/16, 71/19, 
195/97, der Flur 4, Gemarkung Hagen. Insgesamt handelt ist um eine Fläche von 
20.664 m². Geltungsbereich B umfasst eine Teilfläche des Flurstückes 102/88, Flur 
4, Gemarkung Rüningen und wird als Fläche für Ausgleichsmaßnahmen genutzt. 
Die Flächengröße beträgt rund 4.932 m². 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                
1 farwick+grote Architekten BDA Stadtplaner 2019: Machbarkeitsstudie 6. Integrierte Ge-
samtschule Braunschweig. Abschlussbericht Stand 21.08.2019. Ahaus 
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4 Umweltbericht 

4.1 Beschreibung der Planung 
Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes „Wendenring Nord“, HA 143 schafft die 
Stadt Braunschweig die planungsrechtlichen Vorrausetzungen für die Errichtung ei-
ner neuen integrierten Gesamtschule auf dem ehemaligen Tunicagelände im nördli-
chen Ringgebiet von Braunschweig. Das Plangebiet umfasst auch das Gelände der 
neuen Feuerwehrleitstelle. 
Das Plangebiet befindet sich zwischen den Straßen Hasenwinkel im Norden, Wen-
denring im Süden sowie der Feuerwehr- und Tunicastraße im Nordosten und Osten.  
 
Gegenwärtig gilt im Plangebiet der rechtskräftige Bebauungsplan HA 65 aus dem 
Jahr 1963, der in dem zu überplanenden Bereich eine Sporthalle, eine öffentliche 
Freifläche mit der Zweckbestimmung „Sport- und Erholungsfläche“ sowie im Nord-
westen Parkplätze festsetzt. 
 
Zukünftig wird das 2,06 ha große Plangebiet als Fläche für den Gemeinbedarf mit 
den Zweckbestimmungen „Schule“ und „Sportlichen Zwecken dienende Gebäude 
und Einrichtungen“ festgesetzt. Der im Westen vorhandene Spielplatz wird durch 
Ausweisung als öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Spielplatz“ in sei-
nem Bestand gesichert. Der Bereich der Feuerwehr im Nordwesten wird als Fläche 
für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „Feuerwehr“ ausgewiesen.  
Für die Gemeinbedarfsfläche mit den Zweckbestimmungen „Schule“ und „Sportli-
chen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen“ wird eine Grundflächenzahl 
(GRZ) von 0,8, eine abweichende Bauweise sowie viergeschossige Gebäude mit 
einer max. Gebäudehöhe von 20 m vorgesehen. Damit kann im Plangebiet maximal 
eine Fläche von 1,52 ha Fläche versiegelt werden. Aktuell sind im Plangebiet 0,95 
ha befestigt, so dass es die max. Neuversiegelung 0,57 ha beträgt. 
 

4.2 Planerische Vorgaben und deren Berücksichtigung, Quellen 
Die konkreten Auswirkungen der im folgenden genannten Grundlagen auf die Pla-
nung und deren Berücksichtigung im Rahmen der Planung werden, soweit erforder-
lich, bei der Beschreibung und Bewertung der Umweltsituation in Kap. 4.4 wiederge-
geben. 
 
Übergeordnete Vorgaben 
Im Rahmen der Aufstellung eines Bebauungsplans sind die grundsätzlichen Anfor-
derungen an die Berücksichtigung der Ziele des Umweltschutzes in der Bauleitpla-
nung, die sich aus dem Baugesetzbuch und den einschlägigen Fachgesetzen und 
Fachplänen ergeben, zu beachten. In diesen Fachgesetzen und Fachplänen schla-
gen sich die auf Ebene der Europäischen Union und auf Bundes- Landes- oder 
kommunaler Ebene festgelegten Umweltschutzziele nieder. Dabei sind die konkret 
für den Planungsraum formulierten Vorgaben und Entwicklungsziele der genannten 
Grundlagen auszuwerten und bei der Planaufstellung zu berücksichtigen. Soweit er-
forderlich, erfolgt eine konkrete Nennung der berücksichtigten übergeordneten pla-
nerischen und gesetzlichen Vorgaben in Kap. 4.4. 
 
Stadtweite Fachplanungen und Gutachten: 
Für das Stadtgebiet von Braunschweig liegen Fachplanungen und Gutachten vor, 
die umweltbezogene Informationen und Ziele enthalten und sich in unterschiedlicher 
Tiefe mit dem Plangebiet auseinandersetzen. Es handelt sich um folgende Unterla-
gen: 

• Regionales Raumordnungsprogramm, 2008 
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• Landschaftsrahmenplan, 1999, Aktualisierung 2014 

• Stadtklimaanalyse Braunschweig Steinicke & Streifeneder, Richter & Röckle, 
2012, Kapitel 5 und 6 

• Stadtklimaanalyse Braunschweig, GEO-NET, 2017/2018, Teil 1 und Teil 2 

• Integriertes Klimaschutzkonzept 2.0 für die Stadt Braunschweig, 2022  

• Luftreinhalte- und Aktionsplan Braunschweig, 2007 

• Lärmminderungsplan Braunschweig, 2013 
 

Plangebietsbezogene Fachplanungen und Gutachten 
Darüber hinaus wurden im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens weitergehende, 
auf die konkrete Planung bzw. konkrete Situation bezogene Fachplanungen und 
Gutachten erstellt. 

• Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag Wendenring-Nord HA 143 Braunschweig 
(Planungsgemeinschaft GbR LaReG 2020) 

• Bautechnisches Bodengutachten Bebauungsplan „Wendenring-Nord“, HA 143 
(Ingenieurbüro BGA GbR, 2020) 

• Schalltechnisches Gutachten zum Bebauungsplan „Wendenring-Nord“ HA 143 in 
Braunschweig, Nummer 166364-1 (AMT Ingenieurgesellschaft mbH, 08.06.2023) 

• Verkehrsgutachten B-Plan HA 143 „Wendenring-Nord“ -Bericht zum Projekt Nr. 
21050 (SHP Ingenieure, Hannover, Dez. 2022 

• Machbarkeitsstudie 6. Integrierte Gesamtschule Braunschweig, Abschlussbericht 
21.08.2019, Farwick und Grote, Ahaus 

 
4.3 Beschreibung der Methodik der Umweltprüfung und Beurteilung der Informations-

grundlagen 
 
Die Umweltprüfung bezog sich im Wesentlichen auf das Plangebiet bzw. – soweit 
erforderlich, auf dessen nähere Umgebung. Gegenstand der Umweltprüfung sind 
nach Maßgabe des Baugesetzbuches die für den Betrachtungsraum und das Plan-
vorhaben planungs- und abwägungserheblichen Umweltbelange. 
 
Die Umweltprüfung wurde nach folgender Methodik vorgenommen: 

• Auswertung der unter 4.2 genannten Planerischen Vorgaben und Quellen. Die 
bei der Erstellung insbesondere von Fachgutachten jeweils angewandten techni-
schen und sonstigen Untersuchungsmethoden sind diesen Quellen zu entneh-
men bzw. soweit erforderlich in Kap. 4.4 beschrieben. 

• Ortsbegehungen. 

• Auswertung der unter den Verfahrensschritten der Beteiligung der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß §§ 4 (1) und § 4 (2) BauGB ermit-
telten Informationen. 

• Für die Beurteilung der Planung im Sinne der Eingriffsregelung erfolgte ein Ver-
gleich mit den Festsetzungen des bislang rechtsverbindlichen Bebauungsplanes 
HA 65 und den aktuellen Wertigkeiten von Natur und Landschaft im Plangebiet 
mit dem Planzustand, der nach Umsetzung dieses Bebauungsplans zu erwarten 
ist auf Grundlage des sogenannten Osnabrücker Modells. Das Osnabrücker Mo-
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dell ist ein anerkanntes und in der Stadt Braunschweig regelmäßig zur Anwen-
dung kommendes Verfahren zur rechnerischen Unterstützung der gutachterli-
chen Bemessung von Eingriffsfolgen und Ausgleichsmaßnahmen. 

• Die Untersuchungstiefe der Umweltprüfung orientiert sich gemäß § 2 Abs. 4 
Satz 3 BauGB an den Festsetzungen dieses Bebauungsplans. Geprüft wird, 
welche erheblichen Auswirkungen durch die Umsetzung des Bebauungsplans 
auf die Umweltbelange entstehen können und welche Einwirkungen auf die ge-
planten Nutzungen im Geltungsbereich aus der Umgebung erheblich einwirken 
können. Hierzu werden vernünftigerweise regelmäßig anzunehmende Einwir-
kungen geprüft, nicht jedoch außergewöhnliche und nicht vorhersehbare Ereig-
nisse. Da konkretisierbare Vorhaben noch nicht bekannt sind, beinhaltet diese 
Prüfung nicht die Untersuchung von Auswirkungen der Bauphase. 
 

Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der erforderlichen Informationen sowie 
Kenntnislücken bestanden nicht. 
 

4.4 Beschreibung und Bewertung der Umwelt und Prognosen 
 
4.4.1 Mensch und menschliche Gesundheit 
4.4.1.1 Betroffenheit Mensch 

Der Mensch und die menschliche Gesundheit können durch Emissionen/Immissio-
nen verschiedenster Arten oder auch durch andere Auswirkungen der Planung bzw. 
deren Umsetzung direkt oder indirekt betroffen sein. Diese Auswirkungen können 
sowohl einzelne Menschen als auch die Bevölkerung betreffen. Soweit die Auswir-
kungen den Schutzgütern (z.B. Boden, Wasser, Klima, Luft) direkt zugeordnet wer-
den können, werden sie in den entsprechenden Kapiteln des Umweltberichtes auf-
geführt. Soweit eine solche Zuordnung nicht möglich ist, werden die Auswirkungen 
im Folgenden aufgeführt. Es handelt sich dabei im Wesentlichen um den Aspekt 
Lärm. 
 

4.4.1.2 Lärm, Grundlagen 
Für den Bebauungsplan „Wendenring-Nord“, HA 143, wurde ein schalltechnisches 
Gutachten erstellt. Darin wurden die Auswirkungen der geplanten integrierten Ge-
samtschule auf die Umgebung und die Auswirkungen der Umgebung auf die ge-
plante integrierte Gesamtschule in Bezug auf den Aspekt Lärm untersucht. 
Für die derzeitige Bestandsaufnahme wurden als relevante Geräuschquellen Stra-
ßen- und Schienenverkehr, Gewerbliche und industrielle Anlagen (inkl. Feuerwehr) 
sowie die geplanten Nutzungen berücksichtigt. 
Generell ist im Rahmen der Aufstellung eines Bebauungsplans die DIN 18005 
„Schallschutz im Städtebau“ zu beachten, die Orientierungswerte enthält und die 
Grundlage für die planerische Abwägung darstellt. 

 
Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario) 
 
Geltungsbereich A 
 
Verkehrslärm geht im Plangebiet von den angrenzenden öffentlichen Straßen aus, 
es handelt sich dabei im Wesentlichen um die Straßenabschnitte Hasenwinkel, 
Wendenring Ost, Wendenring Mitte, Wendenring West und Tunicastraße. Hinzu 
kommt der Lärm der vom Stadtbahnverkehr ausgeht. Dabei handelt es sich um die 
östlich des Plangebiets verlaufenden Stadtbahnlinien 1 und 2 der Braunschweiger 
Verkehrs-GmbH. Außerdem wirkt sich der Gewerbelärm von der östlich des Plange-
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biets gelegenen Gärtnerei und einem Café auf das Plangebiet aus. Die wesentli-
chen Geräuschquellen umfassen dabei die Stellplatznutzung, Anlieferung (inkl. Ver-
ladung), Containereinwurf und -austausch und die Freisitzfläche des Cafés. 
 
Geltungsbereich B 
 
Der Geltungsbereich B wird insbesondere durch den Verkehrslärm aus der Wester-
bergstraße und der A 39 beeinflusst. Da es sich um landwirtschaftliche Flächen han-
delt, sind diese Immissionen nicht relevant und wurden deshalb nicht ermittelt. 
 
Prognose über den Umweltzustand ohne Durchführung der Planung 
 
Geltungsbereich A 
 
Bei der Nichtdurchführung der Planung bleiben die vorhandenen Gegebenheiten 
und Nutzungen im Plangebiet erhalten, weshalb die vorliegenden Verhältnisse un-
verändert bleiben. 
 
Geltungsbereich B 
 
Die Lärmimmissionen auf den landwirtschaftlichen Flächen können mit zunehmen-
dem Straßenverkehr gemäß dem Prognose - Nullfall 2030 geringfügig zunehmen. 
 
Prognose über den Umweltzustand bei Durchführung der Planung 
 
Geltungsbereich A 
 
Durch die Planung kommen zusätzlich zu den bereits vorhandenen Geräuschquel-
len im Umfeld des Plangebietes noch die Geräuschquellen der geplanten Nutzun-
gen hinzu. Aufgrund der geplanten Schulnutzung werden als Geräuschquellen die 
Parkplätze, die Anlieferung und die Abluft der Mensa sowie die Fernwirkung durch 
den zusätzlich auftretenden Straßenverkehr berücksichtigt.  

 
Straßen- und Schienenverkehrslärm 
 
Im Folgenden wird zusammenfassend der Straßen- und Schienenverkehrslärm und 
deren Auswirkungen auf das Plangebiet dargestellt. 
 
Straßenverkehr 
Im Rahmen des Schallgutachtens wurden die Verkehrszahlen einschließlich 
Schwerlastanteil für die auf das Plangebiet einwirkenden Straßen untersucht. Diese 
beinhalten neben dem Analyseverkehr auch die zu erwartenden Neuverkehre durch 
den Schulbau. Die Berechnung der Geräuschemissionen erfolgte nach Vorgaben 
der Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen (RLS-19). Die Lkw-Anteile wurden in 
Anlehnung an die Standardvorgaben der RLS-19 berechnet. Die zulässige Höchst-
geschwindigkeit wird entsprechend der örtlichen Gegebenheiten zu Grunde gelegt. 
Die Zuschläge für Knotenpunkte werden gemäß der RLS-19 berücksichtigt. Stell-
plätze entlang öffentlicher Straßen (Längs- und Querparkstreifen, Parkbuchten) wer-
den nicht separat betrachtet. Man kann davon ausgehen, dass hier die Geräusche 
des fließenden Verkehrs überwiegen.  
 
Schienenverkehr 
Für die Ermittlung der Geräuschemissionen wurde für die Stadtbahn die Fahrbahn-
art „Schwellengleis im Schotterbett“ und „straßenbündiger Bahnkörper“ angesetzt 
und von der Zuggattung Stadtbahn mit 6 und 8 Achsen pro Zug ausgegangen. Trotz 
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evtl. geringerer möglicher Geschwindigkeiten wird im gesamten Abschnitt mit einer 
maximalen Geschwindigkeit von 50 km/h gerechnet. Der erhöhte Ansatz der Schal-
lemissionen berücksichtigt u. a. Haltestellen und enthält in diesen Bereichen 
auftretende typische Geräusche wie z. B. Anfahr- und Bremsgeräusche. Die Schal-
lausbreitungsberechnungen erfolgen jeweils streng nach den Vorgaben der aktuel-
len Richtlinie zur Berechnung der Geräuschimmissionen an Schienenwegen (Schall 
03, Anlage 2 der Verkehrslärmschutzverordnung). 
Für die Ausbreitungsrechnungen werden Aufpunkthöhen von 3 m über Gelände für 
den Erdgeschossbereich und von jeweils 2,8 m für die weiteren Obergeschosse un-
terstellt. 

 
Lärmbelastung 
Tagsüber sind aufgrund des Verkehrslärms an den Gebäudefassaden Überschrei-
tungen des schalltechnischen Orientierungswerts für ein Allgemeines Wohngebiet 
um 6 dB(A) zu erwarten. Die schalltechnischen Orientierungswerte für ein Mischge-
biet werden um bis zu 1 dB(A) überschritten. An den Plangebietsgrenzen ergeben 
sich entlang der Straße Wendenring Geräuschimmissionen von bis zu 73 dB(A) am 
Tag sowie 64 dB(A) in der Nacht. Pegelbestimmend ist dabei der Straßenverkehrs-
lärm. 
 
In Anlehnung an die Festsetzung der Verkehrslärmschutzverordnung wurden außer-
dem die Beurteilungspegel in der Mitte des geplanten Schulhofes in einer Höhe von 
2 m berechnet. Es ergibt sich ein Beurteilungspegel am Tag von 47 dB(A). Die ab-
schirmende Wirkung der Schulgebäude bzw. der Sporthalle wurde dabei berück-
sichtigt. Pegelbestimmender Verursacher ist dabei der Straßenverkehr. 
 
Da im Plangebiet Überschreitungen der Orientierungswerte durch den Verkehrslärm 
festgestellt werden, ist im Zuge der Aufstellung ein Schallschutzkonzept zu erarbei-
ten. 
 
Als Maßnahmen zum Schutz vor Verkehrslärm kommen grundsätzlich in Betracht: 
• Planerische Maßnahmen 
• Aktiver Schallschutz 
• Passiver Schallschutz 
 
Da das Plangebiet jedoch von verschiedenen Himmelsrichtungen aus verlärmt wird, 
kommen zur Bewältigung des Immissionskonfliktes vorrangig passive Lärmschutz-
maßnahmen in Betracht. Alternativ können auch durch planerische Maßnahmen 
(Gebäudestellung, Raumbelegung etc.) gesunde Aufenthaltsverhältnisse erreicht 
werden. 
 
Gewerbelärm (inkl. Feuerwehr) 
 
Östlich des Plangebiets grenzt unmittelbar der Betrieb der Gärtnerei Volk GmbH an 
das geplante Schulgrundstück. In diesem Zusammenhang wurden folgende Ge-
räuschquellen untersucht: 
 
• Stellplatznutzung, 
• Anlieferung (inkl. Verladung), 
• Containereinwurf und –austausch, 
• Freisitzfläche Café Flora. 
 
Weiterhin befinden sich nördlich des Plangebietes einige gewerbliche Anlagen, wel-
che in Form eines flächenbezogenen Schallleistungspegels in die Berechnungen 
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eingehen. Dazu gehören die Berufsfeuerwehr Braunschweig, das Autohaus Holz-
berg sowie die gewerblichen Anlagen innerhalb des Geltungsbereichs des Bebau-
ungsplan HA 102 der Stadt Braunschweig. 
 
Stellplatznutzung 
Für die Stellplätze der Gärtnerei erfolgt die Ermittlung der Geräuschemissionen auf 
Grundlage des zusammengefassten Verfahrens der Parkplatzlärmstudie unter Be-
rücksichtigung der Angaben zur Netto-Verkaufsfläche. Dieses Verfahren gewährleis-
tet, dass alle Geräuschquellen eines Parkplatzes berücksichtigt werden. Die Netto-
Verkaufsfläche wurde mit etwa 650 m² abgeschätzt. Die Anfahrt der Stellplätze er-
folgen über die Zufahrt im Osten zur Straße Hasenwinkel. Nachts werden keine Be-
wegungen auf dem Parkplatz berücksichtigt. Aus der Anzahl der Fahrzeugbewegun-
gen sowie den Zuschlägen gemäß Parkplatzlärmstudie ergeben sich die Schalle-
missionen. Die Rollgeräusche der Einkaufswagen auf dem Parkplatz werden durch 
den Berechnungsansatz bereits abgedeckt. 
 
Anlieferung (inkl. Verladung) 
Für die Anlieferung wurden nach Rücksprache mit dem Betreiber bis zu 3 Lkw pro 
Tag angenommen, zusätzlich wurde noch ein Sprinter berücksichtigt. Die Anliefe-
rung soll grundsätzlich am Tag außerhalb der Ruhezeit erfolgen. Die An- und Ab-
fahrt für die Anlieferung erfolgt ebenfalls von der Straße Hasenwinkel über den Kun-
denparkplatz. Für die abgestrahlte Schallleistung der Lkw-Fahrbewegungen kann 
nach einer Untersuchung des Hessischen Landesamtes für Umwelt und Geologie 
(HLUG) ein Schallleistungspegel von L WA‘1h = 63 dB(A)/m für Lkw bzw. L WA‘1h = 57 
dB(A)/m für Sprinter pro Meter und Stunde angenommen werden. Für die Rangier-
geräusche, die im Wesentlichen bei Rückwärtsfahrt im Anlieferbereich auftreten, ist 
ein um 5 dB(A) höherer Schallleistungspegel anzusetzen. Für die Entladung werden 
zusätzlich die Geräuschemissionen eines Palettenhubwagens gemäß den Angaben 
des HLUG mit einem Schallleistungspegel von L WA = 92 dB(A) (mittlerer Wert) und 
eines Elektro-Gabelstapler mit einem Schallleistungspegel von L WA = 93 dB(A) be-
rücksichtigt. Die Entladung im Außenbereich wird zusammen mit den Rangierbewe-
gungen als Flächenschallquelle in einer Höhe von 1 m im Modell verortet. 
 
Containereinwurf- und austausch 
Die Einwurfvorgänge werden gemäß den Angaben des Bayerischen Landesamt für 
Umwelt (LfU) zur Aufstellung von Wertstoffcontainern im Modell berücksichtigt. Es 
wird von jeweils drei Einwurfvorgängen mit Bauschutt und Holz ausgegangen. Die 
Einwirkdauer wird mit jeweils zwei Minuten in Ansatz gebracht. Dies entspricht min-
destens 30 Einwürfen. Es wird davon ausgegangen, dass der Container an einem 
Tag getauscht wird. In den Berechnungen werden sowohl die Wechselvorgänge als 
auch der Fahrweg von jeweils einem Lkw berücksichtigt. Die Maximalpegel für den 
Containerwechsel liegen gemäß LfU bei bis zu L WAmax = 123 dB(A). Der Fahrweg 
der Lkw wird analog zu dem Vorgehen bei den Anlieferungsvorgängen entspre-
chend den Angaben des HLUG mit einem längenbezogenen Schalleistungspegel 
pro Stunde von L WA‘ = 63 dB(A)/m im Modell berücksichtigt. 

 
Freisitzfläche Café Flora 
Zusätzlich zu den Verkehrsgeräuschen der Gärtnerei wurden die Außengeräusche 
des Café Flora mit 40 Sitzplätzen berücksichtigt. Gemäß dem Emissionsansatz vom 
Bayerischen Landesamt für Umwelt für „Geräusche aus „Biergärten“ wird pro Per-
son ein Schallleistungspegel von L WA = 63 dB(A) angenommen. Für 40 Sitzplätze 
ergibt sich daher ein Schallleistungspegel von L WA = 79 dB(A) für die Außensitzflä-
che. Unter der Annahme, dass 50% der Gäste gleichzeitig sprechen, ergibt sich ein 
Zuschlag für impulshaltige Geräusche von KI = 3,6 dB(A) gemäß VDI 3770. Die Ge-
räusche werden als Flächenschallquelle mit einer Emissionshöhe von 1,2 m für sit-
zende Personen modelliert. 
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Feuerwehr, Autohaus, gewerbliche Anlagen 
Für die Berechnungen der nördlich gelegenen Immissionsquellen werden Berech-
nungsansätze mit typischen flächenbezogenen Schalleistungspegeln berücksichtigt. 
Für die Flächenquellen des Autohauses sowie des Bebauungsplan Nr. 102 wird 
eine Emissionshöhe von 5 m berücksichtigt. Eine Feuerwehr stellt keine gewerbli-
che Nutzung bzw. Anlage im eigentlichen Sinne der TA Lärm dar, sodass eine Beur-
teilung der Geräuschimmissionen des Regelbetriebes in Anlehnung an die Regula-
rien der TA Lärm erfolgt. Der Dienst einer Feuerwehr dient dem Wohl der Allgemein-
heit und ist somit als sozialadäquat einzustufen (vgl. Beschluss zum Urteil 9 ME 
334/05, 2 B 47/05 des OVG Niedersachsen). Soziale Einrichtungen sind im Anwen-
dungsbereich der TA Lärm ausgenommen, jedoch wird die Anwendung der TA Lärm 
von der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Immissionsschutz (LAI) auch für die aus-
genommenen Anlagen empfohlen, soweit keine anerkannte Richtlinie zur Beurtei-
lung von Geräuschimmissionen existiert. Emissionsseitig werden bei der Berech-
nung für die Feuerwehr (Hauptfeuerwache) typische flächenbezogene Schallleis-
tungspegel in Ansatz gebracht. Bei der Vergabe der Emissionspegel wurde für ein 
Ergebnis auf der sicheren Seite von der Ausschöpfung der Immissionsrichtwerte der 
TA Lärm an bestehenden schutzbedürftigen Nutzungen ausgegangen. Die horizon-
tale Flächenschallquelle wurde in einer Emissionshöhe von 2 m über Gelände veror-
tet. 
 
Für die Ausbreitungsrechnungen werden Aufpunkthöhen von 2 m über Gelände für 
den Erdgeschossbereich und von jeweils 2,8 m für die weiteren Obergeschosse un-
terstellt. 

 
Tagsüber sind aufgrund des Gewerbelärms keine Überschreitungen des Immissi-
onsrichtwerts für ein Mischgebiet (MI) bezogen auf die Entwurfsplanung zu erwar-
ten. Der Immissionsrichtwert für ein Allgemeines Wohngebiet (WA) wird um maximal 
3 dB(A) überschritten. An der Plangebietsgrenze im Nahbereich zur Gärtnerei erge-
ben sich Überschreitungen des Immissionsrichtwertes für ein Mischgebiet von bis zu 
6 dB(A) bzw. für ein Allgemeines Wohngebiet von 11 dB(A). 
 
Die Immissionsrichtwerte für ein Mischgebiet werden an den geplanten Gebäude-
fassaden eingehalten und bei freier Schallausbreitung lediglich in einem kleinen Be-
reich in der Nähe zu der Gärtnerei überschritten. Im östlichen Teil des Plangebiets 
sind Beurteilungspegel oberhalb der Immissionsrichtwerte der TA Lärm für ein Allge-
meines Wohngebiet durch den Gewerbelärm auch an den geplanten Gebäudefas-
saden zu erwarten. 
Für den von der Überschreitung der Immissionsrichtwerte für ein Allgemeines 
Wohngebiet (WA) betroffenen Bereich kann mit aktiven Schallschutzmaßahmen o-
der dem Ausschluss von schutzbedürftigen Räumen reagiert werden. Für den Be-
reich mit einer Überschreitung der Immissionsrichtwerte eines Mischgebiets kann 
eine Festsetzung aufgenommen werden, die öffenbare Fenster von schutzbedürfti-
gen Räumen ausschließt und somit Immissionsrichtwerte im Sinne der TA Lärm ver-
meidet. 

 
Schulbetriebslärm 
 
Zum Schulbetriebslärm zählen die Emissionsquellen Parkplatz, Anlagenlärm 
(Mensa) sowie Schulhof. Die TA Lärm findet bei der Beurteilung von Schulen An-
wendung, da sie als selbstständige Anlagen aus dem Bereich Bildung und Kultur 
unter den Begriff „Anlage für kulturelle Zwecke“ fallen. Ausgenommen von der Beur-
teilung nach TA Lärm ist hingegen der von Kindern auf dem Pausenhof oder auf 
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Sportplätzen erzeugte Lärm, welcher gemäß § 22 BImSchG keine schädliche Um-
welteinwirkung darstellt. Dennoch wurde dieser informativ berücksichtigt. 
 
Als maßgebliche Beurteilungsgrundlage für die anlagenbezogenen Geräusche wer-
den die Immissionsrichtwerte der TA Lärm herangezogen, die nicht überschritten 
werden dürfen. Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen (Maximalpegel) dürfen die 
Immissionsrichtwerte am Tag um nicht mehr als 30 dB(A) und in der Nacht um nicht 
mehr als 20 dB(A) überschreiten. 

 
Parkplatz 
Im Plangebiet sind insgesamt maximal 80 Pkw-Stellplätze vorgesehen. Diese sollen 
unter der aufgeständerten Sporthalle platziert werden. Die genaue Lage der Stell-
plätze kann erst im weiteren Planungsprozess abschließend erarbeitet werden und 
ist zum Zeitpunkt der Aufstellung des Bebauungsplanes noch nicht bekannt. Der 
Nachweis der Einhaltung der Immissionsrichtwerte unter Berücksichtigung von ggfs. 
notwendigen Lärmschutzmaßnahmen kann im Rahmen des Baugenehmigungsver-
fahrens erfolgen, da die Durchführung der als notwendig erkannten Konfliktlösungs-
maßnahmen außerhalb des Bebauungsplanverfahrens auf der Stufe der Verwirkli-
chung der Planung sichergestellt ist. 
Die Berechnung der Geräuschemissionen aufgrund der Parkplatznutzung erfolgt 
nach den Angaben der Parkplatzlärmstudie in Verbindung mit einer Untersuchung 
zu den Geräuschemissionen von Parkhäusern aus der Fachzeitschrift „Lärmbe-
kämpfung“. Dafür wird eine Bewegungshäufigkeit mit 0,3 Bewegungen pro Stunde 
und Stellplatz im Beurteilungszeitraum eines Tages angesetzt. Dies entspricht etwa 
380 Bewegungen am Tag. Die Fassadenkonstruktion um den Parkplatz wird als 
vollständig offen angesetzt. Die Geräusche werden als vertikale Flächenquellen ent-
lang der Fassaden im Simulationsmodell modelliert.  
 
Es wird der Fahrweg der Fahrzeuge gem. RLS-90 bis zum Parkplatz erfasst. Der 
Schallleistungspegel für den Fahrweg ergibt sich aus dem längenbezogenen Schall-
leistungspegel eines Autos pro Stunde von (LWA‘1h = 47,5 dB(A)/m) sowie einer Ge-
schwindigkeit von 30 km/h und den Bewegungen pro Stunde und Stellplatz. Es wird 
von einer asphaltierten Fahrbahnoberfläche ausgegangen. Im Bereich von Pkw-
Stellplätzen sind kurzzeitige Geräuschspitzen (maximale Schallleistungspegel 
LWAmax von bis zu 100 dB(A)) durch das Zuschlagen von Pkw Türen oder Heckklap-
pen zu erwarten. 
 
Anlagenlärm 
Da die genaue Lage der geplanten Mensa zum Zeitpunkt des Schallgutachtens 
noch nicht klar definiert war, wurde konservativ angenommen, dass diese sich im 
westlichen Bereich der IGS befindet. Dieser Bereich ist einem reinen Wohngebiet 
(WR) zugewandt. Auf dem Dach des Schulgebäudes wurde eine Punktquelle mit ei-
nem typischen Schallleistungspegel von LWA = 85 dB(A) und einer täglichen Be-
triebsdauer von 7 Stunden für die Abluftanlage der Mensa berücksichtigt. Zusätzlich 
wird die Anlieferung der Mensa als Flächenschallquelle mit einer Quellhöhe von ei-
nem Meter in das Modell aufgenommen. Für die abgestrahlte Schallleistung der 
Lkw-Fahrbewegungen kann nach einer Untersuchung des Hessischen Landesam-
tes für Umwelt und Geologie (HLUG) ein Schallleistungspegel von LWA ‘1h = 63 
dB(A)/m für Lkw bzw. LWA ‘1h = 57 dB(A)/m für Sprinter pro Meter und Stunde ange-
nommen werden. Für die Rangiergeräusche, die im Wesentlichen bei Rückwärts-
fahrt im Anlieferbereich auftreten, ist ein um 5 dB(A) höherer Schallleistungspegel 
anzusetzen. Die Anlieferung wurde dabei im westlichen Bereich des Plangebietes 
angenommen. Die Entladung mit Hubwagen wurde ebenfalls gemäß den Angaben 
der HLUG mit einem Schallleistungspegel von LWA = 92 dB(A) (mittlerer Wert) be-
rücksichtigt. Bei der Anlieferung sind Geräuschspitzen (Schallleistungspegel LWA,max 
= 108 dB(A)) durch das Entlüftungsgeräusch der Lkw-Bremsen zu erwarten. 
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Schulhof  
Bei einer weiterführenden Schule ist davon auszugehen, dass in den Außenberei-
chen geringere Schallemissionen als beispielsweise beim Spielen von Kindern einer 
Grundschule auftreten. Für das Planvorhaben wurde auch der durch den Schulhof 
verursachte Lärm an den maßgeblichen Immissionsorten untersucht. Gemäß den 
Angaben der VDI 3770 wird für den Pausenbereich ein Schallleistungspegel von 
LWA = 70 dB(A) pro Person (gehobenes Sprechen) für eine Dauer von 120 Minuten 
pro Tag veranschlagt. Der gesamte Schallleistungspegel je Pausenfläche ergibt sich 
anhand der Schülerzahl. Es wird davon ausgegangen, dass sich ca. 500 Schüler 
gleichzeitig im Außenbereich aufhalten. Die Geräuschquellen werden in einer Höhe 
von 1,6 m verortet. 
 
Zusätzlich wird eine informative Berechnung der Schulhofnutzung durch Kinder 
durchgeführt. Die Geräuschemissionen von Kindern stellen gemäß § 22 BImSchG 
keine schädliche Umwelteinwirkung dar. Besondere Umstände, die die Annahme 
eines Sonderfalls rechtfertigen, liegen nicht vor. Für die Berechnung wurde konser-
vativ „Kinderschreien“ mit einem Schallleistungspegel LWA = 87 dB(A) pro Kind für 
500 Kindern mit einer Einwirkzeit von 60 Minuten am Tag (Dauer der Lautäußerung) 
auf dem geplanten Pausenhof angenommen. 
 
Lärmbelastung 
Die Prognose der zukünftig zu erwartenden Geräuschimmissionen durch den Schul-
betrieb (Parkplatz, Anlagenlärm und Schulhof) zeigt, dass die Immissionsrichtwerte 
nach TA Lärm im Beurteilungszeitraum Tag (06 – 22 Uhr) an allen Immissionsorten 
um mindestens 6 dB(A) unterschritten werden. Auch Die Kriterien für kurzzeitige 
Geräuschspitzen werden an allen Immissionsorten eingehalten. Rechnerisch wird 
der zulässige Immissionsrichtwert bereits in 10 m Abstand zur Geräuschquelle 
(Lkw-Entlüftungsgeräusch) bei einem Reinen Wohngebiet unterschritten. 
 
Auch der informativ dargestellte Lärm durch die Schulhofnutzung durch Kinder un-
terschreitet die Immissionsrichtwerte nach TA Lärm, sodass erhebliche Belästigun-
gen für die Nachbarschaft vermieden werden können. 
 
Da aufgrund des Schulbetriebs keine Überschreitungen der Immissionsrichtwerte 
nach TA Lärm festgestellt wurden, sind bei dem betrachteten Nutzungskonzept des 
Schallgutachtens keine Schallschutzmaßnahmen notwendig. Sofern die Genehmi-
gungsplanung stark von den hier getroffenen Annahmen abweicht, sollte im Zuge 
der Baugenehmigung eine detaillierte Betrachtung erfolgen. 

 
Sportlärm 
 
Im Zuge des Neubaus der IGS wird ebenfalls eine neue Sporthalle errichtet. Da 
diese auch von Vereinen außerhalb des Schulbetriebes genutzt werden soll, ist eine 
separate Betrachtung nach der Sportanlagenlärmschutzverordnung durchzuführen. 
Da zum Zeitpunkt des Aufstellungsverfahrens des Bebauungsplanes noch kein Be-
legungsplan für die Sporthalle vorliegt, wird die Annahme einer Nutzung der Anlage 
durch den Vereinssport zwischen 16:00 Uhr und 22:00 Uhr getroffen. 
Zur Berücksichtigung des Sportanlagenlärms ist die Einhaltung der Immissionsricht-
werte der Sportanlagenlärmschutzverordnung (18. BImSchV) zu prüfen. Dabei sind 
die Beurteilungszeiträume der 18. BImSchV zu beachten. Wird die Sporthalle aus-
schließlich von Kindern unter 14 Jahren oder zum reinen Schulsport genutzt, so sind 
die Lärmemissionen nicht zu betrachten. Für die Beurteilung von Kinderlärm bzw. 
Schulsport sind grundsätzlich keine Richtwerte heranzuziehen. Der Zeitraum des 
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Schulsports ist gemäß Sportanlagenlärmschutzverordnung von der Beurteilung aus-
zuschließen. 
 
Als Nutzung der Sporthalle wurden Fußballspiele zugrunde gelegt, da beim Fußball 
im Vergleich zu anderen Sportarten tendenziell die höchsten Geräuschemissionen 
zu erwarten sind. Die Gebäudeabstrahlung über eventuelle Fenster wird durch eine 
vertikale Flächenquelle mit einem Schalldämm-Maß von 10 dB für gekippte Fenster 
bei einem Innenpegel von 78 dB(A) (Sporthallenvolumen von 22 320 m2) und einer 
durchgängigen Einwirkzeit zwischen 16:00 Uhr und 22:00 Uhr im Modell berücksich-
tigt. Für die Gebäudeabstrahlung über das Dach (mit einigen geöffneten Dachluken) 
wurde eine Flächenquelle mit einem Schalldämm-Maß von 25 dB bei identischen 
Innenpegel berücksichtigt. Die Gebäudeabstrahlung über die Wände Sporthalle ist 
aufgrund der hohen Schalldämm-Maße der Bauteile nicht immissionsrelevant und 
wird vernachlässigt. Für die Parkplatznutzung auf dem Anlagengelände werden pa-
rallel zur Schulnutzung alle 80 Stellplätze betrachtet. Es wird eine Bewegungshäu-
figkeit von einer Bewegung pro Stunde und Stellplatz am Tag innerhalb und außer-
halb der Ruhezeit sowie in der Nacht angenommen. Dies entspricht der Befüllung 
bzw. Räumung des gesamten Parkplatzes in jeder Stunde und ist als typischer An-
satz für eine dauerhafte Nutzung der Sporthalle einzustufen. 
 
Die Untersuchung zeigt auf, dass die Nutzung der Sporthalle sowie der Parkplätze 
durch den Vereinssport am Tag keine Überschreitung der Immissionsrichtwerte er-
warten lässt. 
In der Nacht sind Beurteilungspegel von bis zu 55 dB(A) an den maßgeblichen Im-
missionsorten zu erwarten. Aufgrund dessen und aufgrund von kurzzeitigen Ge-
räuschspitzen durch den Parkplatz ist eine Nutzung der Sportanlagen im Beurtei-
lungszeitraum Nacht auszuschließen. 
 
Um den Schutz der umliegenden schutzbedürftigen Gebäude vor Sportlärm durch 
die Vereinsnutzung der geplanten Sporthalle gewährleisten zu können, ist zum ei-
nen der Betrieb von leistungsstarken Beschallungsanlagen, die nicht nur der Hinter-
grundbeschallung dienen (z. B. bei Fitnesskursen), auszuschließen. Zum anderen 
müssen Sportkurse um ca. 21:30 Uhr enden, damit eine Parkplatznutzung im Beur-
teilungszeitraum Nacht nach 22 Uhr nicht mehr erfolgt. 
Die Nutzung der Sporthalle durch außerschulische Vereine ist ggf. nach Fertigstel-
lung der städtebaulichen Entwurfsplanung gesondert zu prüfen, da zum Zeitpunkt 
der Aufstellung des Bebauungsplanes weder die abschließende Lage und Ausfüh-
rung der Sporthalle noch die Abschirmung durch Gebäude bzw. die Art der Nutzung 
abschließend geklärt ist. 
 
Vorhabenbezogener Verkehrslärm 
 
Durch die geplante Schulnutzung inkl. Sporthalle wird auf den umliegenden Ver-
kehrswegen ein erhöhtes Verkehrsaufkommen erzeugt, welches zu höheren Ver-
kehrslärmimmissionen an der umgebenden Bebauung führt. Die Auswirkung dieses 
vorhabenbezogenen Verkehrslärms werden in Anlehnung an die Regelungen der 
Verkehrslärmschutzverordnung bzw. TA Lärm untersucht. 
Als maßgebliche Beurteilungsgrundlage für den vorhabenbezogenen Verkehrslärm 
wird in Anlehnung an die Regelungen der TA Lärm die Verkehrslärmschutzverord-
nung (16. BImSchV) herangezogen. Es wird geprüft, ob sich der Beurteilungspegel 
um mindestens 3 dB(A) erhöht, sodass eine wesentliche Änderung im Sinne der 
Verkehrslärmschutzverordnung vorliegen würde. Ist dies der Fall, so werden die er-
mittelten Beurteilungspegel aus den prognostizierten Verkehrsmengen unter Be-
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rücksichtigung der Zu- und Abfahrten aus dem Schulbetrieb mit den Immissions-
grenzwerten der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) verglichen. Diese 
Vorgehensweise entspricht den Vorgaben der TA Lärm zur Beurteilung des anla-
genbezogenen Verkehrslärms auf öffentlichen Verkehrsflächen. 
Die Emissionspegel L m,E der betrachteten Straßenabschnitte verändern sich mit 
dem zusätzlichen Verkehrsaufkommen durch die Schule und die Sporthalle um ma-
ximal 1,6 dB(A) am Tag (Straße Hasenwinkel von 50,7 auf 52,3). Der Nachtwert er-
höht sich nicht. 

Die Differenz zwischen dem Null- und Planfall beträgt an allen Immissionsorten ≤ 
1,6 dB(A), sodass die einschlägigen Kriterien der Rechtsvorschriften nicht erfüllt 
werden. Es sind daher keine weiteren Maßnahmen notwendig. 

 
Ergebnisse der Ermittlung der Geräuschbelastung 
 
Die Ermittlung der Geräuschbelastung für das geplante Schulgelände zeigt, dass es 
innerhalb des Plangebiets teilweise zu Immissionskonflikten kommt. Um einen aus-
reichenden Schutz vor Lärmbelastungen zu gewährleisten sind im Plangebiet 
Schallschutzmaßnahmen notwendig. Diese werden in den textlichen Festsetzungen 
und in Kapitel „5.7 Festsetzungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkun-
gen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes“ genauer aufgeführt. Zudem 
sind die entsprechenden Lärmpegelbereiche in der in den zeichnerischen Festset-
zungen dargestellt. 
 
Unter Beachtung der aufgeführten Maßnahmen sind an den umliegenden schutzbe-
dürftigen Nutzungen keine Überschreitungen der Immissionsrichtwerte durch den 
Betrieb der Schule und der Sporthalle zu erwarten. 
 
Geltungsbereich B 
 
Wesentliche Veränderungen sind nicht zu erwarten bzw. werden als nicht relevant 
eingestuft. 
 

4.4.1.3 Lärmpegelbereiche 
Um die Geräuschimmissionsbelastung im Plangebiet kenntlich zu machen und den 
Schutzanforderungen der im Geltungsbereich A geplanten Nutzungen Rechnung zu 
tragen, wurden im Schallgutachten allgemeingültige Anforderungen an den bauli-
chen Schallschutz in Form von Lärmpegelbereichen (LPB) gemäß DIN 4109 
(„Schallschutz im Hochbau“) ermittelt. Dazu wurden für das Plangebiet die maßgeb-
lichen Außenlärmpegel für eine Immissionshöhe von 5,8 m über dem Grund (1. 
Obergeschoss) bei freier Schallausbreitung ohne bauliche Anlagen schalltechnisch 
berechnet. 
 
Da im Plangebiet die Geräuschbelastung von mehreren Lärmquellen herrührt, ist die 
Überlagerung dieser verschiedenen Schallimmissionen zu berücksichtigen. Entspre-
chend berechnen sich gemäß DIN 4109 die resultierenden Außenlärmpegel („Sum-
menpegel“) aus den einzelnen maßgeblichen Außenlärmpegeln – hier: von Verkehr 
und Gewerbe – zuzüglich 3 dB(A). 
 
Damit ergeben sich auf der Fläche des Geltungsbereichs A bei freier Schallausbrei-
tung maßgebliche Außenlärmpegel zwischen LPB II (ab 56 dB(A)) und LPB VI (bis 
zu 80 dB(A)). Dementsprechend sind die Lärmpegelbereiche LPB II bis LPB VI an-
zusetzen, wobei die LPB V und LPB VI nur einen kleinen Teilbereich im Süden des 
Plangebietes entlang des Wendenrings umfassen. 
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Die so ermittelten Lärmpegelbereiche werden im Bebauungsplan als Grundlage für 
die durchzuführenden passiven Schallschutzmaßnahmen festgesetzt (s. Kap. 5.7). 
 

4.4.1.4 Maßnahmen zum Schallschutz 
Zur Gewährleistung der zu berücksichtigenden Schutzansprüche sowie zur Vermei-
dung von Nutzungseinschränkung der umliegenden Gewerbebetriebe sind Maßnah-
men zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundesimmis-
sionsschutzes zu prüfen und werden nach planerischer Abwägung im erforderlichen 
Umfang festgesetzt (s. Kap. 5.7). 
 

4.4.1.5 Lärm in der Bauphase 
Gemäß § 22 BImSchG besteht die Pflicht des Betreibers einer Baustelle, diese so 
zu betreiben, dass schädliche Umwelteinwirkungen (Lärm-, Staub-, Licht- und Er-
schütterungsemissionen) verhindert werden, die nach dem Stand der Technik ver-
meidbar sind und dass nach dem Stand der Technik unvermeidbare schädliche Um-
welteinwirkungen auf ein Mindestmaß beschränkt werden.  
 
Beim Betrieb einer Baustelle, mit ihren technischen Einrichtungen und einschließlich 
des Baustellenverkehrs, sind bezüglich Lärm die Immissionsrichtwerte der AVV-
Baulärm „Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm“ zu beach-
ten. Ein Regelbetrieb der Baustelle ist gemäß AVV-Baulärm nur werktags (Montag 
bis Samstag) im Zeitraum zwischen 7 Uhr und 20 Uhr (Tagzeit) zulässig. Sollten aus 
technologischen Gründen Nachtarbeiten im Zeitraum zwischen 20 Uhr und 7 Uhr 
notwendig werden – z.B. typischerweise Betonagen – so sind diese rechtzeitig bei 
der Unteren Immissionsschutzbehörde der Stadt Braunschweig zu beantragen. 
 

4.4.1.6 Sonstige Emissionen/Immissionen 
Geltungsbereich A 
 
Sowohl im Zusammenhang mit der Schul- als auch mit der Sporthallennutzung sind 
bei der Durchführung der Planung keine Emissionen wie Staub, elektromagnetische 
Strahlung oder Erschütterungen zu erwarten, die im Plangebiet selbst oder in den 
benachbarten Gebieten zu negativen Beeinträchtigungen führen könnten. Bezüglich 
Lichtemissionen sind im Hinblick auf die Schul- und Sporthallennutzung ebenfalls 
keine Beeinträchtigungen der Nachbarschaft zu erwarten. Zum einen findet kein 
Nachtbetrieb statt, zum anderen werden außerhalb der Gebäude allenfalls Zugänge 
und ggfs. der Stellplatzbereich ortsüblich zur Verkehrssicherheit ausgeleuchtet. In-
sofern sind diesbezüglich keine unzumutbaren Belästigungen der Nachbarschaft zu 
erwarten. 
 
Geltungsbereich B 
 
Wesentliche Veränderungen sind nicht zu erwarten. 
 

4.4.2 Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt 
Die Aussagen zur Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustandes und die 
Prognosen des Umweltzustandes mit und ohne Durchführung der Planung basieren 
auf den Ergebnissen des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages der Planungsge-
meinschaft GbR LaReG aus dem Jahr 2020 und einer Ortsbegehung im Juni 2022.  
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Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario) 
 
Geltungsbereich A 
 
Biotop- und Nutzungstypen 
 
Im Norden des Plangebietes dominieren mit der Feuerwehrhauptwache und der Tu-
nica-Sporthalle und den zugeordneten Parkplätzen großflächig versiegelte Flächen. 
Nördlich der Tunica-Sporthalle befindet sich ein kleines Ziergebüsch u. a. aus Berg-
ahorn und Strauchrose. Hier tritt zum Hasenwinkel auch ein deutlicher Geländes-
prung auf, der mit Stützmauern, die überwiegend mit wildem Wein begrünt sind, ab-
gefangen wird; das eigentliche Plangebiet liegt deutlich tiefer.  
Das zentrale Planareal wird durch einen Rasensportplatz mit randlichen Strauchbe-
ständen, Einzelbäumen und Baumgruppen aus überwiegend einheimischen Gehölz-
arten geprägt, die das Gelände zu den benachbarten Nutzungen abgrenzen. Als so-
litäre Einzelbäume treten vornehmlich Hainbuchen, sowie einzelne Exemplare von 
Ahorn, Esche, Erle, Eiche, Weide und Kirschpflaume auf. Die Bäume weisen für 
städtische Standortverhältnisse einen z.T. beachtlichen Kronen- und Stammdurch-
messer vor. Die Strauchbestände setzten sich u. a. aus Birke, Holunder, Hartriegel, 
Hundsrose, Hasel, Weide und Traubenkirsche zusammen. Innerhalb des Sportge-
ländes kommen eine Sprunggrube und eine Laufbahn vor. Im Süden zum Wenden-
ring befindet sich ein stark versiegeltes Tankstellengelände und ein Fußweg, der 
das Plangebiet fußläufig an den Wendenring anbindet. 
Der westlich gelegene Spielplatz wird durch Gehölzanpflanzungen, Rasen- und 
Sandflächen geprägt. 
 
Den größten Anteil im Untersuchungsgebiet nehmen Biotoptypen von geringer Be-
deutung der Wertstufen I ein. Für Einzelbäume, Baumgruppen und -reihen gilt eine 
gesonderte Betrachtungsweise je nach Zustand, Alter und Art. Biotoptypen mit be-
sonderer Bedeutung (V), besonderer bis allgemeiner Bedeutung (IV) und allgemei-
ner Bedeutung (III) kommen im Untersuchungsgebiet nicht vor. 
 
Im Untersuchungsgebiet befinden sich keine nach § 30 BNatSchG in Verbindung 
mit § 24 NAGBNatSchG geschützte Biotoptypen und/oder Biotoptypen, welche den 
Kriterien eines europäischen Lebensraumtyps gemäß Anhang I FFH-Richtlinie ent-
sprechen. 
 
Es wurde keine naturschutzfachlich besonders relevante Pflanzenart (nach dem 
BNatSchG besonders oder streng geschützt sowie Arten der Roten Liste) festge-
stellt. 
 
Tiere 
 
Die Bedeutung des Untersuchungsgebietes für Fledermäuse und Vögel wurde im 
Jahr 2020 im Rahmen von Detektorbegehungen und einer Brutvogelerfassung er-
mittelt. Im Rahmen der Brutvogelerfassung konnten 21 Vogelarten nachgewiesen 
werden, wovon sieben Arten als Nahrungsgäste eingestuft wurden. Alle heimischen 
Vogelarten sind nach den Bundes- und EU-Artenschutzverordnungen besonders 
geschützt und unterliegen dem § 44 BNatSchG. Die Nahrungsgäste Mäusebussard, 
Rotmilan sowie Weißstorch zählen zu den streng geschützten Arten.   
 
Im Eingriffsbereich und dessen Umgebung verteilen sich Gebäude und Gehölze mo-
saikartig. Die Sporthalle bietet für Brutvögel mit Bindung an Bauwerke Bruthabitate. 
Für Brutvögel mit Bindung an Gehölze stellen die randlichen Baumreihen und Gebü-
sche entlang des Sportplatzes potentielle Bruthabitate dar. Diese können ebenfalls 
von nahrungssuchenden Vögeln genutzt werden. Insbesondere die Baumreihe 
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nördlich der Tankstelle bietet mit zahlreichen Baumhöhlen Bruthabitate für Höhlen-
brüter. 
 
Insgesamt konnten keine Brutvorkommen gefährdeter Vogelarten oder Vogelarten 
aus dem Anhang I der Vogelschutzrichtlinie im Untersuchungsgebiet festgestellt 
werden. Das Untersuchungsgebiet wird mit einer geringen Bedeutung bewertet.  
 
Im Untersuchungsgebiet wurden insgesamt drei Fledermausarten (Zwergfleder-
maus, Großer Abendsegler, Breitflügelfledermaus) nachgewiesen, die Zwergfleder-
maus war die mit Abstand häufigste Art. Einige Rufsequenzen konnten nicht auf Art-
niveau bestimmt werden; sie werden dem Artkomplex Nyctaloid zugeordnet. Auf-
grund der umliegenden Strukturen kann davon ausgegangen werden, dass es sich 
bei den unbestimmten Rufsequenzen ebenfalls um den Großen Abendsegler oder 
die Breitflügelfledermaus handelt. 
 
Regelmäßige Jagdgebiete der Zwergfledermaus konnten an der südlichen Baum-
reihe, beim Spielplatz Tunicastraße sowie an der Baustelle des Feuerwehrgebäudes 
festgestellt werden. Weitere Jagdgebiete der Zwergfledermaus liegen an der östli-
chen Baumreihe und entlang der Bäume an der Tunica-Sporthalle. Das einzige 
Jagdgebiet des Großen Abendseglers liegt am Rande des Spielplatzes. Aufgrund 
der hohen Mobilität der Fledermäuse handelt es sich bei allen Nachweisen um Mo-
mentaufnahmen, weshalb vor allem die Grenzen der Jagdgebiete nicht als trenn-
scharf zu betrachten sind. 
 
Von den im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen Arten, gilt die Breitflügelfleder-
maus nach der Roten Liste Deutschlands als gefährdet. Dem Untersuchungsgebiet 
kommt insgesamt eine geringe Bedeutung zu. 
 
Der Eingriffsbereich des Vorhabens sowie die angrenzenden Bereiche bieten keine 
geeigneten Habitatstrukturen für Amphibien und Reptilien. Ein Vorkommen von im 
Anhang IV der FFH-Richtlinie geführten Arten kann im Bereich des Vorhabens somit 
ausgeschlossen werden. Auch das Vorkommen weiterer Säugetiere des Anhangs 
IV der FFH-Richtlinie kann ausgeschlossen werden, da sich das Untersuchungsge-
biet nicht im Verbreitungsgebiet weiterer, relevanter Arten befindet und/oder keine 
geeigneten Lebensräume vorhanden sind. Ein Vorkommen von streng geschützten 
Wirbellosenarten aus den Artengruppen der Insekten – v. a. Schmetterlinge – kann 
aufgrund der Habitatstruktur der Vorhabenfläche und der Verbreitung dieser Arten in 
Niedersachsen ebenfalls ausgeschlossen werden. 
 
Geltungsbereich B 
 
Eine Erfassung des Geltungsbereiches B war nicht erforderlich, da die Planung den 
Bereich lediglich als Maßnahmenfläche vorsieht, wodurch dieser weiter aufgewertet 
wird. 
 
Schutzgebiete 
 
Geltungsbereich A 
 
Der Geltungsbereich A befindet sich nicht innerhalb von Naturschutzgebieten, Land-
schaftsschutzgebieten, FFH- oder Vogelschutzgebieten und umfasst keine Ge-
schützten Landschaftsbestandteile oder Naturdenkmale. 
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Geltungsbereich B 
 
Der Geltungsbereich B des Bebauungsplans liegt außerhalb von Naturschutz- und 
Landschaftsschutzgebieten, EU-Vogelschutzgebieten oder FFH-Gebieten. Weiterhin 
sind keine Naturdenkmale und keine geschützten Landschaftsbestandteile betrof-
fen. Dieser besteht ausschließlich aus Ackerland. Im Bereich des Fuhsekanals, 
nördlich des Geltungsbereichs, ist eine Kompensationsfläche aus dem Planfeststel-
lungsverfahren Autobahndreieck Braunschweig-Südwest vorhanden. Die Maßnah-
men wurden bereits umgesetzt. Östlich des Geltungsbereichs befindet sich das Ge-
lände der Autobahnmeisterei. 
 
Die Biotopausstattung innerhalb des Geltungsbereichs B ist wenig divers. Das Areal 
wird durch intensiv bewirtschaftete Lehmackerflächen dominiert. An der südlichen 
und nördlichen Bewirtschaftungsgrenze liegen schmale Streifen mit halbruderaler 
Gras- und Staudenflur. Der Bereich des Fuhsekanals, nördlich des Geltungsbe-
reichs, zeichnet sich hingegen als reich strukturierter und artenreicher Bachlauf mit 
Auwaldvegetation und Uferstaudenfluren aus. Gesetzlich geschützte Biotope nach 
dem Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) bzw. dem Niedersächsisches Ausfüh-
rungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (NAGBNatSchG) sind im Geltungsbe-
reich nicht vorhanden. Der Auwald entlang des Fuhsekanals ist hingegen als ge-
schütztes Biotop gemäß § 30 BNatSchG einzustufen. 
 
Der Fuhsekanal eignet sich als Fließgewässer grundsätzlich nur eingeschränkt als 
Laichgewässer für Amphibien. Das Gewässer und sein Auenbereich liegen außer-
halb des Geltungsbereiches B. Wanderbewegungen von Amphibien Richtung Sü-
den, die durch den Geltungsbereich B beeinträchtigt werden könnten, sind aufgrund 
der vorhanden Biotope (ausschließlich Ackerflächen) nicht ableitbar. Eine Beein-
trächtigung von Amphibien ist durch die Planung nicht erkennbar, eine Erfassung 
wurde somit nicht als notwendig angesehen. 
 
Prognose über den Umweltzustand ohne Durchführung der Planung 
 
Geltungsbereich A 
 
Bei der Nichtdurchführung der Planung ist bei gleichbleibender Nutzung davon aus-
zugehen, dass die vorhandenen Biotoptypen und Habitatstrukturen im Plangebiet 
erhalten bleiben. 
 
Geltungsbereich B 
 
Sollte die landwirtschaftliche Nutzung weiterhin ausgeübt werden, bleiben die vorlie-
genden Verhältnisse vorerst unverändert. Wird die landwirtschaftliche Nutzung auf-
gegeben, so wird sich eine natürliche Sukzession mit Spontanvegetation einstellen. 
 
Prognose über den Umweltzustand bei Durchführung der Planung 
 
Geltungsbereich A 
 
Mit dem Bebauungsplan „Wendenring-Nord“ wird das „Tunicagelände“ neu struktu-
riert. Das Gelände umfasst aktuell eine Sporthalle, einen Sportplatz, einen Spiel-
platz sowie mehrere Stellplätze und den Standort der Feuerwehrleitstelle. 
 
Die vorhandene Sporthalle wird abgerissen und durch den Neubau einer Integrier-
ten Gesamtschule (IGS) im Bereich der Sporthalle und des Sportplatzes ersetzt. Für 
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den Bau der IGS wird bisher unversiegelte Fläche des Sportplatzes in Anspruch ge-
nommen, gem. Vorentwurf ist eine Neuversiegelung von ca. 0,57 ha anzunehmen. 
Zudem werden mehrere Gehölze auf dem Gelände entfernt. Jedoch werden gem. 
textlicher Festsetzungen Maßnahmen zur Gebäude- und Freianlagenbegrünung 
zwecks Schaffung von kleinräumigen neuen Lebensraumstrukturen etc. durchge-
führt sowie die Erhaltung von Bestandsbäumen umgesetzt. Dabei handelt es sich 
um drei Bäume südlich der Tunicahalle sowie mehrere Gehölze am östlichen und 
südlichen Rand des Plangebietes sowie zwei Bäume auf der Spielplatzfläche. 
 
Im Rahmen des Artenschutzgutachtens wurden die vorhandenen Biotop- und Nut-
zungstypen erfasst und bewertet sowie eine Erfassung der vorhandenen Vogel- und 
Fledermausarten durchgeführt. Auf dieser Grundlage wurde eruiert, ob und welche 
planungsrelevanten Tierarten innerhalb des Gebietes von der Planung betroffen 
sein können. 
 
Baubedingt kann die Verletzung von Verbotstatbeständen nach § 44 (1) Nr. 1 und 3 
BNatSchG durch die Baufeldfreimachung und die Errichtung der Schulgebäude 
während der Brutzeit (1. März bis 31. August) sowie während der Aktivitätszeit von 
Fledermäusen (1. März bis 31. Oktober) und während des Winterschlafes nicht aus-
geschlossen werden. Durch Gehölz- und Vegetationsentfernungen und den Abriss 
der Sporthalle können Brutvögel mit Bindung an ältere Bäume/ Höhlenbrüter, Ge-
bäude, Gebüsche und sonstige Gehölze durch das Vorhaben betroffen sein. Dies 
betrifft auch gehölz- und gebäudebewohnende Fledermäuse. 
 
Im direkten Umfeld der Bauarbeiten sind durch den Baubetrieb Störungen in Form 
von Vergrämungs- und Beunruhigungseffekten (Lärm, Erschütterungen, Licht, Be-
wegungen) möglich. Dadurch kann es zu Beeinträchtigungen von in den Gehölzen 
und an Gebäuden brütenden / wohnenden Vogel- und Fledermausarten kommen 
und dabei den Erhaltungszustand der Population gefährden (Verbotstatbestand 
nach § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG). Da das Vorhabengebiet in einem Siedlungsgebiet 
liegt, ist davon auszugehen, dass die vorkommenden Arten bereits eine gewisse 
Störtoleranz besitzen und es durch zusätzliche Störungen zu keinen erheblichen 
Beeinträchtigungen der lokalen Populationen kommt. Störungen auf nahrungssu-
chende Tiere werden ebenfalls als nicht erheblich erachtet, da im Umkreis der Flä-
che ausreichend vergleichbare, für die Nahrungssuche geeignete Strukturen zur 
Verfügung stehen. 
 
Anlagebedingt kommt es durch die Vollversiegelung der Fläche inkl. Gehölzfällun-
gen zum Lebensraumverlust für Brutvögel und Nahrungsgäste sowie Fledermäuse 
im gesamten Vorhabengebiet (Verbotstatbestand nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG). 
Da im näheren Umfeld ausreichend vergleichbare potentielle Brut- und Nahrungsha-
bitate existieren, wird der Verlust für Gebäudebrüter und Brutvögel mit Bindung an 
Gebüsche und sonstige Gehölze sowie für Nahrungsgäste als nicht erheblich einge-
stuft. Für Brutvögel und Fledermäuse mit Bindung an ältere Gehölze / Höhlenbäume 
kann nicht mit Sicherheit gesagt werden, ob ausreichende Brutplätze bzw. Quar-
tierstrandorte in den umliegenden Gebieten vorkommen, wodurch der Verlust der 
Lebensstätten als erheblich eingestuft wird. 
 
Betriebsbedingt sind für Vögel und Fledermäuse keine negativen Auswirkungen zu 
erwarten. 
 
Es wird festgestellt, dass aufgrund der vorgefundenen Biotopausstattung und der 
Nachbarschaftsbeziehungen das untersuchte Gebiet, mit Ausnahme der Höhlen-
bäume, wahrscheinlich nur eine geringe Bedeutung als (Teil)Lebensraum für poten-
ziell vorkommende planungsrelevante Tierarten hat. 
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Unter Einhaltung und Berücksichtigung von landschaftspflegerischen Schutz-, Ver-
meidungs- und sonstigen Kompensationsmaßnahmen wird das Eintreten bau-, an-
lage- und betriebsbedingter Auswirkungen verhindert oder kann soweit vermindert 
werden, dass die einschlägigen Verbotstatbestände nach § 44 (1) Nr. 1 - 4 
BNatSchG nicht eintreten. Diese Maßnahmen umfassen eine Bauzeitenregelung 
(Erschließung und Freimachung der Baustellenflächen erfolgen außerhalb der Brut-
zeit von Vögeln und der Aktivitätszeit von Fledermäusen) sowie die Kontrolle von 
Gehölzen (Höhlenbäume) und Gebäudefassade der Sporthalle (Vor der Fällung der 
Höhlenbäume / Abriss der Gebäudefassade der Sporthalle, werden diese von ei-
ner/m Fachgutachter im Zuge der Umweltbaubegleitung auf Individuen überprüft 
und ggf. verdichtet, sodass Verletzungen und Tötungen ausgeschlossen werden 
können). Da durch die Fällung von Höhlenbäumen Fledermausquartiere und Brut-
plätze dauerhaft verloren gehen, ist ein Ausgleich in Form von Ersatzkästen für 
Höhlenbrüter und Fledermäuse notwendig. Der Umfang der Ersatzquartiere und 
Nistkästen ist je nach tatsächlichem Verlust im Vorfeld der Gehölzentnahme durch 
die UNB Braunschweig festzulegen. In den textlichen Festsetzungen zum Bebau-
ungsplan ist festgesetzt, dass für gebäudebrütende/ -bewohnende Vogel- und Fle-
dermausarten Nist- und Ruhestätten im Bereich der Gebäude durch geeignete Bau-
weise in die Konstruktion zu integrieren oder als künstliche Nisthilfen anzubringen 
sind. Es sind pro Gebäude mindestens 15 Nist- und Ruhestätten anzubringen, die 
für mindestens eine der Arten aus jeder Tiergruppe (Vögel: Hausrotschwanz, 
Haussperling, Star, Mehlschwalbe, Mauersegler und Fledermäuse: Zwerg-, Mücken-
, Bart-, Fransen-, Breitflügelfledermaus) geeignet sind. Die Einrichtungen sind im 
Rahmen des Baugenehmigungs- oder Anzeigeverfahrens im Einvernehmen mit der 
Unteren Naturschutzbehörde nachzuweisen. 
 
Unter artenschutzrechtlichen Gesichtspunkten ergeben sich somit trotz des (poten-
ziellen) Vorkommens als relevant zu beachtenden Arten im Untersuchungsgebiet 
und durch die vorhabenbedingten Störungen keine rechtlichen Konsequenzen, die 
einen Verbotstatbestand auslösen und eine Ausnahmeprüfung erforderlich machen. 
  
Für keine der als artenschutzrechtlich relevant zu beachtenden Tierarten aus den 
Gruppen der Vögel und Fledermäuse kommt es zu „nachhaltigen“ Beeinträchtigun-
gen. 
 
Eine Beeinträchtigung / Inanspruchnahme von Schutzgebieten (FFH- und Vogel-
schutzgebiete, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete) erfolgt nicht. 
 
Geltungsbereich B 
 
Die geplanten Maßnahmen im Geltungsbereich B wirken sich durch ihren Beitrag 
zum Ausgleich der zu erwartenden Beeinträchtigungen hinsichtlich naturschutz-
rechtlicher wie auch naturschutzfachlicher Belange positiv auf die Schutzgüter Tiere, 
Pflanzen und biologische Vielfalt aus. 
 

4.4.3 Fläche 
Das Schutzgut Fläche umfasst den Aspekt des Flächenverbrauchs bzw. der Flä-
cheninanspruchnahme durch bauliche Nutzung und Versiegelung. Gemäß § 1a (2) 
des BauGB soll im Rahmen der Bauleitplanung mit Grund und Boden sparsam und 
schonend umgegangen werden; dies soll insbesondere durch die Wiedernutzung 
von Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung erfol-
gen. Die Bodenversiegelung soll zudem auf das notwendige Maß begrenzt werden. 
Landwirtschaftliche Flächen, Wald und für Wohnzwecke genutzte Flächen sollen nur 
im notwendigen Umfang genutzt und die Notwendigkeit der Umwandlung dieser Flä-
chen begründet werden. 
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Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario) 
 
Geltungsbereich A 
 
Bei der beanspruchten Fläche handelt es sich, mit Ausnahme des Sport- und Spiel-
platzes, bereits heute ganz überwiegend um versiegelte Bereiche. 
 
Geltungsbereich B 
 
Die Flächen werden derzeit landwirtschaftlich durch Ackerbau genutzt. 
 
Prognose über den Umweltzustand ohne Durchführung der Planung 
 
Geltungsbereich A 
 
Bei der Nichtdurchführung der Planung ist keine zusätzliche Flächenversiegelung 
innerhalb des Plangebietes geplant. Jedoch wäre gemäß dem rechtsverbindlichen 
Bebauungsplan HA 65 eine zusätzliche Versiegelung durchaus denkbar und zuläs-
sig. 
 
Geltungsbereich B 
 
Wesentlich Veränderungen sind nicht zu erwarten. 
 
Prognose über den Umweltzustand bei Durchführung der Planung 
 
Geltungsbereich A 
 
Bei dem Planvorhaben handelt es sich um eine Umnutzung der vorhandenen in Nut-
zung befindlichen Flächen. Die Nutzung als Schulstandort ist mit den im Umfeld des 
Plangebietes bestehenden Nutzungen gut zu vereinbaren, so dass eine Integration 
in das umgebene Quartier städtebaulich möglich ist. Die städtebauliche Entwicklung 
des Standortes stellt somit eine sinnvolle Arrondierung der Siedlungsstruktur dar 
und knüpft an bestehende Infrastruktur an. Mit der Planung wird eine integrierte Flä-
che städtebaulich sinnvoll nachgenutzt. Insofern handelt es sich bei dem Planvorha-
ben um ein Flächenrecycling, dass dem Grundsatz des sparsamen und schonenden 
Umgangs mit Boden entspricht. Da durch die Planung zusätzliche Flächen im Plan-
gebiet versiegelt werden wird eine Kompensationsfläche benötigt werden.  
 
Geltungsbereich B 
 
Durch die Umsetzung der Fläche als Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft gehen als landwirt-
schaftlich genutzte Flächen verloren. 

 
4.4.4 Boden 

Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario) 
 
Geltungsbereich A 
 
Für den Geltungsbereich A liegt ein Bautechnisches Bodengutachten des Ingenieur-
büro BGA (09.06.2020) vor. 
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In dem nordwestlichen Teil des Plangebietes befindet sich der Neubau der Feuer-
wehrleitzentrale mit versiegelten Verkehrs- und Freiflächen. Östlich schließen sich 
versiegelte Parkplätze sowie eine große Sporthalle an. In dem zentralen Teil des 
Plangebietes besteht ein Rasensportplatz, im nordöstlichen Teil eine Grünfläche so-
wie im westlichen Teil ein Kinderspielplatz. Auf dem südlichsten Teilstück am Wen-
denring befindet sich eine Tankstelle, bei der es sich um eine altlastverdächtige Flä-
che handelt.  
 
Nach der Bodenkarte von Niedersachsen 1:50.000 (BK50 NIBIS® Kartenserver) be-
findet sich das Plangebiet vollständig in einem Bereich in dem sich der Bodentyp 
Gley entwickelt hat. 
 
Die Oberböden der Grünflächen sind allerdings stark anthropogen überprägt. Der 
Natürlichkeitsgrad der Böden ist insofern als gering zu bewerten. 
 
Unter Oberboden bzw. unter den vorhandenen Flächenbefestigungen liegen Auf-
schüttungen (hauptsächlich Sande) in Stärken zwischen wenigen Dezimetern und 
maximal 2 m vor. Darunter steht schwach wasserdurchlässiger Tallehm (Ton, 
schluffig, z. T. organisch) mit Mächtigkeiten zwischen wenigen Dezimetern und 
mehr als 2 m an. Im Liegenden folgen natürlich anstehende Sande der Niederter-
rasse. Lokal sind zur Tiefe Schluffe in die Sande eingeschaltet. 
 
Die Sande bilden einen Porengrundwasserleiter. Das Grundwasser steht in hydrauli-
scher Verbindung zum Wasserspiegel der Oker. Unter dem schwach durchlässigen 
Tallehm ist der Grundwasserspiegel gespannt. Der Druckspiegel lag zum Zeitpunkt 
der Baugrunderkundung zwischen 0,9 m und 2,7 m unter Geländeoberkante. Die 
höchsten Grundwasserspiegel (Druckspiegel) sind dicht unter der Geländeoberflä-
che zu erwarten. 
 
Auf dem Tallehm kann sich nach Niederschlägen Stauwasser mit geländenahen 
Stauwasserspiegeln bilden. 
 
Eine Versickerung von Niederschlagswasser ist aufgrund der hydrogeologischen 
Verhältnisse (Grundwasserstand, Baugrundaufbau) hier nicht möglich. 
 
Im Rahmen des Bautechnischen Bodengutachtens wurden auf zwei Teilflächen 
Oberflächenmischproben in Tiefen von 0,0 m bis 0,3 m und von 0,3 m bis 0,6 m ent-
nommen und auf Schadstoffparameter gemäß BBodSchV untersucht. Die Prüfwerte 
für den Wirkungspfad Boden – Mensch für eine Nutzung als Kinderspielflächen wer-
den von den gemessenen Konzentrationen eingehalten und sind somit im Hinblick 
auf die geplante Nutzung des Geländes als Schule unkritisch. 
 
In Mischproben aus dem Oberboden und den aufgeschütteten Sanden wurden er-
höhte PAK-Konzentrationen festgestellt. Diese Böden sind somit nur eingeschränkt 
verwertbar. 
 
In den aufgeschütteten Sanden aus dem Spielplatzbereich sowie in den natürlich 
anstehenden Böden (Sand, Ton, Schluff) wurden leicht erhöhte Schwermetallkon-
zentrationen analysiert. Diese Böden sind daher ebenfalls nur eingeschränkt ver-
wertbar. 
 
Im Bereich der Tankstelle wurden erhöhte Schadstoffbelastungen in der Bodenluft 
festgestellt. Die altlastverdächtige Fläche ist in der Anlage gekennzeichnet. Hier lie-
gen noch keine ausreichenden Untersuchungsergebnisse zur abschließenden Beur-
teilung des Altlastenverdachtes vor. Es sind zusätzliche Untersuchungen erforder-
lich. Erst nach Vorliegen der Untersuchungsergebnisse kann entschieden werden, 
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ob die beabsichtigte Nutzung in diesem Teilbereich ohne weiteres möglich ist und 
/oder, ob eine Kennzeichnung als Flächen, deren Böden erheblich mit umweltge-
fährdenden Stoffen belastet sind, erfolgen muss. Falls eine entsprechende Altlast 
bestehen sollte, sind vor Nutzung der Fläche geeignete Sanierungsmaßnahmen 
durchzuführen. 
 
Die Baugrundverhältnisse sind als vergleichsweise ungünstig einzustufen. Bis rd. 
3 m Tiefe liegt nur eine unzureichende Tragfähigkeit für Gebäude, Kanäle und Stra-
ßen vor. Hier sind Bodenaustauschmaßnahmen bzw. für die Gebäude ggf. Tiefgrün-
dungen einzuplanen. 
 
Für die Erdarbeiten bzw. Bodenaustauschmaßnahmen sind Grundwasserhaltungs-
maßnahmen zur Absenkung des Grundwasserspiegels bzw. des Druckspiegels in 
den Sanden vorzusehen. Aufgrund des gespannten Grundwasserspiegels besteht 
die Gefahr von Sohlaufbrüchen in den Aushubsohlen. 
 
Geltungsbereich B 
 
Für die Fläche im Geltungsbereich B war keine Baugrunduntersuchung mit Bau-
grundgutachten erforderlich. 
 
Es handelt sich um eine historisch genutzte Ackerfläche mit hoher bis sehr hoher 
Bodenfruchtbarkeit (Ertragsfähigkeit). Diese zeichnet sich durch eine sehr hohe 
Durchwurzelungstiefe bei sehr hoher nutzbarer Feldkapazität des effektiven Wurzel-
raumes durch sehr hohes pflanzenverfügbares Bodenwasser aus. 
 
Es handelt sich um keinen seltenen, jedoch um einen empfindlichen, zur Verdich-
tung neigenden Boden, der durch seine gesunden Bodenfunktionen und durch seine 
hohe bis sehr hohe Ertragsleistung als bodenökologisch sehr wertvoll und erhaltens-
wert einzustufen ist. 
 
Kampfmittel 
Der Geltungsbereich A ist kampfmittelverdächtig: Der Bereich wurde im Zweiten 
Weltkrieg bombardiert. 
 
Prognose über den Umweltzustand ohne Durchführung der Planung 
 
Geltungsbereich A 
 
Bezogen auf den aktuellen Zustand sind keine Änderungen zu erwarten. Gegenüber 
der Planung bleiben die in Teilbereichen noch vorhandenen natürlichen Bodenfunk-
tionen erhalten. Aufgrund des vorliegenden Bedarfes für die neue IGS müssten 
dann an anderer Stelle ggf. hochwertigere Flächen in Anspruch genommen werden. 
 
Geltungsbereich B 
 
Wesentliche Veränderungen sind nicht zu erwarten. 
 
Prognose über den Umweltzustand bei Durchführung der Planung 
 
Geltungsbereich A 
 
Durch die aktuellen Planungen nimmt die Versiegelung des Areals weiter zu. Die 
natürlichen Bodenfunktionen bleiben allenfalls in kleineren Teilbereichen erhalten, 
nehmen allerdings auch zurzeit nur kleine Flächen ein. 
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Abfall 
Abfallrechtliche Belange sind von der Planung nicht in besonderer Weise betroffen. 
Zum sachgerechten Umgang mit Abfällen werden keine Festsetzungen getroffen. 
Die allgemein gültigen Regelungen der abfallrechtlichen Gesetzgebung sind zu be-
achten. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass mit Inkrafttreten der ErsatzbaustoffV (Verordnung 
über die Anforderungen an den Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen in tech-
nische Bauwerke – Ersatzbaustoffverordnung- vom 9. Juli 2021 (BGBl. I S. 2598) in 
der derzeit geltenden Fassung) am 1. August 2023 die dort genannten Vorgaben, 
insbesondere hinsichtlich der Anforderungen an die Herstellung mineralischer Er-
satzbaustoffe, an die Probennahme und Untersuchung von Bodenmaterial sowie an 
den Einbau mineralischer Ersatzbaustoffe in technische Bauwerke zu beachten 
sind. 
 
Kampfmittel 
Das Plangebiet ist kampfmittelverdächtig. Es wurde im 2. Weltkrieg bombardiert.  
Aus Sicherheitsgründen sind vor dem Beginn bzw. während der Erdarbeiten geeig-
nete Gefahrenerforschungsmaßnahmen auf Kampfmittel durchzuführen. Auf die DIN 
18323 „Kampfmittelräumarbeiten“ wird hingewiesen. 
 
Geltungsbereich B 
 
Die Maßnahmen auf der Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft können sich positiv auf die Boden-
funktionen auswirken. 
 
Abfall 
Abfallrechtliche Belange sind von der Planung nicht in besonderer Weise betroffen. 
Zum sachgerechten Umgang mit Abfällen werden keine Festsetzungen getroffen. 
Die allgemein gültigen Regelungen der abfallrechtlichen Gesetzgebung sind zu be-
achten. 

 
Kampfmittel 
Das Plangebiet ist kampfmittelverdächtig. Es wurde im 2. Weltkrieg bombardiert.  
Aus Sicherheitsgründen sind vor dem Beginn bzw. während der Erdarbeiten geeig-
nete Gefahrenerforschungsmaßnahmen auf Kampfmittel durchzuführen. Auf die DIN 
18323 „Kampfmittelräumarbeiten“ wird hingewiesen. 
 

4.4.5 Wasser 
Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario) 
 
Geltungsbereich A 
 
Die in der Bodenstruktur des Plangebietes vorhandenen Sande führen Grundwas-
ser. Der Grundwasserspiegel ist unter der Schicht aus Tallehm gespannt. Zwischen 
den grundwasserführenden Sanden des Plangebiets und der westlich vom Gebiet 
verlaufenden Oker besteht eine hydraulische Verbindung. Zum Zeitpunkt der Erkun-
dung lagen niedrige bis mittlere Grundwasserstände vor (Grundwasserspiegel rd. 
0,96 bis 2,64 m unter den Ansatzpunkten, entsprechend einem Niveau von NHN 
+67,76 bis 66,67 m). Die Schwankungsbreite der Grundwasserspiegelhöhen in be-
nachbarten Messstellen beträgt rd. 1,5 m. Daher müssen die höchsten Grundwas-
serstände in dieser Position rd. 1 m über den gemessenen Werten, d. h. bereichs-
weise dicht unter der Geländeoberfläche erwartet werden. Nach Niederschlägen 
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kann sich über dem Tallehm zeitweise Stauwasser ansammeln. Derartige Stauwas-
serstände können ebenfalls bis dicht unter die Geländeoberfläche ansteigen.  
Das Plangebiet befindet sich im Hochwasserrisikobereich HQ 200. 
 
„Starkregen“ bezeichnet solche Ereignisse, die die Bemessungsereignisse für die 
Kanalisation übersteigen: Mit der Veröffentlichung der Starkregenanalyse der Stadt 
Braunschweig für das Stadtgebiet beschreibt „Starkregen“ Regenereignisse, bei de-
nen so hohe Wassermengen auftreten, dass die Bemessungsgrenzen bzw. die Leis-
tungsfähigkeit der öffentlichen Kanalisationen erheblich überschritten werden und 
die Niederschläge daher unkontrolliert abfließen. Die öffentlichen Entwässerungsan-
lagen sind entsprechend dem jeweiligen Stand der Technik und dem gültigen Regel-
werk dimensioniert. Im Falle seltener Regenereignisse (seltener als 20jährliche Wie-
derkehrwahrscheinlichkeit) können Überlastungen der Entwässerungsanlagen mit 
einem verbundenen Überstau nicht ausgeschlossen werden. 
 
Die Bezeichnung Starkregen beschreibt daher einen Bereich, der außerhalb der 
kommunalen Überflutungsvorsorge liegt. 
 
Bei der Starkregenanalyse der Stadt Braunschweig ergeben sich für das Plangebiet 
verschiedene Punkte die bei einem außergewöhnlichen Starkregen durch einge-
staute Bereiche oder als relevante Fließwege betroffen sind. Es handelt sich dabei 
insbesondere um den westlich gelegenen Parkplatz, auf dem Einstautiefen von bis 
zu 0,5 m erreicht werden können. Am östlichen Rand des Plangebietes liegen wei-
tere Flächen auf denen Einstautiefen zwischen 0,1 und 0,3 m auftreten können. Im 
Umfeld des Plangebiets ist vor allem die Gärtnerei mit Einstautiefen von über 0,5 m 
besonders stark durch Starkregenereignisse betroffen. Fließwege mit sehr geringen 
Geschwindigkeiten kommen von der Feuerwehrwache westlich des Plangebietes. 
Weitere Fließwege von denen Niederschlagswasser mit Geschwindigkeiten von bis 
zu 2 m/s ins Plangebiet abfließt befinden sich an der südlichen Grenze des Plange-
bietes. 

 
Geltungsbereich B 
 
Die Fläche wird landwirtschaftlich genutzt; eine gezielte Ableitung von Nieder-
schlagswasser findet nicht statt. Das anfallende Niederschlagswasser wird vollstän-
dig versickert bzw. durch Bewuchs aufgenommen. 
 
Nördlich des Geltungsbereichs B liegt der Fuhsekanal, der zwischen Südsee und 
Salzgitter Stichkanal verläuft. Eine Gefährdung der Fläche durch Okerhochwasser 
ist nicht bekannt. 
 
Genaue Aussagen zum Schwankungsbereich des Grundwassers, zum Beispiel 
langjähriger Pegeldaten, liegen zum derzeitigen Stand nicht vor. Aufgrund von Er-
fahrungswerten ist jedoch davon auszugehen, dass nach langanhaltenden Nieder-
schlagsereignissen und bei jahreszeitlichen und langjährigen Schwankungen die 
Grundwasserstände ansteigen und über den gemessenen Grundwasserständen lie-
gen. 
 
Im Rahmen der landwirtschaftlichen Nutzung, insbesondere durch die Düngung, 
können Schadstoffe (Nitrat, Pestizide / Insektizide) in das Grundwasser gelangen. 
 
Wasserschutzgebiete, Überschwemmungsgebiete, Trinkwasser- oder Heilquellen-
schutzgebiete sind nicht betroffen. 
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Prognose über den Umweltzustand ohne Durchführung der Planung 
 
Geltungsbereich A 
 
Bei der Nichtdurchführung der Planung bleiben die vorhandenen Gegebenheiten im 
Plangebiet erhalten, weshalb keine Veränderungen des Oberflächen- und Grund-
wassers zu erwarten sind. 
 
Geltungsbereich B 
 
Wesentliche Veränderungen sind nicht zu erwarten. 
 
Prognose über den Umweltzustand bei Durchführung der Planung 
 
Geltungsbereich A 
 
Durch den Bau der neuen Schulgebäude und den dazugehörigen Zuwegungen 
kommt es durch die Neuversiegelung der Flächen zu einer Verringerung der Grund-
wasserneubildungsrate und zu einer Erhöhung des Oberflächenwasserabflusses.  
Durch die Bebauung wird auf einem Großteil der Fläche eine natürliche Versicke-
rung des Niederschlagswassers zukünftig nicht mehr möglich sein. 

 
Wie bereits dargelegt, stellen Starkregen Ereignisse dar, die außerhalb der kommu-
nalen Überflutungsvorsorge liegen. Gleichwohl müssen auch solche Ereignisse be-
trachtet werden. Eine entsprechende Entwässerungsplanung kann erst zum Geneh-
migungsverfahren auf Grundlage der konkreten Planung des Schulneubaus vorge-
legt werden.  Eine effektive Entwässerungsplanung kann nur erreicht werden, wenn 
diese auf den Neubau abgestimmt wird. Durch die Planung darf das Überflutungsri-
siko des Plangebietes bei Starkregenereignissen nicht auf die angrenzenden Flä-
chen verschoben werden. Auch der Einfluss der geplanten Maßnahmen auf vorhan-
denen Fließwege muss berücksichtigt werden. Daher muss in einem Entwässe-
rungskonzept auf Ebene der Genehmigungsplanung nachgewiesen werden, dass 
das bei Starkregenereignissen anfallende Niederschlagswasser weiterhin im Plan-
gebiet verbleibt oder schadlos für angrenzende Flächen abgeleitet wird. 
 
Die Neubauten sind gegen eindringendes Niederschlags- und Oberflächenwasser 
zu schützen. Insbesondere Gebäudeeingänge, Keller und Tiefgaragen sind baulich 
gegen eindringendes Niederschlags- und Oberflächenwasser bei größeren Regen-
ereignissen zu schützen. 

 
In den textlichen Festsetzungen wird festgehalten, dass bei den geplanten Gebäu-
den eine Dachbegrünung vorgesehen ist. Durch die Dachbegrünung soll ca. ein 
Drittel des anfallenden Niederschlagswassers auf der Fläche zurückgehalten wer-
den. 
 
Im Bereich des Spielplatzes bleiben die aktuellen Gegebenheiten erhalten, weshalb 
dort kein verändertes Abflussverhalten des Niederschlagswassers zu erwarten ist.  

 
Vor diesem Hintergrund sind keine negativen Wirkungen für das Schutzgut Wasser 
zu erwarten. 
 
Geltungsbereich B 
 
Die wasserwirtschaftlichen Funktionen wie Versickerung und Verdunstung werden 
auch weiterhin bei Umsetzung der vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen bestehen. 
Negative Auswirkungen sind nicht zu erwarten. Die Umsetzung der Maßnahmen 
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kann sich positiv auf den Wasserhaushalt auswirken, da die Bewirtschaftung als 
Ackerland und somit die Bearbeitung des Bodens durch Düngemittel o. ä. eingestellt 
wird. 
 

4.4.6 Klima, Luft 
 

4.4.6.1 Stadtklima, Klimaanpassung 
Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario) 
 
Geltungsbereich A 
 
In der Stadtklimaanalyse Braunschweig 2017 wird die Bioklimatische Situation am 
Tag (14 Uhr) für die Grün- und Freiflächen des Plangebietes in der Kategorie „ext-
reme Wärmebelastung“ (>41°C) dargestellt. Die an das Plangebiet angrenzenden 
bebauten Flächen werden größtenteils in der Kategorie „starke Wärmebelastung 
(>35 bis 38°C)“ und teilweise in der Kategorie „starke Wärmebelastung (>38 bis 
41°C)“ dargestellt, auch die Straße wird in der letzteren Kategorie aufgeführt.  
In der Nachtsituation werden die offenen Flächen des Plangebietes mit einer Kalt-
luftlieferung von bis zu 50 m³/s dargestellt. Zudem wird auf der Fläche die Haupt-
strömungsrichtung der Flurwinde mit Windgeschwindigkeiten bis 0,3 m/s in östlicher 
Richtung dargestellt. Die bebauten Flächen im Umfeld sind mit einem Wärmeinsel-
effekt in der Kategorie „>4 bis 5“ (Temperaturabweichung zu Freiflächen um 04:00 
Uhr [K]) abgebildet. Im dicht bebauten Umfeld leistet das Gebiet mit seinen relativ 
großen Freiflächen einen Beitrag als Kaltluftentstehungsgebiet mit direktem Bezug 
auf die angrenzenden Bebauungen. 
 
Stadtklimatisch stellt das Gebiet, entsprechend der Planungshinweiskarte des aktu-
ellen Klimagutachtens nachts, zusammen mit den nördlich angrenzenden Kleingar-
tenflächen, einen Ausgleichsraum mit sehr hoher bioklimatischer Bedeutung dar. 
Die angrenzenden Siedlungsflächen weisen nachts eine mittlere bis hohe bioklimati-
sche Belastung auf und werden entsprechend der Klimaprognose 2050 zukünftig 
eine höhere Belastungsstufe aufweisen. Tagsüber besitzt das Plangebiet aufgrund 
der geringen Strukturvielfalt nur eine mittlere bioklimatische Bedeutung. Die angren-
zenden Siedlungsbereiche sind tagsüber bioklimatisch gering bis mittel belastet. 
 
Geltungsbereich B 
 
Der Geltungsbereich B liegt im Bereich der Grün- und Freiflächen Westerberg / 
Rüningen. Es handelt sich hier um einen Ausgleichsraum mit einer sehr hohen bi-
oklimatischen Bedeutung und um ein Kaltluftentstehungsgebiet welches für die Luft-
leitbahn IXa von wesentlicher Bedeutung ist. Im Klimagutachten der Stadt Braun-
schweig (Stadtklimaanalyse Braunschweig 2017 GeoNet Teil I: „Modellergebnisse 
und Planungskarten“, Dezember 2017) wird hier die Luftleitbahn IXa verortet. Diese 
Luftleitbahn sorgt für eine günstige bioklimatische Situation der nördlich gelegenen 
Siedlungsbereiche. 
 
Prognose über den Umweltzustand ohne Durchführung der Planung 
 
Geltungsbereich A 
 
Bei der Nichtdurchführung der Planung bleiben die vorhandenen Gegebenheiten im 
Plangebiet erhalten, weshalb keine klimatischen Veränderungen im Plangebiet ent-
stehen. 
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Geltungsbereich B 
 
Wesentliche Veränderungen sind nicht zu erwarten. Eventuelle Baugebiete im süd-
lich und westlich angrenzenden Umfeld, die sich wesentlich auf diesen Ausgleichs-
raum auswirken würden, sind nach aktuellem Stand der städtischen Planungen 
nicht vorgesehen. 
 
Prognose über den Umweltzustand bei Durchführung der Planung 
 
Geltungsbereich A 
 
Die neuen Schulgebäude werden die bisher offenen Flächen des Plangebiets größ-
tenteils ersetzen. Durch die damit einhergehende Neuversiegelung von 0,57 ha der 
Flächen kommt es zu negativen kleinklimatischen Effekten, dazu gehört z. B. eine 
verstärkte Überwärmung und eine Verringerung der Luftfeuchtigkeit durch den Ver-
lust von Verdunstungsflächen. Die klimaökologischen Funktionen des Ausgleichs-
raumes gehen verloren. Zudem werden durch die Bebauungen innerhalb des Plan-
gebietes und ggf. durch die Stellung der Gebäude zueinander Ausgleichsströmun-
gen (Durchströmbarkeit) verhindert, sodass die Luft nicht mehr ungehindert über die 
Fläche fließen kann. Aufgrund dieser Änderungen ist es möglich, dass sich die Bi-
oklimatische Situation am Tag und der Wärmeinseleffekt bei Nacht negativ verän-
dern wird. Diese Änderungen können sich nicht nur auf die Flächen innerhalb des 
Plangebiets auswirken, sondern können auch die umliegenden Bebauungen beein-
flussen. Daher sind in den textlichen Festsetzungen verschiedene Maßnahmen wie 
z. B. Dach- und Fassadenbegrünungen formuliert worden, um diesen möglichen ne-
gativen Entwicklungen an den Gebäuden innerhalb des Plangebieten entgegenzu-
wirken. Weiterhin werden 22 Bestandsbäume als zu erhaltende Bäume in die Pla-
nung integriert. Zudem sind mit den Grünflächen im Norden (Kleingartenfläche), der 
westlich gelegenen Okeraue als regionale Luftleitbahn und dem südlich gelegenen 
Inselwall Park klimatische Ausgleichsräume im Umfeld der Planung vorhanden.  
Somit kommt es zu kleinräumigen Veränderungen, die sich gering negativ auf das 
Schutzgut Lokalklima auswirken. 
 
Um die negativen genannten kleinklimatischen Effekte zu minimieren ist der Grad 
der Versiegelung möglichst gering zu halten. Weiterhin sind nicht nur die Bestand-
bäume zu erhalten, sondern zusätzliche klimanagepasste Bäume zu pflanzen. 
 
Im Rahmen der Klimawandelanpassung sind folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 
1. Grünflächen und Baumpflanzungen: In Neubaugebieten sollte ausreichend 

Grünfläche und Baubestand vorgesehen werden, um die Wärmeinsel-Effekte 
zu reduzieren. Bäume bieten Schatten und tragen zur Luftzirkulation bei, was 
die Temperaturen senkt. Dies trägt auch zur Verbesserung der Luftqualität bei 
und hilft bei der Regulierung von Wasserständen. 

2. Klimaresiliente Gebäudeplanung: Die Gebäudeplanung sollte auf eine klima-
resiliente Bauweise ausgerichtet sein, um sich besser auf den Klimawandel 
vorzubereiten. Dazu zählt die Verwendung von energieeffizienten Materialien 
und Technologien, die zur Verringerung des Energiebedarfs von Gebäuden 
beitragen, wodurch auch die Treibhausgasemissionen gesenkt werden. 

3. Regenwassermanagement: Das Regenwassermanagement ist ein wichtiger 
Faktor für die Reduzierung von Überschwemmungen und Überflutungen. Re-
genwasseraufbereitungssysteme oder Regenwasserrückhaltebecken können 
in Gebäuden integriert werden, um Regenwasser zu filtern, damit es recycelt 
und wiederverwendet werden kann. 
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4. Hitzebeständige Oberflächen: Die Wahl von wärmeabsorbierenden Materialien 
kann dazu beitragen, den enormen Einfluss von Hitze auf die Gebäude zu re-
duzieren. Außerdem kann auch der Einsatz von speziellen Beschichtungen 
auf Fassaden und Dachflächen die Wärmestrahlung reduzieren. Helle Oberflä-
chen sind dunklen Oberflächen vorzuziehen. 

5. Wasseraufbewahrung und -verteilung: Neubaugebiete können mit Wasser-
speichern ausgestattet werden, um die Wasserversorgung zu sichern und die 
Natur zu schützen. 

 
Geltungsbereich B 
 
Wesentliche Veränderungen sind nicht zu erwarten. 
 

4.4.6.2 Klimaschutz 
Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario) 
 
Geltungsbereich A 
 
Der gegenwärtige Umweltzustand des Plangebietes weißt durch die betriebliche und 
verkehrliche Nutzung Treibhausgasemissionen auf. Zusätzlich dazu sind die grauen 
Emissionen der Bestandsgebäude zu beachten. 
 
Die hohen Treibhausgasemissionen, insbesondere der vergangenen Jahrzehnte, 
haben dazu geführt, dass die weltweiten negativen Folgen des dadurch bedingten 
Klimawandels spürbar geworden sind und ohne Gegenmaßnahmen zu erheblichen 
Beeinträchtigungen des menschlichen Lebens sowie des Naturhaushaltes auf der 
Erde führen werden. Deshalb ist die Bundesrepublik Deutschland weltweit, europa-
weit Verpflichtungen zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen eingegangen (u. 
a. Pariser Vertrag, Klimaschutzgesetz). Die Umsetzung dieser Verpflichtungen und 
Ziele betrifft in starkem Maße die lokale Ebene. Die Stadt Braunschweig hat hierzu 
im Jahr 2022 ein „Integriertes Klimaschutzkonzept 2.0“, mit dem Ziel der Treibhaus-
gasneutralität bis möglichst 2030, beschlossen. 
 
Geltungsbereich B 
 
Die derzeitig landwirtschaftliche Nutzung führt zu direkten (z.B. Erntemaschinen) 
und zu indirekten (z.B. Herstellung von Düngemitteln, ggf. Futtermittelanbau für 
Tierhaltung) Treibhausgasemissionen. 
 
Prognose über den Umweltzustand ohne Durchführung der Planung 
 
Geltungsbereich A 
 
Eine Veränderung der aktuell induzierten THG-Emissionen ist nur bei einer Nut-
zungsänderung des Gebietes zu erwarten. 
 
Geltungsbereich B 
 
Wesentliche Veränderungen in Bezug auf die Treibhausgasemissionen sind nur zu 
erwarten, wenn sich in der landwirtschaftlichen Nutzung Änderungen ergeben, z.B. 
durch Nutzung erneuerbarer Energien. 
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Prognose über den Umweltzustand bei Durchführung der Planung 
 
Geltungsbereich A 
 
Die geplante Bebauung stellt aus Klimaschutzsicht durch den damit verbundenen 
Ressourcen- und Energieverbrauch bei der Erstellung und im Betrieb eine Ver-
schlechterung des Zustands dar, da zusätzliche Treibhausgase verursacht werden. 
Die Schule wird im „Betrieb“ insgesamt einen hohen Energiebedarf haben (Strom, 
Wärme). Neben dem Energiebedarf der Gebäude und des Arbeitens ist auch der 
Energiebedarf der Mobilität zu berücksichtigen. Das zu erwartende Ausmaß der 
Treibhausgasemissionen im Betrieb ist in erster Linie von der Energieversorgung 
und -effizienz der baulichen Anlagen und des zusätzlichen Verkehrsaufkommens 
(insbesondere MIV) in diesen Bereichen abhängig. Darüber hinaus müssen die 
Emissionen in der Vor- und Nachkette (Bau, Materialien/Rohstoffe, Rückbau usw.) 
Betrachtung finden. 
 
Bauweise und Energiestandard 
Jeder Neubau von Gebäuden muss aus Klimaschutzsicht immer kritisch betrachtet 
werden. Grundsätzlich gilt im Sinne des Klimaschutzes, dass der Erhalt oder die 
Umnutzung von Bestandsgebäuden eine höhere Priorität zugesprochen werden 
sollte als dem Neubau. Dieser Sachverhalt ist nicht auf alle Sachverhalte anzuwen-
den und die Anforderungen an die entsprechenden Gebäude sowie die Wirtschaft-
lichkeit einer Umnutzung muss ebenfalls Betrachtung finden. 
 
Vor dem Hintergrund der grauen Energien muss bei Neubauten insbesondere auf 
die Wiederverwendbarkeit (Recyclingpotential), Langlebigkeit, Herkunft der Bau-
stoffe geachtet werden. Ganz im Sinne des ressourcenschonenden und nachhalti-
gen Bauens. 
 
Hierzu eignen sich Holzbauweisen oder die Verwendung von Recyclingbeton. Auch 
eine DGNB-Zertifizierung kann angestrebt werden. 
 
Ein hoher Energiestandard dient der Minimierung der im Betrieb entstehenden 
Emissionen und muss bei der weiteren Planung angestrebt werden. Dieser sollte 
mindestens die gesetzlichen Standards erfüllen. Höhere Standards sind i. d. R. posi-
tiv zu bewerten. Bei einer Lebenszyklusbetrachtung besteht allerdings die Möglich-
keit, dass ein Gebäude mit einem hohen Energiestandard i. V. m. einer nicht nach-
haltigen Bauweise schlechter abschneiden kann als Gebäude mit geringeren Stan-
dards und weniger/nachhaltigeren Materialien. Es muss demnach eine gesamtheitli-
che Betrachtung der weiteren Planung vorgenommen werden. 
 
Die in dieser Planung angestrebte Nachverdichtung von innenstadtnahen Flächen 
ist positiv zu bewerten. 
 
Solarisierung des Plangebietes, Dächer 
Weiterhin ist die Art der Energieversorgung von Bedeutung. Es sollten alle Möglich-
keiten genutzt werden, den Einsatz fossiler Brennstoffe in Neubaugebieten zu unter-
binden und die Produktion von Erneuerbaren Energien zu erhöhen. In Braun-
schweig kommt der Solarenergie diesbezüglich eine herausragende Rolle zu, da an-
dere erneuerbare Energiequellen in einer Stadt nur sehr minimiert zur Verfügung 
stehen. 
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Daher wird, in Anlehnung an § 32a der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO), 
im Bebauungsplan festgesetzt, dass bei der Errichtung von Gebäuden, die mindes-
tens eine Dachfläche von 50 m² aufweisen, mindestens 50 % der Dachfläche mit 
Photovoltaikanlagen auszustatten sind. Diese Pflicht entfällt, wenn ihre Erfüllung im 
Einzelfall anderen öffentlich – rechtlichen Pflichten widerspricht, technisch unmög-
lich ist, wirtschaftlich nicht vertretbar ist, oder soweit auf der Dachfläche solarthermi-
sche Anlagen errichtet sind. Auch sind etwaige Dächer in solaroptimierter Weise 
herzustellen. Eine solaroptimierte Bauweise wird von der Nutzungsart des Solar-
stroms bestimmt. Für öffentliche Gebäude, wie Schulen oder Sporthallen bieten sich 
Dachbauweisen an, die optimiert für die Volleinspeisung in das Stromnetz geeignet 
sind. 
 
Die zu großen und begrünten Dachflächen sollten für eine maximal mögliche Solars-
tromproduktion hergestellt und Verschattungen durch andere Gebäude oder Vege-
tation sollten minimiert werden. Hierbei ist auf die positive Wechselwirkung zwi-
schen PV-Modulen und Dachbegrünung hinzuweisen. Die Kühlende Wirkung der 
Vegetation sorgt für eine erhöhte Effizienz der Module. 
 
Verkehr 
Ein nachhaltiges Mobilitätskonzept sollte in der weiteren Planung angestrebt wer-
den. Eine überdurchschnittliche Anbindung an die bestehende Infrastruktur des Um-
weltverbundes sowie dessen Förderung. Auch wirken sich Maßnahmen zur Reduk-
tion von MIV (geringer Stellplatzschlüssel, (Verkehrliche-) Maßnahmen gegen El-
terntaxis) positiv aus. Alternative Mobilitätsformen können zusätzlich geprüft werden 
(bspw. Sharing-Angebote). 
 
Geltungsbereich B 
 
Der Wegfall von landwirtschaftlicher Nutzung führt ebenfalls zum Wegfall der direk-
ten sowie indirekten Treibhausgasemissionen, welche im Zuge der Bewirtschaftung 
der Fläche anfallen. 

 
4.4.7 Orts- und Landschaftsbild, Erholung 

Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario) 
 
Geltungsbereich A 
 
Das Orts- und Landschaftsbild des Plangebietes wird aktuell durch die Sporthalle 
und die Gebäude der Tankstelle und der Feuerwehrleitstelle sowie durch die offe-
nen Flächen der Stellplätze und die Grünflächen im Bereich des Sport- und des 
Spielplatzes geprägt. Das Plangebiet liegt im Übergang von dichter Wohnbebauung 
zu gewerblicher Nutzung. Im südlichen und westlichen Umfeld befinden sich 4-ge-
schossige Wohnbebauungen. Östlich an das Plangebiet grenzt eine Gärtnerei an. 
Im Norden befinden sich weitere 1 bis 2-geschossige Wohnbebauungen sowie meh-
rere Gärten, nordwestlich liegt die Feuerwehr-Hauptwache. Das Plangebiet wird im 
Süden, Westen und Osten durch dichte, ca. 15 m hohe Vegetationsstrukturen be-
stehend aus heimischen Laubgehölzen eingegrünt. Am Rand des Sportplatzes 
wachsen zudem einige ortsbildprägende Solitärbäume. Eine fußläufige Wegeverbin-
dung verläuft über das Gelände und verbindet den Wendenring für Fußgänger und 
Radfahrer mit dem Hasenwinkel im Norden. 
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Geltungsbereich B 
 
Die Fläche stellt ausgeräumte Ackerflächen dar, eingerahmt durch den nordöstlich 
angrenzenden Bereich des Fusekanals mit den dort vorhandenen begrünten Berei-
chen. Die Fläche ist für Erholungssuchende nicht zugänglich und hat insofern nur 
eine optische Wirkung als Erholungsraum in freier Landschaft, zum Beispiel für Rad-
fahrer und Fußgänger auf der Westerbergstraße. 
 
Prognose über den Umweltzustand ohne Durchführung der Planung 
 
Geltungsbereich A 
 
Bei der Nichtdurchführung der Planung und gleichbleibender Nutzung ist von keiner 
wesentlichen Veränderung des Ortsbildes auszugehen. Die Nachpflanzung von ab-
gängigen Gehölzen wäre nicht sichergestellt. 
 
Geltungsbereich B 
 
Wesentliche Veränderungen sind nicht zu erwarten. 
 
Prognose über den Umweltzustand bei Durchführung der Planung 
 
Geltungsbereich A 
 
Innerhalb der Gemeinbedarfsfläche kommt es durch die Planung zu Veränderungen 
des Ortsbildes. Über die Festsetzungen wird die umfängliche Begrünung der Au-
ßenanlagen sowie der Gebäudekörper geregelt. So ist eine Eingrünung zukünftiger 
Stellplatzanlagen geplant, die Anpflanzung von Gehölzen auf den nicht überbauba-
ren Flächen und es werden 22 Bäume als zu erhaltende Bäume festgesetzt. Der 
vorhandene Spielplatz wird durch Ausweisung als Grünfläche mit Zweckbestim-
mung Spielplatz in seinem Bestand gesichert. Aufgrund des bereits dicht bebauten 
Umfelds des Plangebiets entstehen durch die Errichtung der Schulgebäude keine 
negativen Auswirkungen auf das Ortsbild, da diese sich in die vorhandenen Bebau-
ungen eingliedern. Zudem wird über eine verpflichtende Teil-Begrünung der Gebäu-
defassaden für eine attraktive, klimaangepasste Gestaltung der Bebauung gesorgt. 
Auch zukünftig ist eine Erschließung für Fußgänger und Radfahrer in Nord-Südrich-
tung durch das Plangebiet gegeben. 
 
Geltungsbereich B 
 
Die Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft entlang des Fuselkanals wird sich bereichernd auf das Land-
schaftsbild auswirken. 

 
4.4.8 Kulturgüter und sonstige Sachgüter 

Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario)  
 
Geltungsbereich A und B 
 
Geschützte Denkmäler und sonstige kulturell wertvolle Objekte mit historischer, ar-
chitektonischer oder archäologischer Bedeutung, sind nicht vorhanden. Im Bereich 
der Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Bo-
den, Natur und Landschaft ist das Auftreten von Bodenfunden möglich, die der ehe-
maligen Braunschweiger Landwehr zugehören. Die Ackerflächen sind aufgrund ihrer 
hohen Bodenfruchtbarkeit für die Landwirtschaft sehr wertvoll. 
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Prognose über den Umweltzustand ohne Durchführung der Planung 
 
Geltungsbereich A und B 
 
Innerhalb des Plangebietes befinden sich keine Kulturgüter und sonstigen Sachgü-
ter, so dass insoweit bei Nichtdurchführung der Planung keine Veränderungen ein-
treten. 
 
Prognose über den Umweltzustand bei Durchführung der Planung 
 
Geltungsbereich A 
 
Auswirkungen auf sonstige Kulturgüter sind nicht bekannt. Sollten wider Erwarten 
bei Bauarbeiten Gegenstände oder Spuren auftreten, bei denen Anlass zu der An-
nahme gegeben ist, dass sie Kulturdenkmale sind (Bodenfunde), sind grundsätzlich 
die Regelungen des § 14 Nds. Denkmalschutzgesetz beachtlich und diese einer 
Denkmalbehörde, der Gemeinde oder einem Beauftragten für die archäologische 
Denkmalpflege anzuzeigen. 
 
Geltungsbereich B 
 
Vor Erdarbeiten im Bereich der ehemaligen Landwehr entlang des Fuhsekanals ist 
das Niedersächsische Landesamt für Denkmalpflege von den geplanten Arbeiten zu 
unterrichten, damit eine archäologische Begleitung der Bauarbeiten erfolgen kann. 
Die landwirtschaftliche Nutzung des hochwertigen Ackerbodens entfällt. 
 

4.4.9 Wechselwirkung zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes 
Durch das komplexe Beziehungsgeflecht bestehen regelmäßig Wechselwirkungen 
zwischen verschiedenen Schutzgütern und Umweltmedien. Die nachweisbaren 
und/oder messbaren Veränderungen von Aus- und Einwirkungen sind zu den ein-
zelnen Schutzgütern beschrieben. Eine genauere Bilanzierung von Wechselwirkun-
gen und Wirkungsgefügen der Schutzgüter untereinander erfordert eine wissen-
schaftliche Herangehensweise, die auf der Ebene der Bauleitplanung nicht leistbar 
ist. 
 
 
 
Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern ergeben sich wie in Tab. 1 skizziert. 

Tab. 1 Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 
 

Schutzgut / Schutzfunktion Wechselwirkungen zu anderen Schutzgütern 
Tiere 
Lebensraumfunktion 

Abhängigkeit der Tierwelt von der biotischen und abioti-
schen Lebensraumausstattung (Vegetation, Biotopstruktur, 
Biotopvernetzung, Lebensraumgröße, Boden, Gelände-
klima, Bestandsklima, Wasserhaushalt) 

Pflanzen  
Biotopfunktion 

Abhängigkeit der Vegetation von den abiotischen Standor-
teigenschaften (Bodenform, Geländeklima, Grundwasserflu-
rabstand, Oberflächengewässer) 

Boden 
Lebensraumfunktion 

Abhängigkeit der ökologischen Bodeneigenschaften von 
wasserhaushaltlichen, vegetationskundlichen und klimati-
schen Verhältnissen 
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Speicher und Reglerfunktion Boden in seiner Bedeutung für den Landschaftswasser-
haushalt (Grundwasserneubildung, Retentionsfunktion, 
Grundwasserschutz, Grundwasserdynamik) 
Boden als Schadstoffsenke und Schadstofftransportmedium 
(z. B. Wirkungspfade Boden-Pflanze, Boden-Wasser) 

Grundwasser 
Grundwasserdargebotsfunktion 

Abhängigkeit der Grundwasserergiebigkeit von den hydro-
geologischen Verhältnissen und der Grundwasserneubil-
dung 

 Abhängigkeit der Grundwasserneubildung von Klima, Boden 
und Vegetation 

Grundwasserschutzfunktion 
 
Funktion im Landschaftswasserhaushalt 

Grundwasserdynamik und ihre Bedeutung für den Wasser-
haushalt von Oberflächengewässern 
Grundwasser als Schadstofftransportmedium im Hinblick 
auf den Wirkpfad Grundwasser - Mensch 

Luft  
lufthygienische Belastungsräume 

Lufthygienische Situation für den Menschen (Staubentwick-
lung, Schadstoffe) 

lufthygienische Ausgleichsräume Bedeutung von Vegetationsflächen für die lufthygienische 
Ausgleichsfunktion (Staubfilter) 
Abhängigkeit der lufthygienischen Belastungssituation von 
geländeklimatischen Besonderheiten (lokale Windsysteme, 
Frischluftschneisen, städtebauliche Problemlagen) 
Luft als Schadstofftransportmedium im Hinblick auf die Wir-
kungspfade Luft-Pflanze/Tier, Luft-Mensch 

Klima 
Regionalklima 

Geländeklima in seiner klimaphysiologischen Bedeutung für 
den Menschen 

Geländeklima Geländeklima (Bestandsklima) als Standortfaktor für Vege-
tation 

Klimatisch Ausgleichsräume Abhängigkeit des Geländeklimas und der klimatischen Aus-
gleichsfunktion (Kaltluftabfluss u. a.) von Relief, Vegeta-
tion/Nutzung 

Klimaschutz 
Energie und Ressourcen 

Abhängigkeit des Klimaschutzes durch betriebliche und ver-
kehrliche Treibhausgasemissionen sowie Ressourcen- und 
Energieverbrauch 

Landschaft 
Landschaftsbild 

Abhängigkeit des Landschaftsbildes von den Landschafts-
faktoren Vegetation/Nutzung und städtebaulichen Struktu-
ren  
Erholungsfunktion und Identifikationsfunktion für den Men-
schen 

 
Erhebliche nachhaltige Beeinträchtigungen der Wechselwirkungen unter den 
Schutzgütern sind durch das Vorhaben nicht erkennbar. 

 
4.4.10 Zusammenwirken mit benachbarten Plangebieten 

In der relevanten Nachbarschaft zum Geltungsbereich dieses Bebauungsplans be-
stehen derzeit keine Planungen, von denen Auswirkungen auf die Umweltgüter zu 
erwarten wären. Eine zusätzliche Belastung ist daher nicht erkennbar. Auf eine ku-
mulierende Betrachtung möglicher Auswirkungen wird daher an dieser Stelle ver-
zichtet. 
 

4.5 Maßnahmen zur Vermeidung, Verhinderung, Verringerung und zum Ausgleich der 
nachteiligen Auswirkungen 
Gem. § 1a (3) i.V. mit § 2 (4) BauGB werden die Eingriffe in die Schutzgüter Tiere/ 
Pflanzen/ Landschaft, Boden, Wasser, Klima/ Luft bewertet und Maßnahmen zur 
Vermeidung, Minderung und zum Ausgleich von festgestellten Eingriffen ermittelt. 
Die hierfür erforderlichen Flächen und Maßnahmen werden im Bebauungsplan fest-
gesetzt. Die gemäß den gesetzlichen Vorgaben (§§ 1 und 1 a BauGB) bei einer 
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Planaufstellung zu berücksichtigenden Vorschriften zum Umweltschutz sind im vor-
liegenden Bebauungsplan mit den folgenden Ergebnissen angewendet worden. 
 

4.5.1 Maßnahmen zur Vermeidung, Verhinderung und Verringerung erheblicher nachteili-
ger Umweltauswirkungen 
Wie unter dem Schutzgut Fläche bereits erwähnt stellt die geplante städtebauliche 
Entwicklung des Standortes eine sinnvolle Arrondierung der Siedlungsstruktur dar 
und knüpft an bestehende Infrastruktur an. Mit der Planung wird eine integrierte Flä-
che städtebaulich sinnvoll nachgenutzt. Insofern handelt es sich bei dem Planvorha-
ben um ein Flächenrecycling, dass dem Grundsatz des sparsamen und schonenden 
Umgangs mit Boden entspricht. Damit hat schon bei der Standortwahl das Vermei-
dungs- und Verminderungsprinzip gegriffen. 
 
Weitere Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen die dem Schutz von Natur 
und Umwelt, der Gestaltung des Ortsbildes und der Durchgrünung des Vorhabenge-
bietes dienen, sind in den zeichnerischen und textlichen Festsetzungen dargestellt 
und werden hier zusammenfassend wiedergegeben: 
Festsetzung u. a. von 

• erhaltenswerten Bäumen, 
• Gehölzanpflanzungen auf den nicht überbaubaren Flächen und von Flächen 

zur Anpflanzung bzw. Erhaltung von Gehölzen, 
• Maßnahmen zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Konflikte, 
• einer Dach- und Fassadenbegrünung, 
• Maßnahmen zur Begrünung der Stellplätze und Nebenanlagen, 
• einer öffentlichen Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Spielplatz“, 
• Verpflichtung zur aktiven Nutzung der Solarenergie, 
• Nachverdichtung vorhandener Flächen, 
• Maßnahmen des Boden-, Wasser- und allgemein des Klimaschutzes. 

 
 
4.5.2 Maßnahmen zum Ausgleich erheblicher nachteiliger Umweltauswirkungen, 

Anwendung der Eingriffsregelung (§ 1 a Abs. 3 BauGB i. V. m. dem BNatSchG) 
Das geplante Vorhaben stellt gemäß § 14 BNatSchG einen Eingriff in den Natur-
haushalt und das Landschaftsbild dar. Nach § 15 BNatSchG ist der Verursacher ei-
nes Eingriffs verpflichtet, vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft 
zu unterlassen. Unvermeidbare Beeinträchtigungen sind nach § 15 BNatSchG durch 
Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen – Aus-
gleichsmaßnahmen – oder zu ersetzen – Ersatzmaßnahmen. Als kompensiert gilt 
eine Beeinträchtigung, wenn und sobald die beeinträchtigten Funktionen des Natur-
haushalts in gleichartiger bzw. gleichwertiger Weise hergestellt sind. Das Land-
schaftsbild kann durch eine landschaftsgerechte Neugestaltung ausgeglichen wer-
den. 
 
Gemäß § 18 Abs. 1 BNatSchG ist bei der Aufstellung von Bebauungsplänen über 
die Vermeidung, den Ausgleich und den Ersatz nach den Vorschriften des Bauge-
setzbuches zu entscheiden. Gemäß § 1 a BauGB werden die Aspekte „Ausgleich“ 
und „Ersatz“ zusammenfassend als „Ausgleich“ bezeichnet. 
 
In Kap. 4.5.1 sind auch die im Rahmen der Anwendung der Eingriffsregelung vorge-
sehenen Vermeidungsmaßnahmen beschrieben. Im Folgenden werden die vorgese-
henen Ausgleichsmaßnahmen beschrieben und bewertet. 
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Unter Anwendung des Osnabrücker Modells wurde eine Eingriffsbilanzierung er-
stellt. Die erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen werden im Geltungsbereich B ent-
wickelt. 
 
Folgende Ausgleichsmaßnahmen sind auf der Fläche vorgesehen: 

• textliche Festsetzungen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (Punkt V). 

• Pflanzung von 5 Laubbäumen, Pflanzung von Strauchgruppen auf 10 % der 
Fläche, Entwicklung der übrigen Flächen als extensive Wiesen. Die Wiesen 
sind einmal jährlich frühestens Mitte Juli zu mähen. Das Mahdgut ist zu ent-
fernen. 

• Für die festgesetzten Maßnahmen sind mindestens folgende Pflanzqualitä-
ten zu verwenden, artbedingte Abweichungen sind möglich: Laubbäume: 
Hochstamme, Stammumfang 18-20 cm. Gemessen in 1,0 m Höhe. Obst-
bäume: Hochstamme, Stammumfang 10-12 cm, gemessen in 1,0 m Höhe. 
Sträucher: mindestens 2 x verpflanzt, 60-100 cm Höhe. Extensive Wiesen: 
Einsaat von artenreichen Kräuter- und Gräsermischungen. 

• Für die Anpflanzung sind heimische und standortgerechte Arten zu verwen-
den. 

• Die festgesetzten Anpflanzungen sind im Anschluss an die Fertigstellungs-
pflege mit einer dreijährigen Entwicklungspflege fachgerecht auszuführen 
und dauerhaft zu erhalten. Die Kronen bestehender und als Hochstamm neu 
zu pflanzender Bäume sind in ihrem natürlichen Habitus zu erhalten und zu 
entwickeln. Abgängige Gehölze sind spätestens in der folgenden Pflanzperi-
ode gleichartig zu ersetzen. 

 
Mit Umsetzung der zeichnerisch und textlich festgesetzten Maßnahmen zur Grün-
ordnung sowie der Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft sind die durch den Bebauungsplan zulässigen Vorha-
ben im Sinne der Eingriffsregelung als ausgeglichen einzustufen. 
 

4.6 Erhebliche nachteilige Auswirkungen, die aufgrund der Anfälligkeit der nach dem  
Bebauungsplan zulässigen Vorhaben für schwere Unfälle oder Katastrophen zu  
erwarten sind 
Mit der Überplanung des ehemaligen Tankstellengeländes wird eine Altlastenver-
dachtsfläche überplant, für die im Rahmen der Genehmigungsplanung weitere Un-
tersuchungen erforderlich werden, um hieraus ggf. entsprechende Sanierungsmaß-
nahmen abzuleiten. 

 
4.7 Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Umweltauswirkungen 

(Monitoring) 
Die Durchführung von Monitoringmaßnahmen ist nach derzeitigem Kenntnisstand 
nicht erforderlich. 
 

4.8 Ergebnis der Prüfung anderweitiger Planungsmöglichkeiten 
Für die Standortfindung eines Standortes für die integrierte Gesamtschule Braun-
schweig wurde eine Machbarkeitsstudie in 2019 erstellt, die im Ergebnis das Tu-
nica-Gelände als geeigneten Standort ausweist. Anderweitige, für den Schulstandort 
besser geeignete Flächen, stehen nicht zur Verfügung. 
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4.9 Zusammenfassung 
Die Stadt Braunschweig plant für die Errichtung einer neuen integrierten Gesamt-
schule auf dem ehemaligen Tunicagelände im nördlichen Ringgebiet von Braun-
schweig. Zur Schaffung der planungsrechtlichen Vorrausetzungen wird daher der 
Bebauungsplan „Wendenring Nord“, HA 143 aufgestellt. 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans „Wendenring Nord“, HA 143, nimmt eine 
Fläche von ca. 2,06 ha ein und umfasst neben dem Tunicagelände auch die Fläche 
der neuen und bereits errichteten Feuerwehrleitstelle. Die Fläche ist zwischen den 
Straßen Hasenwinkel, Wendenring sowie der Feuerwehr- und Tunicastraße gele-
gen. Zukünftig sollen die Flächen im Plangebiet als Fläche für den Gemeinbedarf 
mit der Zweckbestimmung „Schule und sportlichen Zwecken dienende Gebäude 
und Einrichtungen“, als Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung 
„Feuerwehr“ und als öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Spielplatz“ 
festgesetzt werden.  
 
Der Umweltbericht stellt in den Kapiteln 4.4.1 bis 4.4.8 die Bestandsaufnahme und 
Bewertung der Schutzgüter und ihrer Wechselwirkungen mit direkt anschließender 
Beschreibung der vorhabenbedingten Wirkungen bezogen auf das jeweilige Schutz-
gut dar. In die Beurteilung der umweltrelevanten Wirkungen fließen die Maßnahmen 
zur Vermeidung oder Verminderung der Wirkungen ein. Für die betrachteten 
Schutzgüter und deren Wechselwirkungen resultieren erhebliche und nachhaltige 
aber ausgleichbare Veränderungen durch die Inanspruchnahme von Boden und Bi-
otoptypen.  
 
In Bezug auf den Artenschutz sind aus gutachterlicher Sicht Vermeidungs- und Ver-
minderungsmaßnahmen erforderlich, um die Verbotstatbestände des § 44 
BNatSchG auszuschließen. Diese Maßnahmen umfassen eine Bauzeitenregelung 
(Erschließung und Freimachung der Baustellenflächen erfolgen außerhalb der Brut-
zeit von Vögeln und der Aktivitätszeit von Fledermäusen) sowie die Kontrolle von 
Gehölzen (Höhlenbäume) und Gebäudefassade der Sporthalle (Vor der Fällung der 
Höhlenbäume / Abriss der Gebäudefassade der Sporthalle, werden diese von einem 
Ornithologen/ Fledermausexperten im Zuge der Umweltbaubegleitung auf Indivi-
duen überprüft und ggf. verdichtet, sodass Verletzungen und Tötungen ausge-
schlossen werden können). Da durch die Fällung von Höhlenbäumen potentielle 
Fledermausquartiere und Brutplätze dauerhaft verloren gehen ist ein Ausgleich in 
Form von Ersatzkästen für Höhlenbrüter und Fledermäuse notwendig, dies umfasst 
den Ersatz von allen potenziellen Wochenstuben (14 Stück) und Winterquartieren (8 
Stück). 
 
Für das Schutzgut Klima / Luft kommt es zu kleinräumigen Veränderungen, die sich 
gering negativ auf das Schutzgut Lokalklima auswirken. 
 
Keine erheblichen Beeinträchtigungen ergeben sich für die Schutzgüter Fläche, 
Wasser, Orts- und Landschaftsbild / Erholung, Mensch und menschliche Gesund-
heit sowie Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter. 
 
Eine kumulierende Wirkung mit anderen Vorhaben sowie eine erhöhte Anfälligkeit 
für schwere Unfälle oder Katastrophen ist nicht erkennbar. 
 
Bei Nichtdurchführung der Planung fehlen die planungsrechtlichen Voraussetzun-
gen für den beabsichtigten Bau der Integrierten Gesamtschule.  
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Bei der Gegenüberstellung der Planungs- mit der Bestandssituation für die natur-
schutzrechtliche Eingriffsregelung ergibt sich ein Defizit von 4.920 ökologischen 
Werteinheiten. 
 
Zur Kompensation der verbleibenden Eingriffsfolgen sind im Geltungsbereich B auf 
einer ca. 4.930 m² großen Fläche Pflanzungen von Laubbäumen, Strauchgruppen 
sowie die Entwicklung der übrigen Fläche als extensive Wiese durchzuführen. 
 
Unter Berücksichtigung der genannten Vermeidungs- und Verminderungsmaßnah-
men sowie der zu erbringenden externen Kompensation ist nicht mit erheblichen 
nachteiligen Auswirkungen durch das Vorhaben zu rechnen. 
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5 Begründung der Festsetzungen 

5.1 Art der baulichen Nutzung 
Gemeinbedarfsfläche 
 
Die zukünftigen Bauflächen im Plangebiet werden als Fläche für Gemeinbedarf mit 
den Zweckbestimmungen „Schule“ und „Sportlichen Zwecken dienende Gebäude 
und Einrichtungen“ sowie der Zweckbestimmung „Feuerwehr“ festgesetzt. Damit 
werden sowohl die künftige integrierte Gesamtschule sowie Sporthalle als auch die 
bestehende Feuerwehrleitstelle erfasst. 
 
Dabei wird die östliche Teilfläche im Bebauungsplan mit den Zweckbestimmungen 
„Schule“ und „Sportlichen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen“ festge-
setzt. In diesem Bereich sind die Entwicklung von Schulgebäuden einschließlich der 
erforderlichen Freianlagen und Nebenanlagen sowie einer Sporthalle einschließlich 
eines Außenbereiches zulässig. 
 
Ausnahmsweise sind auch folgende andere Nutzungen zulässig, sofern sie dem 
Gemeinbedarf dienen: Anlagen für kirchliche, kulturelle, gesundheitliche und soziale 
Zwecke. Damit wird ermöglicht, dass auch andere Nutzungen, die dem Allgemein-
wohl dienen, im Schulgebäude außerhalb des schulischen Betriebes ausgeübt wer-
den können. 
 
Die westliche Teilfläche wird im Bebauungsplan mit der Zweckbestimmung „Feuer-
wehr“ festgesetzt. In diesem Bereich ist ein Verwaltungsgebäude der Feuerwehr 
einschließlich der erforderlichen Freianlagen und Nebenanlagen zulässig. 
 
Derzeit gilt der rechtsverbindliche Bebauungsplan „HA 65“. Dieser setzt auf der Flä-
che der geplanten Schul- und Sportgebäude eine öffentliche Grünfläche mit der 
Zweckbestimmung „Sport- und Erholungsfläche“ fest. Die bereits bestehende Feuer-
wehrleitstelle befinde sich auf einer Fläche, welche im Bebauungsplan „HA 65“ als 
Parkplatzfläche für den MIV deklariert ist. 

 
5.2 Maß der baulichen Nutzung 

Unter Beachtung der Vorgaben von § 16 BauNVO wird für die Gemeinbedarfsfläche 
mit den Zweckbestimmungen „Schule“ und „Sportlichen Zwecken dienende Ge-
bäude und Einrichtungen“ zur Bestimmung des Maßes der baulichen Nutzung eine 
Grundflächenzahl (GRZ), die maximal zulässige Anzahl an Vollgeschossen sowie 
die maximal zulässige Höhe der baulichen Anlagen festgesetzt. 
 

5.2.1 Grundflächenzahl 
Die Baunutzungsverordnung (BauNVO) sieht für die Flächen für Gemeinbedarf 
keine Obergrenze für die Grundflächenzahl (GRZ) vor. Um die nötigen Anforderun-
gen der neuen integrierten Gesamtschule umsetzen zu können, wird eine GRZ von 
0,8 als Höchstmaß festgesetzt. Mit dieser Ausnutzung lassen sich nicht nur die Ge-
bäude für den Schul- und Sportbetrieb realisieren, sondern ebenfalls sämtliche Ver-
siegelungen durch Nebenanlagen sowie Zuwegungen inkl. Schulhofflächen umset-
zen. Dabei ist ein nicht unerheblicher Teil bereits durch die noch vorhandene Sport-
halle sowie Zuwegungen versiegelt. Ein geringerer Versiegelungsgrad würde dazu 
führen, dass die wesentlichen Anforderungen an die IGS inklusive Sporthalle nicht 
umsetzbar wären. Daher wird die GRZ nicht niedriger als 0,8 festgesetzt. 
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5.2.2 Zahl der Vollgeschosse 
Um sich optisch in die Bestandsbebauung einzufügen, wurde die Anzahl der Vollge-
schosse auf vier begrenzt. Dies entspricht der Anzahl an Vollgeschossen der Be-
bauung an der südlichen Hauptstraße „Wendenring“ sowie dem bestehenden Ge-
bäude der Feuerwehrleitstelle innerhalb des Plangebietes. 
 

5.2.3 Höhen baulicher Anlagen 
Die maximale Höhe der baulichen Anlagen wird auf 20,0 m festgesetzt. Bei einer 
durchschnittlichen Geschosshöhe einer Schule von 4,0 m sind somit die maximal 
zulässigen vier Vollgeschosse plus ein Staffelgeschoss möglich. Dadurch wird si-
chergestellt, dass das nötige Raumprogramm der integrierten Gesamtschule auch 
tatsächlich umgesetzt werden kann und genügend erforderliche Fläche zur Verfü-
gung steht. Gleichzeitig wird durch die Höhenfestsetzung erreicht, dass sich die Be-
bauung an der angrenzenden Bestandsbebauung orientiert und sich in diese ein-
fügt. Somit wird dem zu errichtenden Gebäude der IGS ein Spielraum bezogen auf 
die Gebäudehöhe gegeben, der eine optimale Gebäudeausformung zulässt und 
sich trotzdem an den Gebäudehöhen im Umfeld orientiert. 
 
Mit der festgesetzten Höhe baulicher Anlagen wird die eigentliche städtebaulich 
wirksame Gebäudekubatur definiert. Technisch untergeordnete Anlagen entfalten 
nicht dieselbe städtebauliche Wirkung wie Gebäude. Um eine Flexibilität im Umgang 
mit technischen Anlagen zu gewährleisten, wird festgesetzt, dass technische Bau-
werke, Anlagen und Dachaufbauten (z. B. Fahrstuhlanlagen, Solaranlagen, Klima-
geräte) die festgesetzte maximale Gebäudehöhe der baulichen Anlagen ausnahms-
weise und soweit funktional erforderlich um maximal 2,0 m überschreiten dürfen. 
Dabei sind die technischen Anlagen um ihre Höhe von der äußeren Gebäudekante 
zurückzuversetzen, um aus dem öffentlichen Raum sowie aus den privaten Garten-
bereichen nicht bzw. weniger einsehbar zu sein und so keine Störung des städte-
baulichen Erscheinungsbildes zu verursachen. 
 
Der festgesetzte Bezugspunkt für die Höhenangabe (69,5 m ü. NHN) entspricht der 
Kanaldeckelhöhe in der Fahrbahnmitte des Wendenrings auf Höhe der Hutten-
straße. 
 

5.3 Überbaubare Grundstücksflächen, Bauweise 
Überbaubare Grundstücksfläche 
Auf der Gemeinbedarfsfläche mit der Zweckbestimmung „Feuerwehr“ wird für die 
überbaubare Grundstücksfläche die Fassade der bereits bestehenden Feuerwehr-
leitstelle aufgegriffen. Durch die Festsetzung von Baugrenzen wird die Leitstelle pla-
nungsrechtlich gesichert. 
 
Auf der Gemeinbedarfsfläche mit den Zweckbestimmungen „Schule“ und „Sportli-
chen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen“ wird für eine größtmögliche 
Flexibilität der Grundstücksnutzung das Fenster der überbaubaren Grundstücksflä-
che großzügig durch Baugrenzen festgesetzt. Dabei wird nach Norden, Osten und 
Süden der vorgeschriebene Mindestabstand von 3,0 m zur Grundstücksgrenze ein-
gehalten, sofern dieser nicht durch andere Vorgaben (Leitungsrechte etc.) bestimmt 
wird. Im Westen des Plangebietes wird die überbaubare Grundstücksfläche durch 
ein festgesetztes Geh-, Fahr- und Leitungsrecht beschränkt. Dadurch wird gewähr-
leistet, dass die öffentliche Nord-Süd-Wegeverbindungen weiterhin bestehen bleibt. 
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Bauweise 
Der Bebauungsplan setzt eine abweichende Bauweise fest. Diese ist dadurch be-
stimmt, dass Baukörper mit einer Länge von über 50,0 m zulässig sind. Dadurch 
wird für die Schulbauten eine größtmögliche Flexibilität in Bezug auf die Abmessung 
der Baukörper ermöglicht. 
 

5.4 Stellplätze und Garagen 
Nach den Ausführungsempfehlungen zu § 47 NBauO ist entsprechend der Richt-
zahlen für den Einstellplatzbedarf sonstiger allgemeinbildender Schulen ein Stell-
platz je 25 Schülerinnen und Schüler sowie zusätzlich ein Stellplatz je 5 – 10 Schü-
lerinnen und Schüler über 18 Jahre nachzuweisen. Darüber hinaus ist für den Neu-
bau der Sporthalle ein Stellplatz je 50 m² Hallenfläche und zusätzlich ein Stellplatz 
je 10 – 15 Besucherinnen und Besucher nachzuweisen. 
 
Die Sporthallennutzung wird auch außerhalb des Schulbetriebes durch andere Nut-
zergruppen ausgeführt. Da diese jedoch nicht parallel zum eigentlichen Schulbetrieb 
stattfindet, wird von einer zeitlich gestaffelten Mehrfachnutzung ausgegangen. Da-
her ist als Stellplatznachweis lediglich der größere Bedarf von den beiden Nutzun-
gen nachzuweisen und im Baugenehmigungsverfahren darzulegen. 
 
Um ein mögliches Erweiterungspotential der bereits außerhalb der überbaubaren 
Grundstücksfläche bestehenden Stellplätze nicht zu unterbinden, sind Stellplätze 
auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig. 
 

5.5 Erschließung, Öffentliche Verkehrsflächen 
Das geplante Schulgrundstück kann von zwei Seiten aus über öffentliche Verkehrs-
flächen erschlossen werden. Dabei befindet sich der Haupteingang der Schule im 
südlichen Bereich am Wendenring, welcher durch einen großzügigen Eingangsbe-
reich entsprechend erkenntlich gemacht werden soll. Der Nebeneingang befindet 
sich im Norden des Plangebietes und ist von der Straße Hasenwinkel aus zugäng-
lich. 
 
Die Erschließung zu den grundstückseigenen Stellplätzen für den Motorisierten Indi-
vidualverkehr (MIV) erfolgt sowohl für die IGS als auch für die Sporthalle von Nor-
den über die Straße Hasenwinkel. Um eine Ballung des MIV am stark frequentierten 
Wendenring zu vermeiden, ist eine Erschließung von Süden aus nicht vorgesehen. 
Gerade mit Blick auf „Eltern-Taxis“, welche ihre Kinder durch kurzzeitiges Halten 
aus dem Auto austeigen lassen, wäre eine Behinderung des fließenden Verkehrs 
mit hoher Wahrscheinlichkeit gegeben. Da die Straße Hasenwinkel aufgrund eines 
Durchfahrverbotes zwischen der westlichen Tunicastraße und dem Hasenwinkel zu-
gunsten der ansässigen Feuerwehrleitstelle in einer Sackgasse mündet (Absper-
rung durch ein Schiebetor), ist im Vergleich zum Wendenring von einer sehr gerin-
gen bis keinen Behinderung des Verkehrs auszugehen, da die Straße nicht als 
Durchfahrtsstraße genutzt werden kann. Zudem bietet die Straße Hasenwinkel eine 
großzügige Wendemöglichkeit für den MIV und legt dadurch einen Grundstein für 
mögliche Hol- und Bringverkehre. Aus diesem Grund wird festgesetzt, dass maximal 
eine Zufahrt über die Straße Hasenwinkel zulässig ist. Davon ausgenommen sind 
notwendige Rettungs- sowie Havariezufahrten. 
Aus der zentralen Lage resultiert eine gute Anbindung des Plangebietes an das um-
gebende öffentliche Fuß- und Radwegenetz. Über das Ringgleis im Norden, das als 
Folgenutzung aus aufgegebenen Bahnanlagen entwickelt wurde und einen stadtum-
schließenden Freiraumring mit hohem Naherholungs- und Freizeitwert sowie inte-
grierten Fuß- und Radwegen darstellt, wird das Plangebiet an das städtische Fuß- 
und Radwegenetz angeschlossen. Das Ringgleis ist in einer fußläufigen Entfernung 
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von ca. 200 m nördlich des Plangebietes zu erreichen. Südlich knüpft das Plange-
biet direkt an das Fuß- und Radwegenetzt am Wendenring an. 

 
5.5.1 Öffentlicher Personennahverkehr, ÖPNV 

Der Standort ist gut an das bestehende ÖPNV-Netz und somit an weite Teile des 
Stadtgebietes angebunden. Mehrere Stadtbahn- und Buslinien sind fußläufig gut zu 
erreichen. 
 
Die Stadtbahnlinien 1 und 2 verlaufen entlang der „Hamburger Straße“ und fahren 
dort die Haltestellen „Hamburger Straße“ und „Ludwigstraße“ an. Beide Haltestellen 
sind in einer fußläufigen Entfernung von ca. 400 m vom Plangebiet zu erreichen. Die 
Stadtbahnlinie 1 verläuft zwischen „Wenden“ / „Heideblick“, der Innenstadt („Rat-
haus“), dem Hauptbahnhof und „Stöckheim“ / „Salzdahlumer Weg“ in einem mindes-
tens 15-Minuten-Takt. Die Stadtbahnlinie 2 verläuft zwischen „Siegfriedviertel“ / „Ot-
tenroder Straße“, der Innenstadt („Rathaus“) und „Heidberg“ / „Anklamstraße“ / 
„Heidbergpark“ in einem mindestens 15-Minuten-Takt. 
 
Auf der Straße „Wendenring“ befindet sich die Haltestelle „Maschplatz“ in einer fuß-
läufigen Entfernung von ca. 200 m. Diese Haltestelle wird von der Buslinie 426 zwi-
schen „Siegfriedviertel“ / „Ottenroder Straße“ und „Am Jödebrunnen“ in einem 30-
Minuten-Takt (werktags) angefahren. Auch die Buslinie 419 und 429 als Ringlinien 
um die Braunschweiger Innenstadt über die Haltestellen „Hauptbahnhof“ und „Mes-
segelände“ fahren diese Haltestelle in einem 15-Minuten-Takt (Sonn- und Feiertage 
30-Minuten-Takt) an. Die Buslinie 433 zwischen „Hondelage“ / „Berggarten“ und 
„Völkenrode“ / „Karl-Sprengel-Straße“ fährt ebenfalls die Haltestelle „Maschplatz“ in 
einem 30-Minuten-Takt (werktags) an. 
 

5.5.2 Motorisierter Individualverkehr, MIV 
Im Rahmen eines Verkehrsgutachtens wurden die verkehrlichen Auswirkungen der 
Planung durch den MIV auf das umliegende Verkehrsnetz untersucht. Dabei wurden 
die neu erzeugten Verkehre auf Grund des Schulstandortes und der Sporthalle be-
rücksichtigt. 
 
Auf eine allgemeine Verkehrsprognose im Planungsnullfall wurde bewusst verzich-
tet. Die Entwicklungen der Querschnittswerte vom Analysefall 2016 zum aktuellen 
Prognosefall 2030 zeigen, dass im Bereich des Wendenrings und des Neustadtrings 
keine Verkehrszunahme prognostiziert wird. Leichte Verkehrszunahmen gibt es le-
diglich in den Querschnitten Hamburger Straße, Rebenring und Celler Straße. Dar-
über hinaus haben Erfahrungen in den letzten zwei Jahren gezeigt, dass auf Grund 
verschiedener Faktoren (Homeoffice, Verkehrswende etc.) nicht mehr zwangsläufig 
von einer Erhöhung des motorisierten Individualverkehrs auszugehen ist und damit 
häufig ein überdimensionierter Prognosefall angesetzt wird. 
 
Die durch die Planung erzeugten Neuverkehre liegen in den morgendlichen Spitzen-
stunden zwischen 5,0 % und 18,4 % (je nach Betrachtung des jeweiligen Knoten-
punktes). Dabei weißt der Knotenpunkte Hasenwinkel/Wendenring die höchste Zu-
nahme auf. Nachmittags liegen diese mit 2,1 % bis 7,4 % deutlich darunter, was u. 
a. mit der zeitlichen Konzentration der Schulverkehre zusammenhängt. Zusammen-
fassend ist jedoch zu erwähnen, dass die prozentualen Verkehrszunahmen in bei-
den Zeiträumen in einer überschaubaren Größenordnung liegen. 
 
Die Ergebnisse einer Leistungsfähigkeitsuntersuchung der zusätzlichen Neuver-
kehre zeigen auf, dass die Verkehre an den Knotenpunkten leistungsfähig abgewi-
ckelt werden können und es nur leichte Abnahmen hinsichtlich der Verkehrsqualitä-
ten im Prognosefall gibt. Sowohl die beiden äußeren signalisierten Knotenpunkte 
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(Hamburger Straße/Wendenring und Celler Straße/Neustadtring) als auch die da-
zwischenliegenden kleineren Knotenpunkte weisen überwiegend gute Verkehrsqua-
litäten auf. 

 
5.5.3 Fuß- und Radverkehr 

Für den Rad- und Fußverkehr ist im gesamten Stadtgebiet ein engmaschiges We-
genetz vorhanden. An den Hauptverkehrsstraßen stehen überwiegend straßenbe-
gleitende Radverkehrsanlagen (Radwege oder Radfahrstreifen) zur Verfügung, so 
dass der Radverkehr hier getrennt vom Kfz-Verkehr geführt wird. Des Weiteren 
weist das Straßennetz überwiegend in kurzen Abständen gesicherte Querungsstel-
len auf. Sowohl vollsignalisierte Knotenpunkte als auch Bedarfssignalisierungen ent-
lang der Fahrbahnen ermöglichen somit das gesicherte Queren. Im unmittelbaren 
Bereich des zukünftigen Haupteingangs der Schule ist jedoch keine gesicherten 
Querungsstelle vorhanden. Die nächstgelegene Querungshilfe befindet sich rund 
100 m westlich des Schulgrundstücks auf Höhe der Tunicastraße. 
 
Um eine direkte Überquerung des Wendenrings mit dem Fahrrad auch aus Richtung 
der Innenstadt sicher zu gestalten, ist die Installation einer Querungshilfe auf Höhe 
der Huttenstraße vorgesehen. Dadurch wird die Möglichkeit gegeben, den Wenden-
ring sicher und direkt auf dem Fahrrad überqueren zu können und so das Grund-
stück zu erreichen, ohne einen Umweg über die 100 m entfernte Querungshilfe auf 
Höhe der Tunicastraße tätigen zu müssen, zumal diese in der entgegengesetzten 
Fahrtrichtung für Radfahrer liegt. Für eine Nutzung der dort vorhandenen LSA wäre 
daher das Absteigen und Schieben des Fahrrads nötig. Für die Realisierung der 
Querungshilfe ist ein Verschwenken der öffentlichen Verkehrsfläche am Wendenring 
nötig, um so den nötigen Platz in der Fahrbahnmitte herzustellen. 
 
Südlich des Schulstandorts wird der Radverkehr entlang des Wendenrings auf Rad-
wegen geführt. In den weiteren Straßen, überwiegend Wohn- und Sammelstraßen, 
wie beispielsweise dem Hasenwinkel, wird der Radverkehr auf Grund der geringen 
Kfz-Verkehrsbelastungen auf der Fahrbahn geführt. 
 
Eine öffentliche Nord-Süd-Durchwegung für den Fuß- und Radverkehr sorgt für eine 
Verbindung zwischen dem nördlich gelegenen Ringgleis und der südlichen Innen-
stadt. Die Verbindung verläuft senkrecht zwischen der geplanten IGS und der beste-
henden Feuerwehrleitstelle hindurch. Gleichzeitig wird so die Erreichbarkeit des im 
Geltungsbereich vorhandenen Spielplatzes gesichert. 
 
In Zuge der hochbaulichen Planungen der 6. IGS werden auf dem Gelände ausrei-
chend Parkmöglichkeiten für Fahrräder vorgesehen. Auf eine Ausweisung spezieller 
Flächen wird vor dem Hintergrund einer flexiblen Planung verzichtet.  
 

5.6 Grünordnung, Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft 
 

5.6.1 Grünordnung 
 

5.6.1.1 Flächen für Gemeinbedarf 
Die Fläche für den Gemeinbedarf „Schule“ und „Sportlichen Zwecken dienende Ge-
bäude und Einrichtungen“ wird aufgrund der nötigen Funktionalität und Unterbrin-
gung des Raumprogrammes einen hohen Anteil an versiegelter Fläche aufweisen. 
Die Fläche für den Gemeinbedarf „Feuerwehr“ ist bereits zu einem Großteil versie-
gelt. Zur Sicherung eines adäquaten Orts- und Landschaftsbildes, zur Anreicherung 
mit Biotopstrukturen, zur Verbesserung des Kleinklimas und zur Drosselung des 
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Niederschlagswassers werden folgende Mindestanforderungen an die Begrünung 
der Flächen und der Gebäude festgesetzt: 
 

• Bei Dächern mit einer Dachneigung von bis zu 15° sind mindestens 70 % 
der Dachflächen von Hauptgebäuden, von Garagen, überdachten Stellplät-
zen und Nebenanlagen ab einer jeweils zusammenhängenden Größe der 
Dachfläche von 25 m² mindestens extensiv zu begrünen, zum Beispiel mit 
einer Gräser-/ Kräutermischung oder mit Stauden und Sedumsprossen. Die 
Begrünung ist dauerhaft zu erhalten und bei Abgang gleichwertig zu erset-
zen. Eine durchwurzelbare Gesamtschichtdicke von mindestens 10 cm ist 
vorzusehen. Es sind Variationen in der Höhe der Substratmenge und das 
Einbringen von Totholz vorzusehen. Anlagen für Solarthermie-, Photovoltaik- 
und andere Solaranlagen auf Dächern sind mit der Dachbegrünung zu kom-
binieren. 
 

• Die Fassaden der Außenwände sind auf mindestens 20% der Länge der 
Fassade mit bodengebundenen Kletter-/Rankpflanzen zu begrünen. Vor den 
zu begrünenden Fassadenabschnitten sind mindestens 1,0 m breite Vegeta-
tionsstreifen herzustellen. Alternativ kann eine wandgebundene Fassaden-
begrünung hergestellt werden. 

 
• Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO (u. a. Müllboxen, Fahrradabstell-

anlagen etc.) sind mit Laubgehölzen/berankten Stabgitterzäunen in einer 
Höhe von mind. 1,2 m einzugrünen. 

 
• Eine Anrechnung der Pflanzbeete als unbebaute Fläche im Sinne der 

Baunutzungsverordnung kann nur bei einer Breite von mind. 3 Metern und 
einer Größe der Einzelfläche von 50 m² erfolgen. 

 
• Auf Stellplatzanlagen mit mind. sechs Stellplätzen ist je angefangene sechs 

Stellplätze ein mind. mittelkroniger Laubbaum innerhalb der Stellplatzanlage 
anzupflanzen. Stellplatzanlagen für jeweils mindestens sechs Pkw sind, mit 
Ausnahme der Zufahrten, mit einer 0,8 m bis 1,2 m hohen Anpflanzung oder 
Hecke aus Laubgehölzen einzugrünen. Bei Anordnung der Stellplätze als zu-
sammenhängende Stellplatzanlage mit mind. 10 Stellplätzen sind die Baum-
standorte als gliedernde Elemente in die Stellplatzanlage zu integrieren, um 
großflächig versiegelte Fläche, die zu einer Überhitzung und Belastung des 
Kleinklimas beitragen, zu vermeiden. 

 
• Baumstandorte für mittelkronige Bäume mit einer offenen, vollflächig zu be-

grünenden Vegetationsfläche von mindestens 12 m² netto in einer Mindest-
breite von 2 m netto, mit einer Baumgrubentiefe von mindestens 1,5 m, ei-
nem Substratvolumen von mindestens 18 m³ herzustellen und nachhaltig ge-
gen Überfahren zu schützen. 

 
• Die nicht überbaubaren Flächen / festgesetzten Flächen für Anpflanzungen 

und Erhalt sind wie folgt zu begrünen: Pflanzungen von Strauchgruppen auf 
mind. 50 % der Flächen, Herstellung der gehölzfreien Flächen als extensive 
Wiesenflächen sowie Pflanzung mind. eines Laub-/Obstbaumes je 500 m². 

 
5.6.1.2 Öffentliche Grünfläche 

Die bereits bestehende öffentliche Grünfläche mit dem vorhandenen Kinderspiel-
platz soll auch weiterhin bestehen bleiben und wird deshalb planungsrechtlich als 
öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Spielplatz“ gesichert. Sie soll 
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auch weiterhin als „grüne Oase“ innerhalb des hoch versiegelten Geltungsbereiches 
dienen und gleichzeitig als Freizeitangebot für Kinder zur Verfügung stehen. 

 
5.6.1.3 Allgemeine Festsetzungen zur Begrünung 

Die allgemeinen Festsetzungen zur Begrünung stellen sicher, dass nicht nur die 
grünordnerischen Ziele für den Bebauungsplan, sondern auch die unterstellten Aus-
gleichswirkungen in Bezug auf Eingriffe in Boden, Natur und Landschaft erreicht 
werden. Deshalb werden Festsetzungen zu folgenden Aspekten getroffen: 
 
• Hochstämme und Stammumfänge bei Bäumen, Zahl der Verpflanzungen und 

Höhe bei Sträuchern und Rank-/Kletterpflanzen, 
• Verwendung heimischer und standortgerechter Arten, 
• Die festgesetzten Anpflanzungen sind im Anschluss an die Fertigstellungspflege 

mit einer dreijährigen Entwicklungspflege fachgerecht auszuführen und dauer-
haft zu erhalten. Die Kronen bestehender und als Hochstamm neu zu pflanzen-
der Bäume sind in ihrem natürlichen Habitus zu erhalten und zu entwickeln. Ab-
gängige Gehölze sind spätestens in der folgenden Pflanzperiode gleichartig zu 
ersetzen, 

• Die Anpflanzungen sind spätestens in der Pflanzperiode herzustellen, die auf 
den Zeitpunkt der Ingebrauchnahme der neu errichteten Gebäude auf der Flä-
che für Gemeinbedarf folgt. Eine frühere Durchführung kann nicht vorgegeben 
werden, da voraussichtlich auch das Umfeld des Baugrundstücks während der 
Bauphase als Baustellenbereich genutzt werden muss. 

 
5.6.1.4 Erhaltung von Baumbeständen 

Innerhalb des Plangebietes befinden sich erhaltenswerte Baumbestände. Da diese 
sowohl aus naturschutzrechtlicher als auch klimaökologischer Sicht einen besonde-
ren Wert aufweisen, werden sie auch als solche in den textlichen und zeichneri-
schen Festsetzungen gekennzeichnet und gesichert. Bei anstehenden Bauarbeiten 
im Wurzelbereich (Kronentraufe plus 1,5 m) der als zu erhalten festgesetzten 
Bäume ist rechtzeitig vor Beginn der Baumaßnahme eine baumfachliche Baubeglei-
tung zu beauftragen. Ausnahmen bzgl. einer Fällung müssen von der zuständigen 
Fachbehörde der Stadt Braunschweig geprüft und zugelassen werden. 

 
5.6.2 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 

Landschaft, Zuordnung 
 

5.6.2.1 Maßnahmen an Gebäuden 
Aufgrund des Vorhabens bleibt es nicht aus, dass innerhalb des Plangebietes Le-
bensräume für Tiere verloren gehen. Aufgrund moderner Bauweisen und Wärmeiso-
lierungsverfahren, werden keine Unterschlupfmöglichkeiten für gebäudebewoh-
nende Arten mehr geboten. Daher werden folgende Festsetzungen getroffen, die 
Lebensräume für gebäudebewohnende Arten schaffen, um so möglichst hohe öko-
logische Wirkungen zu entfalten: 
 

• Für gebäudebrütende Vogelarten (Hausrotschwanz, Haussperling, Star, 
Mehlschwalbe, Mauersegler) und Fledermausarten (Zwerg-, Mücken-, Bart-, 
Fransen-, Breitflügelfledermaus) sind Nist- und Ruhestätten im Bereich der 
Gebäude durch geeignete Bauweise in die Konstruktion zu integrieren oder 
als künstliche Nisthilfen anzubringen. An Gebäuden im Geltungsbereich A 
sind insgesamt mindestens 15 Nist- und Ruhestätten anzubringen, die für 
mindestens eine der in Satz 1 genannten Arten aus jeder Tiergruppe (Vögel 
und Fledermäuse) geeignet sind. Die Einrichtungen sind im Rahmen des 
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Baugenehmigungs- oder Anzeigeverfahrens im Einvernehmen mit der Unte-
ren Naturschutzbehörde nachzuweisen. 
 

5.6.2.2 Flächen für Maßnahmen, Qualität und zeitliche Umsetzung 
Bei der Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Bo-
den, Natur und Landschaft handelt es sich um die Fläche des Geltungsbereich B, 
Gemarkung Rüningen, Flur 4, Flurstück 102/88. Sie verläuft entlang des Fuhseka-
nals, wird als extensive Wiesen entwickelt und durch Baum und Strauchgruppen an-
gereichert. Somit entsteht ein naturnaher Raum als vielfältiger Lebensraum für Tiere 
und Pflanzen, der die Kompensationsflächen entlang des Fuhsekanals aus dem 
Bau des Autobahnfreiecks Braunschweig Südwest wirksam erweitert. Da hier be-
sonders naturnahe Flächen entwickelt werden sollen, sind nur heimische und stand-
ortgerechte Arten zu verwenden. In Bezug auf die festgesetzten artenreichen Kräu-
ter- und Gräsermischungen kommt insbesondere das sogenannte „Regio-Saatgut“ 
in Betracht, welches die entsprechenden regionalen Standortfaktoren bereits in der 
Mischung berücksichtigt. 
 
Abweichend von den Festsetzungen der Grünordnung sind die Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft im Gel-
tungsbereich B spätestens innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten des Bebau-
ungsplanes umzusetzen. Da die Maßnahmenfläche nicht als eventuelles Baustellen-
gelände benötigt wird, können diese Maßnahmen zeitlich enger an den Eingriff ge-
koppelt werden und so ihre ausgleichende Wirkung früher entfalten. Gleichbleibend 
zu den Festsetzungen der Grünordnung ist jedoch, dass die Anpflanzungen im An-
schluss an die Fertigstellungspflege mit einer dreijährigen Entwicklungspflege fach-
gerecht auszuführen und dauerhaft zu erhalten. Weiterhin sind die Kronen beste-
hender und als Hochstamm neu zu pflanzender Bäume in ihrem natürlichen Habitus 
zu erhalten und zu entwickeln. Abgängige Gehölze sind spätestens in der folgenden 
Pflanzperiode gleichartig zu ersetzen. 

 
5.6.2.3 Zuordnung 

Die im Geltungsbereich B festgesetzte Fläche mit Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft dient im Sinne des § 
1a BauGB dem Ausgleich von Eingriffen in Boden, Natur und Landschaft, die auf-
grund dieses Bebauungsplanes ermöglicht werden. 
 
Sie werden dem Geltungsbereich A im Sinne von § 9 Abs. 1 a und § 135 a BauGB 
wie folgt zugeordnet: 
 
Öffentliche Straßenverkehrsfläche 3,4 % 
Gemeinbedarfsfläche „Feuerwehr“ 19,8 % 
Geh-, Fahr- und Leitungsrecht Nr. 2: Leitungsrecht zugunsten der Er-
schließungsträger (Strom und Telekommunikation), auf der Gemein-
bedarfsfläche „Feuerwehr“ 

1,9 % 

Gemeinbedarfsfläche „Schule“ und „Sportlichen Zwecken dienende 
Gebäude und Einrichtungen“ 50,3 % 

Geh-, Fahr- und Leitungsrecht Nr. 1: Geh- und Radfahrrecht zuguns-
ten der Allgemeinheit sowie Fahrrecht zugunsten der Rettungsfahr-
zeuge, auf der Gemeinbedarfsfläche „Schule“ und „Sportlichen Zwe-
cken dienende Gebäude und Einrichtungen“ 

2,7 % 

Geh-, Fahr- und Leitungsrecht Nr. 2: Leitungsrecht zugunsten der Er-
schließungsträger (Strom und Telekommunikation), auf Gemeinbe-
darfsfläche „Schule“ und „Sportlichen Zwecken dienende Gebäude 
und Einrichtungen“ 

11,3 % 
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Geh-, Fahr- und Leitungsrecht Nr. 3: Geh- und Radfahrrecht zuguns-
ten der Allgemeinheit sowie Fahrrecht zugunsten der Rettungsfahr-
zeuge. Leitungsrecht zugunsten der Erschließungsträger (Strom und 
Telekommunikation), auf Gemeinbedarfsfläche „Schule“ und „Sportli-
chen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen“ 

10,6 % 

 
Mit dieser Zuordnung wird verdeutlicht, welchen Anteil an den Ausgleichsmaßnah-
men die Flächen haben. Die Zuordnung kann im Rahmen der Finanzierung der ein-
zelnen Maßnahmen relevant sein. 

 
5.7 Festsetzungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bun-

des-Immissionsschutzgesetzes 
 

5.7.1 Einwirkungen auf das Plangebiet 
Grundlagen 
Für den Bebauungsplans HA 143 ist zu prüfen, ob die schalltechnischen Orientie-
rungswerte aus dem Beiblatt 1 der DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“ einge-
halten werden. Es handelt sich dabei um Empfehlungen für die städtebauliche Pla-
nung, deren Einhaltung wünschenswert ist, damit die mit der Eigenart des betreffen-
den Baugebietes verbundene Erwartung auf angemessenen Schutz vor Lärmbelas-
tungen erfüllt wird. Die berechneten Geräuschimmissionen werden dabei für jede 
Geräuschart einzeln mit den schalltechnischen Orientierungswerten verglichen. 
Gemäß DIN 18005-1 sind die schalltechnischen Orientierungswerte für sonstige 
Sondergebiete anhand der Nutzungsart festzulegen, sofern ein Schutzbedarf be-
steht. Schulen sind gemäß BauNVO in Allgemeinen Wohngebieten (WA) und Misch-
gebieten (MI) allgemein zulässig. Nach der einschlägigen Literatur sowie nach der 
bekannten Rechtsprechung ist bei Schulen die Qualität eines Allgemeine Wohnge-
biets (WA) anzustreben, wobei grundsätzlich jedoch gesunde Verhältnisse auch 
dann gegeben sind, wenn die Orientierungswerte für ein Mischgebiet (MI) eingehal-
ten werden. 
Anders als Immissionsgrenzwerte stellen die Orientierungswerte keine verbindlich 
einzuhaltende Obergrenze für die Geräuschimmissionen dar. Überschreitungen der 
Orientierungswerte sind demnach der Abwägung mit anderen Belangen wie bei-
spielsweise dem Wohnraumbedarf, der infrastrukturellen Lage des Plangebiets etc. 
zugänglich. Im Hinblick auf den Trennungsgrundsatz unverträglicher Nutzungen so-
wie das Minimierungserfordernis schädlicher Umwelteinwirkungen nach dem Bun-
des-Immissionsschutzgesetz ist bei einer Überschreitung der Orientierungswerte die 
Durchführbarkeit von Schallschutzmaßnahmen zu prüfen und die Verhältnismäßig-
keit abzuwägen. 
 
Verkehrslärm 
Die für das Plangebiet relevanten Verkehrsmittel setzen sich aus dem Straßen- so-
wie dem Schienenverkehr zusammen. Tagsüber sind aufgrund des Verkehrslärms 
an den Gebäudefassaden Überschreitungen des schalltechnischen Orientierungs-
werts für ein Allgemeines Wohngebiet um 6 dB(A) zu erwarten. Die schalltechni-
schen Orientierungswerte für ein Mischgebiet werden um bis zu 1 dB(A) überschrit-
ten. 
Schallschutzmaßnahmen gegen den Verkehrslärm 
Da im Plangebiet Überschreitungen der Orientierungswerte am Tag durch den Ver-
kehrslärm festgestellt werden, ist im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplans ein 
Schallschutzkonzept für das Plangebiet zu erarbeiten. Dabei ist eine sachgerechte 
städtebauliche Abwägung gemäß Baugesetzbuch (BauGB) erforderlich und es sind 
geeignete Maßnahmen zur Sicherstellung eines ausreichenden Lärmschutzes pla-
nungsrechtlich festzulegen. 
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Das Plangebiet wird durch den Verkehrslärm aus verschiedenen Himmelsrichtungen 
verlärmt. Planerische und aktive Schallschutzmaßnahmen sind großflächig daher 
nicht sinnvoll umsetzbar. Es ist nicht möglich, geeignete Abstände zu den immissi-
onsrelevanten Verkehrswegen einzuhalten, ohne die Bauflächen erheblich zu ver-
kleinern. Aktive Lärmschutzmaßnahmen müssten das Plangebiet an der Süd-
Grenze umfassen und für eine wirksame Abschirmung in Höhe der Obergeschosse 
selbst eine ähnliche Höhe wie die Gebäude aufweisen. Zudem müssten Lücken für 
eine Zuwegung vorgesehen werden, welche die Abschirmwirkung deutlich mindern. 
 
Zur Bewältigung des Immissionskonfliktes kommen daher vorrangig passive Lärm-
schutzmaßnahmen in Betracht. Im Bebauungsplan werden daher Lärmpegelberei-
che definiert, welche als Eingangsgröße für die Berechnungen zum Schutz gegen 
Außenlärm gemäß DIN 4109:2018-01 dienen. Alternativ können durch geeignete 
planerische Maßnahmen (Anordnung von Sporthalle und Schulgebäude sowie Aus-
richtung von Unterrichtsräumen) gesunde Aufenthaltsverhältnisse erreicht werden. 
 
Daher werden folgende textliche Festsetzungen bestimmt: 
 
Auf der Fläche für Gemeinbedarf sind bei Errichtung und Änderung von Gebäuden 
an den Fassaden von schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen (i.S. von DIN 4109) 
passive Schallschutzmaßnahmen nach den Bestimmungen für die im Bebauungs-
plan festgesetzten Lärmpegelbereiche gemäß DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“ 
und gemäß VDI-Richtlinie 2719 „Schalldämmung von Fenstern und deren Zusatz-
einrichtungen“ durchzuführen. 
 
Von diesen Festsetzungen kann ganz oder teilweise abgewichen werden, wenn 
schalltechnisch nachgewiesen wird, dass der erforderliche Schallschutz auf andere 
Art und Weise gewährleistet ist. 
 
Gewerbelärm 
Der Gewerbelärm berücksichtigt die Nutzungen gewerblicher Anlagen nördlich des 
Plangebiets (Berufsfeuerwehr, Autohaus sowie gewerbliche Anlagen innerhalb des 
Bebauungsplanes HA 102) sowie den östlich des Plangebiets liegenden Betrieb der 
Gärtnerei Volk GmbH. 
 
Die DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“ richtet sich als einzige Norm konkret an 
die schalltechnischen Belange bei der Bauleitplanung und ist somit auch bei der Be-
urteilung von Gewerbelärmimmissionen unmittelbar anzuwenden. Andere Richtli-
nien haben im Rahmen der Bauleitplanung zunächst die Funktion einer „Orientie-
rungshilfe“. 
 
Bei Gewerbelärmkonflikten kann allerdings auch die TA Lärm eine mittelbare An-
wendbarkeit im Rahmen der Bauleitplanung finden. Steht bereits auf der Planungs-
ebene fest, dass die Immissionsrichtwerte der TA Lärm nicht eingehalten werden 
können, so fehlt der Bauleitplanung die Vollzugsfähigkeit. Nach der bekannten 
Rechtsauffassung verstößt beispielsweise eine Wohnbebauung, welche an beste-
hendes Gewerbe heranrückt, bei einer Überschreitung der Immissionsrichtwerte ge-
gen das Gebot zur gegenseitigen Rücksichtnahme, da dies eine Einschränkung der 
zulässigen Schallemissionen spiegelbildlich zur Folge hätte. 
 
Faktisch sind damit auch bei der Bauleitplanung die Vorgaben der TA Lärm zu be-
achten. Da die DIN 18005 beim Berechnungsverfahren zum Gewerbelärm auf die 
TA Lärm verweist und auch die Orientierungswerte der DIN 18005 mit den Immissi-
onsrichtwerten der TA Lärm weitestgehend übereinstimmen, unterscheidet sich 
hauptsächlich die Beurteilung etwaiger Überschreitungen der Orientierungs- bzw. 
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Richtwerte voneinander. Diese können im Rahmen der Bauleitplanung (nach DIN 
18005) mit anderen Belangen abgewogen werden, wohingegen eine Überschreitung 
der Immissionsrichtwerte der TA Lärm nur in bestimmten Fällen - z.B. bei einer be-
reits vorliegenden Gemengelage – toleriert wird. Um eine Betrachtungsweise auf 
der sicheren Seite einzunehmen, werden in der Untersuchung die Beurteilungsmaß-
stäbe der TA Lärm herangezogen. Die TA Lärm definiert Immissionsorte außerhalb 
von Gebäuden vor der Mitte des geöffneten Fensters eines schutzbedürftigen Rau-
mes. 
 
Der Immissionsrichtwert für ein Allgemeines Wohngebiet (WA) wird um maximal 3 
dB(A) überschritten. An der Plangebietsgrenze im Nahbereich zur Gärtnerei erge-
ben sich Überschreitungen des Immissionsrichtwertes für ein Mischgebiet von bis zu 
6 dB(A) bzw. für ein Allgemeines Wohngebiet von 11 dB(A). 
 
Schallschutzmaßnahmen gegen den Gewerbelärm 
Die Definition des Immissionsortes in der TA Lärm sieht eine Lösung von Immissi-
onskonflikten vor dem geöffneten Fenster vor, sodass passive Schallschutzmaßnah-
men gegenüber Gewerbelärm nicht in Betracht kommen. Zur Konfliktbewältigung in 
Bezug auf Gewerbelärm sind damit aktive Schallschutzmaßnahmen (Schallschutz-
wände, -wälle) oder die Vermeidung eines Immissionsortes im Sinne der TA Lärm 
durch geeignete bauliche oder planerische Vorkehrungen (Ausschluss öffenbarer 
Fenster von schutzbedürftigen Räumen in bestimmten Bereichen, vorgesetzte Log-
gien, Prallscheiben) möglich. Im Hinblick auf den Ausschluss öffenbarer Fenster von 
schutzbedürftigen Räumen ist zu beachten, dass die Niedersächsische Bauordnung 
bei Aufenthaltsräumen die Möglichkeit der Belüftung des Raumes über ein Fenster 
fordert. Festverglaste Fenster können somit nur bei Aufenthaltsräumen mit mehr als 
einem Fenster Anwendung finden, sofern der Immissionsrichtwert nicht an allen 
Fenstern überschritten wird. 
 
Im östlichen Teil des Plangebiets sind Beurteilungspegel oberhalb der Immissions-
richtwerte der TA Lärm für ein Allgemeines Wohngebiet durch den Gewerbelärm 
auch an den geplanten Gebäudefassaden zu erwarten. 
 
Für den von der Überschreitung der Immissionsrichtwerte für ein Allgemeines 
Wohngebiet (WA) betroffenen Bereich kann mit aktiven Schallschutzmaßahmen o-
der dem Ausschluss von schutzbedürftigen Räumen reagiert werden. Mit einer ge-
eigneten Grundrissgestaltung können schutzbedürftige Räume in der Regel so kon-
zipiert werden, dass innerhalb des betroffenen Bereiches nur nicht schutzbedürftige 
Räume wie Toiletten, Flure oder Abstellräume liegen. Sofern die Immissionsricht-
werte für ein Mischgebiet eingehalten werden, kann auf Schallschutzmaßnahmen 
verzichtet werden. Für den Bereich mit einer Überschreitung der Immissionsricht-
werte eines Mischgebietes wird eine Festsetzung aufgenommen, die öffenbare 
Fenster von schutzbedürftigen Räumen ausschließt, sofern kein schalltechnischer 
Nachweis darüber erbracht wird, dass durch bauliche Maßnahmen die Vorgaben 
der TA Lärm eingehalten werden. 
 
Daher werden folgende textliche Festsetzungen bestimmt: 
 
In der in den Zeichnerischen Festsetzungen gekennzeichneten Fläche für Nut-
zungsbeschränkungen oder für Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche Um-
welteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes sind öffenbare 
Fenster von schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen nur dann zulässig, wenn ein 
schalltechnischer Nachweis darüber erbracht wird, dass durch bauliche Maßnah-
men (z.B. vorgesetzte Loggien, Laubengänge oder Prallscheiben) die Vorgaben der 
TA Lärm eingehalten werden. 



- 55 - 

Bebauungsplan „Wendenring-Nord“, HA 143  Begründung, Stand: 17.11.2023 
  Verfahrensstand: § 10 (1) BauGB 

Von diesen Festsetzungen kann ganz oder teilweise abgewichen werden, wenn 
schalltechnisch nachgewiesen wird, dass der erforderliche Schallschutz auf andere 
Art und Weise gewährleistet ist. 

5.7.2 Auswirkungen des Planvorhabens auf die umliegenden Nutzungen 
Durch die vorgesehene Nutzung des Plangebiets sind schädliche Umwelteinwirkun-
gen durch Geräusche gegenüber den benachbarten schutzwürdigen Nutzungen im 
Vorfeld nicht auszuschließen. 
 
Schulbetriebslärm 
Als maßgebliche Beurteilungsgrundlage für die anlagenbezogenen Geräusche wer-
den die Immissionsrichtwerte der TA Lärm herangezogen, die nicht überschritten 
werden dürfen. 
 
Die TA Lärm findet bei der Beurteilung von Schulen Anwendung, da sie als selbst-
ständige Anlagen aus dem Bereich Bildung und Kultur unter den Begriff „Anlage für 
kulturelle Zwecke“ fallen.  
 
Schallschutzmaßnahmen gegen den Schulbetriebslärm 
Es sind keine Schallschutzmaßnahmen gegen den Schulbetriebslärm erforderlich. 
Sofern die Genehmigungsplanung stark von den im Schallgutachten getroffenen An-
nahmen abweicht, sollte im Zuge der Baugenehmigung eine detaillierte Betrachtung 
erfolgen. 
 
Sportlärm 
In der Nacht sind Beurteilungspegel von bis zu 55 dB(A) an den maßgeblichen Im-
missionsorten zu erwarten. Aufgrund dessen und aufgrund von kurzzeitigen Ge-
räuschspitzen durch den Parkplatz ist eine Nutzung der Sportanlagen im Beurtei-
lungszeitraum Nacht auszuschließen. 
 
Schallschutzmaßnahmen gegen den Sportlärm 
Um den Schutz der umliegenden schutzbedürftigen Gebäude vor Sportlärm durch 
die Vereinsnutzung der geplanten Sporthalle gewährleisten zu können, ist zum ei-
nen der Betrieb von leistungsstarken Beschallungsanlagen, die nicht nur der Hinter-
grundbeschallung dienen (z. B. bei Fitnesskursen), auszuschließen. Zum anderen 
müssen Sportkurse um ca. 21:30 Uhr enden, damit eine Parkplatznutzung im Beur-
teilungszeitraum Nacht nach 22 Uhr nicht mehr erfolgt. 
 
Die Nutzung der Sporthalle durch außerschulische Vereine ist ggf. nach Fertigstel-
lung der städtebaulichen Entwurfsplanung gesondert zu prüfen, da zum Zeitpunkt 
der Aufstellung des Bebauungsplanes weder die abschließende Lage und Ausfüh-
rung der Sporthalle noch die Abschirmung durch Gebäude bzw. die Art der Nutzung 
abschließend geklärt ist. 
 
Daher werden folgende textliche Festsetzungen bestimmt: 
 
Eine Vereinsnutzung der Sportanlage (inkl. Pkw-Stellplätze) nach 22 Uhr ist nur 
dann zulässig, wenn durch eine schalltechnische Untersuchung nachgewiesen wird, 
dass die Vorgaben der 18.BImSchV eingehalten werden. 
 
Von diesen Festsetzungen kann ganz oder teilweise abgewichen werden, wenn 
schalltechnisch nachgewiesen wird, dass der erforderliche Schallschutz auf andere 
Art und Weise gewährleistet ist. 
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5.8 Soziale Infrastruktur 
Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes „Wendenring-Nord“, HA 143, soll Pla-
nungsrecht für den Schulneubau der 6. Integrierten Gesamtschule in Braunschweig 
inklusive einer Sporthalle geschaffen werden. Im Zuge der Planung soll das Pla-
nungsrecht im Bereich der bereits bestehenden Feuerwehrleitstelle angepasst so-
wie der vorhandene Spielplatz planungsrechtlich gesichert werden. 
 
Integrierte Gesamtschule 
Aufgrund hoher Anmeldezahlen sowie mangelnder Kapazitäten, bleibt vielen Schü-
lerinnen und Schülern der Unterricht an einer IGS verwehrt. Aus diesem Grund hat 
der Rat der Stadt Braunschweig aufbauend auf den Ergebnissen einer Machbar-
keitsstudie zur Findung eines geeigneten Schulstandortes beschlossen, den Stand-
ort „Tunicagelände“ für den Bau der neuen IGS zu nutzen. Neben dem Schulsport 
soll die neue Sporthalle auch für andere Vereinssportarten außerhalb der Schulnut-
zung dienen. 
 
Wegeverbindung und Spielplatz 
Durch die Festsetzung eines öffentlichen Freizeitweges für Fußgänger und Radfah-
rer bleibt die jetzige Nord-Süd-Wegeverbindung weiterhin bestehen und verbindet 
auch in Zukunft das nördlich gelegenen Ringgleis mit der südlich liegenden Innen-
stadt. Gleichzeitig sichert der Weg die Erreichbarkeit des auf der öffentlichen Grün-
fläche vorhandenen Spielplatzes, welche eine Fläche von rund 1.700 qm umfasst. 
Die öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung Spielplatz wird ebenfalls pla-
nungsrechtlich gesichert. Es handelt sich um den Spielplatzbereich 16-1-2. 
 

5.9 Weitere technische Infrastruktur 
Stromversorgung 
Im Geltungsbereich A des Bebauungsplanes sind Anlagen der Stromversorgung 
vorhanden. Hervorzuheben sind dabei die erdverlegten 110 kV und 20 kV Kabel, 
dessen Zugänglichkeit durch die Eintragung eines Leitungsrechtes zugunsten der 
BS|Netz gesichert wird. Eine Überbauung der Kabeltrasse ist nur ab einer lichten 
Höhe von 5,0 m zulässig, um die Anfahrbarkeit mit Service- und Wartungsfahrzeu-
gen zu gewährleisten. Auf dem Gelände der IGS ist bereits eine Ortsnetzstation in-
stalliert, welche im Bebauungsplan als Trafostation übernommen wird. Eine weitere 
Trafostation für die Feuerwehrleitstelle befindet sich auf dem Gelände des Spielplat-
zes und wird ebenfalls in den Bebauungsplan übernommen. 
 
Wasserversorgung 
Sowohl das Gelände der IGS als auch das Gelände der Feuerwehrleitstelle sind an 
das städtische Trinkwassersystem angeschlossen. 
 
Löschwasser 
Der Grundschutz auf Grundlage des DVGW Arbeitsblatt W405 von 96m³/h im Um-
kreis von 300 m (Radius) wird im Bereich des Bebauungsplanes gewährleistet. Un-
ter Einbezug der in der Umgebung vorhandenen Hydranten werden die Forderun-
gen des W405 hinsichtlich des Grundschutzes unter Grundlast, nach Tabelle 1, er-
füllt. 
 
Schmutzwasser 
Die Schmutzwasserentwässerung ist grundsätzlich über den vorhandenen Schmutz-
wasserkanal möglich. 
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Wärmeversorgung 
Die bestehenden Gebäude der Feuerwehrleitstelle sowie der Tunicahalle werden 
bereits mir Fernwärme versorgt. Die Wärmeversorgung für die neu zu erstellende 
IGS kann ebenfalls mit Fernwärme erfolgen. Die Erschließung würde voraussichtlich 
aus Richtung Feuerwehrstraße erfolgen, eine genaue technische Untersuchung er-
folgt jedoch erst im Rahmen der späteren Abstimmungen zum Fernwärmeanschluss 
des Gebietes. Anlagen für Gasversorgung sind nicht vorhanden. 
 
Die Braunschweiger Fernwärme wird in Kraft-Wärme-Kopplung erzeugt und ist als 
Ersatzmaßnahme für die nach dem EEWärmeG vorgeschriebenen Verwendung von 
regenerativen Energien bei Neubauten anerkannt. Das Fernwärmeversorgungssys-
tem Braunschweig der BS|ENERGY weist einen besonders günstigen Primärener-
giefaktor von nur 0,27 auf. Die Fernwärmeversorgung ermöglicht mit dem guten Pri-
märenergiefaktor eine umweltverträgliche Energiebilanz des geplanten Gebäudes. 
Gleichzeitig würde mit der Fernwärmeversorgung ein emissionsfreies Vorhaben um-
gesetzt und somit ein Beitrag zu den umweltpolitischen Zielen der Stadt Braun-
schweig geleistet werden. 
 
Breitband- und Kommunikationstechnik 
Im Geltungsbereich A befinden sich Telekommunikationslinien der Telekom. Weiter-
hin liegen Anlagen der Breitbandversorgung und Steuerungstechnik für den Netz-
schutz aus, welche durch ein Leitungsrecht zugunsten der BS|NETZ gesichert wer-
den. Eine Anbindung der vorhandenen Ortsnetzstation mit Glasfasertechnik ist ge-
plant. 
 
Entwässerung von Regenwasser 
Die Ableitung des Regenwassers erfolgt über die Anbindung an den RW-Kanal in 
der Straße Hasenwinkel. Aufgrund der am Standort vorhandenen hydrogeologi-
schen Bedingungen ist eine Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers 
auf dem Grundstück nicht möglich. Unter hydraulischen Gesichtspunkten bestehen 
weder beim Kanal selbst noch an der Einleitstelle Forderungen an einen gedrossel-
ten Anschluss. Im weiteren Genehmigungsverfahren ist dies auf Grundlage der fina-
len Planung nochmals abschließend zu prüfen. Gemäß der geltenden DWA-A 102 
sind die vorhandenen Flächen der Belastungsklasse II zuzuordnen, was eine stoffli-
che Belastung des abzuleitenden Niederschlagswassers mit sich führt. Dementspre-
chend ist das anfallende Niederschlagswasser vor Einleitung in die öffentlichen Ent-
wässerungsanlagen gemäß den Vorgaben der DWA-A 102 behandlungsbedürftig. 
 
Das Plangebiet sowie die angrenzenden Bereiche sind bei einem außergewöhnli-
chen Starkregen (Starkregenindex (SRI 7)) sowohl durch eingestaute Bereiche als 
auch durch relevante Fließwege betroffen. Dabei können Einstautiefen zwischen 0,1 
m und 0,5 m auftreten. Durch die zukünftigen Maßnahmen (u.a. Errichtung von Ge-
bäuden, Umgestaltung der Außenflächen, Geländemodellierung) darf das Überflu-
tungsrisiko des Plangebietes nicht auf die angrenzenden Flächen verschoben wer-
den. Zudem muss die Funktionalität relevanter Fließwege weiterhin gewährleistet 
bleiben oder auf anderem Wege sichergestellt werden. 
 
Grundsätzlich müssen durch einen wasserwirtschaftlichen Fachplaner die Ergeb-
nisse der Starkregenanalyse geprüft und in Bezug auf das geplante Vorhaben be-
wertet werden. Hierbei muss in einem Entwässerungskonzept nachgewiesen wer-
den, dass durch bestimmte technische Ausführungen auch das bei einem Starkre-
genereignis anfallende Niederschlagswasser schadlos für angrenzende Flächen ab-
geleitet werden kann und keine nachteiligen Veränderungen der Fließwege durch 
die Eingriffe entstehen. 
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Eine zielführende Entwässerungsplanung kann erst im Zuge einer konkreten Pro-
jektplanung erfolgen, welche zum Zeitpunkt der Aufstellung des Bebauungsplanes 
noch nicht vorliegt. Ein entsprechendes Entwässerungskonzept ist im Rahmen des 
Entwässerungsantrages im weiteren Genehmigungsverfahren nachzuweisen. 
 
Abfälle 
Die Abfallentsorgung erfolgt über den in der Stadt Braunschweig tätigen Betreiber 
ALBA. Da es sich um ein Privatgrundstück handelt und dementsprechend nicht von 
ALBA befahren wird, sind die Tonnen und Behälter so zu platzieren, dass sie zur 
Abholung nicht weiter als fünfzehn Meter vom Fahrbahnrand entfernt stehen. 
 

5.10 Örtliche Bauvorschriften 
Die Federführung bei der Errichtung der IGS sowie der Sporthalle liegt in öffentlicher 
Hand, was eine Steuerung des Bauprojektes ohne weiteres ermöglicht. Die Vorga-
ben und Standards der Stadt Braunschweig werden bei den Ausführungen der Pla-
nung berücksichtigt. Aus diesem Grund wird kein Erfordernis für eine örtliche Bau-
vorschrift gesehen. 
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6 Gesamtabwägung 

Im Folgenden werden die wesentlichen Aspekte, die im Rahmen der Planung zu be-
rücksichtigen und in die Abwägung einzustellen sind, zusammenfassend beschrie-
ben und bewertet. Nähere Angaben und Bewertungen, die zur Gesamtabwägung-
und Entscheidung geführt haben, sind in den betreffenden Kapiteln von Begründung 
und Umweltbericht wiedergegeben. Auf Wiederholungen der teils komplexen Zu-
sammenhänge wird deshalb an dieser Stelle ausdrücklich verzichtet. 
 
Aufgrund hoher Anmeldezahlen sowie mangelnder Kapazitäten, bleibt vielen Schü-
ler:innen der Unterricht an einer IGS verweht. Der Bebauungsplan „Wendenring-
Nord“, HA 143, hat das wesentliche Planungsziel, die Errichtung einer neuen 6. Inte-
grierten Gesamtschule in Braunschweig zu ermöglichen. Der Neubau der IGS soll 
auf dem Gelände der Tunicahalle zwischen den Straßen Hasenwinkel, Tunicas-
traße, Feuerwehrstraße und Wendenring errichtet werden. Dies geht aus dem Er-
gebnis einer Machbarkeitsstudie hervor, in der sich mit der Standortsuche für eine 
neue IGS auseinandergesetzt wurde. Für die Errichtung der Schule ist die Aufstel-
lung des Bebauungsplanes „Wendenring-Nord“, HA 143, nötig, um Planungsrecht 
für den Schulbau zu schaffen. Im Zuge des Neubaus wird die auf dem Grundstück 
bestehende Sporthalle abgebrochen und neu errichtet. Gleichzeitig wird die Fläche 
der bereits bestehenden Feuerwehrleitstelle in den Geltungsbereich mit aufgenom-
men und somit ebenfalls planungsrechtlich gesichert. Die bereits bestehende öffent-
liche Grünfläche wird mit dem Zusatz der Zweckbestimmung „Spielplatz“ versehen 
und bleibt ebenso erhalten, wie die öffentliche Nord-Süd-Wegeverbindung. 
 
Die Größe und innerstädtische Lage sorgen für einen attraktiven Schulstandort, an 
dem rund 1300 Schüler:innen unterrichtet werden sollen. 
  
Aus diesem Grund hat die Realisierung der IGS in der Abwägung mit anderen Be-
langen eine hohe Priorität. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um folgende an-
dere Belange: 
 
Der Geltungsbereich A ist zwar bereits durch bestehende Gebäude und Versiege-
lung vorbelastet, jedoch entstehen bei der Umsetzung der Planung weitere erhebli-
che Eingriffe in Boden, Natur und Landschaft, welche sich nicht vermeiden lassen. 
Diese sind im Umweltbericht ausführlich dargestellt. Dennoch wird auf eine bereits 
zum Teil versiegelte, innerstädtische Fläche zurückgegriffen, was den schonenden 
Umgang mit Grund und Boden unterstreicht. Die Eingriffe werden durch verschie-
dene vorgesehene Maßnahme innerhalb der Geltungsbereich A und B im erforderli-
chen Umfang ausgeglichen. Dadurch werden die Beeinträchtigungen der Schutzgü-
ter minimiert. Die Belange der Landwirtschaft im Geltungsbereich B werden nur un-
wesentlich durch die Umnutzung von bislang landwirtschaftlich genutzter Fläche zu 
Flächen für Ausgleichsmaßnahmen berührt. In der Gesamtabwägung wird dem so-
zialen Interesse durch den Neubau einer Schule mit zugehöriger Sporthalle eine hö-
here Gewichtung zugesprochen als den verbleibenden Beeinträchtigungen von Bo-
den, Natur und Landschaft. Auch das lokale Kleinklima wird negativ beeinflusst. 
Durch die weitere Bebauung der Fläche werden Ausgleichsströmungen verhindert, 
was zulasten der Abkühlung der Fläche und Umgebung führt. Festgesetzte Maß-
nahmen wie Dach- und Fassadenbegrünung sowie die Festsetzung von Bestands-
bäumen sind aber geeignet, um die negativen Folgen innerhalb des Plangebietes zu 
minimieren. Dennoch kommt es zu kleinräumigen Veränderungen, welche jedoch 
dem öffentlichen und sozialen Interesse als untergeordnet angesehen werden. 
Die geplante Bebauung stellt aus Klimaschutzsicht durch den damit verbundenen 
Ressourcen- und Energieverbrauch bei der Erstellung und im Betrieb eine Ver-
schlechterung des Zustands dar, da zusätzliche Treibhausgase verursacht werden. 
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Vor diesem Hintergrund muss bei Neubauten nicht nur auf die Wiederverwendbar-
keit (Recyclingpotential), Langlebigkeit und Herkunft der Baustoffe geachtet werden, 
sondern ebenfalls ein hoher Energiestandard angestrebt werden, um die im Betrieb 
entstehenden Emissionen zu minimieren. Zur Minderung der Treibhausgasemissio-
nen kann u. a. die Nutzung von Solarenergie durch PV-Anlagen auf den Dächern 
beitragen. Neben dem Energiebedarf der Gebäude und des Arbeitens ist auch der 
Energiebedarf der Mobilität zu berücksichtigen. Jedoch kann die gute Anbindung an 
den ÖPNV sowie das Fuß- und Radwegenetz für eine mindernde Wirkung des zu-
sätzlichen MIV und den damit verbundenen zusätzlichen Treibhausgasemissionen 
sorgen. Unter Berücksichtigung der zu erwartenden, eher geringen negativen Aus-
wirkungen auf die klimatischen Verhältnisse, werden diese gegenüber dem wichti-
gen öffentlichen Interesse des Schulneubaus als nachrangig betrachtet. 
 
Die Errichtung von Schule und Sporthalle bringt ein erhöhtes Verkehrsaufkommen 
mit sich, was auch zu zusätzlicher Lärmbelastung des Gebietes führt. Diese zusätz-
liche Lärmbelastung wird jedoch als verträglich eingeschätzt, da die Werte rechne-
risch bei ≤ 1,6 dB(A) liegen. Die Wahrnehmbarkeitsschwelle liegt bei 3 dB(A). 
 
Sonstige Auswirkungen der Schule sowie der Sporthalle können auf Basis dieses 
Bebauungsplanes sowie der zugrundeliegenden Fachplanungen und Gutachten be-
wältigt werden. Die Begründung und der Umweltbericht erhalten hierzu ausführliche 
Angaben, Bewertungen sowie Hinweise. 
 
Unter Abwägung der betroffenen Belange ist die vorgesehene Planung insgesamt 
mit einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung, den sozialen und umweltschüt-
zenden Anforderungen, auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen, 
vereinbar und gewährleistet eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozial-ge-
rechte Bodennutzung. Verbleibende einzelne Belastungen für Umwelt und Men-
schen können hier als vertretbar eingestuft werden und treten hinter der Umsetzung 
der dringend benötigten 6. Integrierten Gesamtschule Braunschweig als zentraler 
Bestandteil der Schulentwicklung der Stadt Braunschweig zurück. 
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7 Zusammenstellung wesentlicher Daten 

7.1 Geltungsbereich A 

Fläche für Gemeinbedarf Schule / Sportlichen Zwecken die-
nende Gebäude und Einrichtungen ca. 1,57 ha 

Fläche für Gemeinbedarf Feuerwehr ca. 0,29 ha 
Öff. Grünfläche mit der Zweckbestimmung Kinderspielplatz ca. 0,17 ha 
Öff. Straßenverkehrsfläche ca. 0,03 ha 
Geltungsbereich A insgesamt ca. 2,06 ha 

 
 

7.2 Geltungsbereich B 

Fläche zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Landschaften (Ausgleichsmaßnahmen) ca. 0,49 ha 

 
 
8 Wesentliche Auswirkungen des Bebauungsplanes 

8.1 Maßnahmen 
Die wesentliche Maßnahme zur Durchführung dieses Bebauungsplanes ist die Er-
richtung der neuen 6. Integrierten Gesamtschule Braunschweig inklusive des Neu-
baus einer 4-Feld-Sporthalle. Gleichzeitig wird die bereits bestehende Feuerwehr-
leitstelle in den Geltungsbereich mit aufgenommen, um diese planungsrechtlich zu 
sichern. Die öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Spielplatz“ ist eben-
falls vorhanden und wird lediglich planungsrechtlich gesichert. 
 
Um den Neubau der Schule und Sporthalle auf dem Grundstück realisieren zu kön-
nen, muss die aktuelle Bebauung, ebenfalls eine Sporthalle, abgebrochen werden. 
Dies ist insofern sinnvoll, da der jetzige Bestand baulich abgängig ist. 
 
Da das Grundstück schon vor der Aufstellung des Bebauungsplanes durch die be-
stehende Tunica-Sporthalle sowie der Feuerwehrleitstelle genutzt wurde bzw. ge-
nutzt wird, ist eine grundlegende Erschließung der Flächen bereits vorhanden und 
muss nicht erst im Zuge des Neubaus hergestellt werden. Aufgrund der zusätzlichen 
Flächenversiegelung gilt es jedoch, die Ableitung des Niederschlagswassers neu zu 
betrachten und sicherzustellen. 
 
Die Inbetriebnahme der Integrierten Gesamtschule ist für das Schuljahr 2027/2028 
vorgesehen und wird jahrgangsweise aufsteigend – beginnend mit dem 5. Schuljahr 
– erfolgen. Die 4-Fach-Sporthalle soll in einem 1. Bauabschnitt noch vor Abriss der 
bestehenden Tunicahalle errichtet werden und könnte voraussichtlich bereits am 
dem Schuljahr 2025/2026 genutzt werden. 
 
Weiterhin wird vorgesehen, südlich außerhalb des Geltungsbereichs auf der Straße 
Wendenring eine Querungshilfe zu installieren, um somit eine sichere radläufige Er-
schließung aus Richtung der Innenstadt zu gewährleisten. 
 
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft werden im Geltungsbereich B entwickelt. Die Fläche umfasst ca. 4.930 
m² und befindet sich auf dem Grundstück Gemarkung Rüningen, Flur 4, Flurstück 
102/88. 
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8.2 Kosten und Finanzierung 
Die erforderlichen Mittel für die von der Stadt zu übernehmenden Kostenanteile sind 
von den zuständigen Fachbereichen / Referaten rechtzeitig zur Aufnahme in den 
Haushaltsplan bzw. in das Investitionsprogramm der Stadt Braunschweig anzumel-
den. 
 
Es ist von den nachfolgend aufgeführten Kosten auszugehen. 
 

8.2.1 Grunderwerb 
Die Grundstücke im Geltungsbereich A und B befinden sich bereits im Eigentum der 
Stadt Braunschweig. Kosten für den Grunderwerb fallen nicht an. 
 

8.2.2 Schulgebäude und Sporthalle 

Maßnahme Kosten (brutto) 

Neubau der Schule sowie der 4-Feld-
Sporthalle 

ca. 80.000.000 € 

 
8.2.3 Öffentliche Grünfläche 

Maßnahme Kosten (brutto) 

Öffentliche Grünfläche mit der Zweck-
bestimmung Spielplatz 

ca. 14.000 € 

 
8.2.4 Öffentliche Verkehrsfläche 

Maßnahme Kosten (brutto) 

Errichtung eines ca. 6,20 m breiten We-
ges für Fußgänger und Radfahrer 

ca. 103.500 € 

 
8.2.5 Querungshilfe 

Maßnahme Kosten (brutto) 

Querungshilfe für Radfahrer im Bereich 
Wendenring/Huttenstraße 

ca. 140.000 € 

 
8.2.6 Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 

Natur und Landschaft 

Maßnahme Kosten (brutto) 

Ausgleichsmaßnahmen im Geltungsbe-
reich B 

ca. 50.800 € 
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9 Bodenordnende und sonstige Maßnahmen, für die der Bebauungsplan  
die Grundlage bilden soll 

Die für die Realisierung des Bebauungsplans HA 143 benötigten Grundstücksflä-
chen befinden sich im Eigentum der Stadt Braunschweig. Bodenordnende Maßnah-
men sind deshalb nicht erforderlich. 
 

 
 
10 Außer Kraft tretende Bebauungspläne, Beseitigung des Rechtsscheines  

unwirksamer Pläne 

Die Bebauungspläne „HA 65“ aus dem Jahr 1963 und „Feuerwache Westerberg-
straße“, RN 46, aus dem Jahr 2023 treten in den mit diesem Bebauungsplan über-
planten Bereichen außer Kraft. 
 
 
 



 
 
 Anlage Nr. 6 
 Stand: 21.11.2023 
 
 
 
Bebauungsplan 
Wendenring-Nord HA 143 
 
Behandlung der Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
sowie sonstiger Stellen 
 
Beteiligung gemäß § 4 (2) BauGB vom 09.06.2023 bis 14.07.2023 
Stellungnahmen, die ausschließlich beinhalten, dass der Planung zugestimmt wird oder 
keine Bedenken bestehen, werden nicht wiedergegeben. 
 
 
 
Braunschweiger Verkehrs-GmbH 
Schreiben vom 12.07.2023 

Stellungnahme der Verwaltung 

Wir weisen darauf hin, dass die im Textteil 
aufgeführte Buslinie 426 in der Hauptver-
kehrszeit im 30 min Takt verkehrt. 
 
Bereits im vorherigen Beteiligungsverfahren 
hatten wir darauf hingewiesen, dass ggf. die 
Schule mit z.B. freigestellten Schülerverkeh-
ren bedient werden soll oder Schulfahrten 
zum Schwimmunterricht, zu Klassenfahrten 
o.ä stattfinden sollen, die es erfordern, dass 
ein Bus längere Zeit in Schulnähe stehen 
muss. Dazu wäre eine Busbefahrbarkeit der 
Straße Hasenwinkel mit Wendemöglichkeit 
und Halteposition sowie ein sicheres Ein- und 
Ausbiegen am Ring wünschenswert. 
Da aus den Unterlagen nicht ersichtlich ist, 
ob und wie unsere Anmerkung berücksichtigt 
wurde, bitten wir erneut darum, dieses bei Ih-
ren Überlegungen mit zu prüfen und zu be-
rücksichtigen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
Das Thema Befahrbarkeit des Hasenwinkels 
durch Schul- und Reisebusse sowie deren 
Halte- und Wendemöglichkeiten wurde be-
reits zur öffentlichen Auslegung gem. §3(2) 
BauGB innerhalb des angefertigten Verkehrs-
gutachtens berücksichtigt. Die Punkte wären 
grundsätzlich umsetzbar und könnten durch 
verschiedene Maßnahmen (bspw. Multifunkti-
onsflächen für den Hol- und Bringverkehr so-
wie zum Halten von Bussen) realisiert wer-
den. Der Hinweis wird dennoch an die zu-
ständige Fachdienststelle weitergeleitet. 

 Vorschlag der Verwaltung: 
Die Hinweise wurden bereits zur öffentlichen 
Auslegung gem. § 3(2) BauGB im Bebau-
ungsplan berücksichtigt. 
 

BS/ENERGY, Braunschweiger Versor-
gungs-AG & Co. KG (Abt. VW) 
Schreiben vom 13.07.2023 

Stellungnahme der Verwaltung 

Stellungnahme zur Wärmeversorgung Ver-
trieb 
 
Sehr geehrter Herr Vollmer, 
 
zu der oben genannten Anfrage nehmen wir 
für die Wärmeversorgung wie folgt Stellung: 
 
Für das Stadtgebiet "Wendenring-Nord" zwi-

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. Die Art der Wärmeversorgung ist nicht 
Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens. 
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schen Feuerwehrstraße, Hasenwinkel, Wen-
denring und Tunicastraße, bietet sich im 
Sinne einer den Klimaschutzzielen der Bun-
desregierung und dem European Green Deal 
der EU verpflichteten und nachhaltigen Lö-
sung die Realisierung einer Fernwärmever-
sorgung an. 
 
Denn unsere Braunschweiger Fernwärme 
wird schon jetzt in Kraft-Wärme-Kopplung 
und zusätzlich seit Ende 2022 in einem mo-
dernen Biomasse-Heizkraftwerk erzeugt. Zu-
dem weist das Fernwärmeversorgungssys-
tem Braunschweig der BSIENERGY einen 
besonders günstigen Primärenergiefaktor von 
derzeit nur 0,27 sowie besonders geringe 
CO2-Emissionen auf. Diese Wärmeversor-
gung ist für Neubauten zu empfehlen, um so-
mit einen Beitrag zu den umweltpolitischen 
Zielen der Stadt Braunschweig zu leisten. 
 
In unmittelbarer Nähe zum Geltungsbereich 
befindet sich unter anderem eine Fernwär-
mehauptleitung, so dass eine zukünftige Ver-
sorgung des Areals gut möglich ist. 
 
Wir würden uns freuen, wenn wir die Grund-
stückseigentümer mit unserer klimafreundli-
chen Fernwärme versorgen dürfen. 
 Vorschlag der Verwaltung: 

Der Hinweis wurde bereits zur öffentlichen 
Auslegung gem. § 3(2) BauGB im Bebau-
ungsplan berücksichtigt. 
 

BS/Netz GmbH Abt. NVc (Abt. NVc) 
Schreiben vom 12.07.2023 

Stellungnahme der Verwaltung 

Sehr geehrter Herr Vollmer, 
 
zu der oben genannten Anfrage nehmen wir 
für die Sparten Gas-, Strom-, Wasser- und 
Wärmeversorgung sowie Steuerungs- und 
Kommunikationstechnik/Breitbandversorgung 
wie folgt Stellung: 
 
Die aufgeführten Betriebsmittel der Wasser- 
und Wärmeversorgung sowie Steuerungs- 
und Kommunikationstechnik/Breitbandversor-
gung stehen im Eigentum der Braunschwei-
ger Versorgungs-AG & Co. KG und die 
Braunschweiger Netz GmbH ist der Betreiber 
der Versorgungsanlagen. Die Betriebsmittel 
der Gas- und Stromversorgung stehen im Ei-
gentum der Braunschweiger Netz GmbH. 
 
Stromversorgung: 
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. Für die erforderlichen Leitungstrassen 
sind im Bebauungsplan entsprechende Lei-
tungsrechte festgesetzt. 
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Im Geltungsbereich des o.g. B-Plans sind An-
lagen der Stromversorgung vorhanden. Her-
vorzuheben sind hier die erdverlegten 110 kV 
und 20 kV Kabel. Die 110 kV Trassen sind 
ein wesentlicher Bestandteil der Stromversor-
gung Braunschweigs und dürfen während der 
gesamten Bauphase nicht beeinträchtigt wer-
den. 
 
Um mögliche Gefährdungen auszuschließen, 
ist ein Abstand zwischen der Kabeltrasse und 
dem geplanten Schulgebäude von mindes-
tens 2,50 m einzuhalten. Alle Maßnahmen 
zur Tiefgründung des Schulgebäudes sollten 
mit einem Mindestabstand von mehr als 2,00 
m zur Kabeltrasse ausgeführt werden. Eine 
Überbauung der Kabeltrasse ist nicht zuläs-
sig. Die Anfahrbarkeit mit Service- und War-
tungs-Fahrzeugen muss jederzeit gewährleis-
tet sein. 
 
Eine Aussage hinsichtlich weiterer benötigter 
Trassenräume kann erst erfolgen, wenn de-
taillierte Angaben über mögliche Eigenerzeu-
gungsanlagen am Nieder- oder Mittelspan-
nungsnetz und der Gesamtleistungsbedarf 
u.a. auch für E-Mobilität im Bereich vorliegen. 
 
Gas- und Wasserversorgung: 
 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplans be-
finden sich Trinkwasser-Hausanschlüsse für 
die Sporthalle sowie für die Tankstelle am 
Wendenring. Die Anschlüsse der Sporthalle 
und der Tankstelle können nach Abmeldung 
durch den Anschlussnehmer von der BSI-
NETZ außer Betrieb genommen werden, um 
somit einen Rückbau zu ermöglichen. Ein 
entsprechender Lageplan der Bestandsanla-
gen ist beigefügt. Der neue Anschluss des 
Plangebietes an die Trinkwasserversorgung 
ist vom Hasenwinkel oder vom Wendenring 
möglich. 
 
Weitere Anlagen der Gas- und Wasserver-
sorgung sind nicht vorhanden. 
 
Fernwärme: 
 
Die bereits bestehenden Gebäude FLZ und 
Sporthalle sind aktuell an das Fernwärme-
netz angeschlossen. Der Anschluss der 
Sporthalle kann nach Abmeldung durch den 
Anschlussnehmer außer Betrieb genommen 
und rückgebaut werden. 
 
Im nördlichen, westlichen und südlichen Be-
reich befindet sich eine nicht mehr genutzte 
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unterirdische Dampfleitung. Diese kann bei 
Tiefbauarbeiten entfernt werden. 
 
Breitbandversorgung: 
 
Im Geltungsbereich befinden sich keine Anla-
gen der Breitbandversorgung. Die Gebäude 
der Schule können an das Glasfasernetz der 
BSIENERGY angeschlossen werden. 
 
Kommunikationstechnik: 
 
Im westlichen Geltungsbereich des Bebau-
ungsplans befinden sich LWL-Kabelanlagen 
der BSIENERGY (parallel der 110-kV Lei-
tung). Ein Rückbau ist nicht möglich. Eine 
Überbauung der Kabeltrasse ist nicht zuläs-
sig. 
 Vorschlag der Verwaltung: 

Die Festsetzungen des Bebauungsplans wer-
den beibehalten. 
 

Bund für Umwelt und Naturschutz 
Deutschland (BUND) Landesverband Nie-
dersachsen e. V. (Kreisgruppe Braun-
schweig 
Schreiben vom 13.07.2023 

Stellungnahme der Verwaltung 

Wir begrüßen, dass im aktuellen Entwurf des 
Rechtsplans der Erhalt einiger Bäume, insbe-
sondere der älteren Bäume an der Südseite 
der Tunicahalle, festgeschrieben ist. Aller-
dings können wir nicht nachvollziehen, wa-
rum von rund 80 Bäumen lediglich ~25 % er-
halten werden sollen - erstaunlicherweise 
auch auf dem Kinderspielplatz (s. Rechtsplan 
2 Bäume). Dort und insbesondere im östli-
chen und südlichen Randbereich sollten 
deutlich mehr Bäume erhalten werden. Es 
sollte neben dem ökologischen und klimati-
schen Nutzen, den ältere Bäume im Ver-
gleich zu jungen Bäumen haben, auch die 
Wirtschaftlichkeit unter dem Aspekt berück-
sichtigt werden, dass eine Neuanpflanzung 
eines Baumes mindestens 2000 Euro kostet, 
ohne dass sichergestellt ist, dass dieser 
Baum anwächst. Insbesondere die Höhlen-
bäume sollten erhalten werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aufgrund der integrierten Lage des Bau-
grundstücks und seiner kompakten Größe 
müssen bei der Planung die Belange des 
Städtebaus (Errichtung des Schulgebäudes 
mit Nebenanlagen), der Umweltplanung (Er-
halt von Bäumen und Grünflächen), der Er-
schließung (notwendige Stellplätze) sowie 
des Brandschutzes (notwendige Feuerwehr-
zufahrt) gegeneinander abgewogen werden. 
Da die konkrete Entwurfsplanung für den 
Schulkomplex noch nicht abgeschlossen ist, 
soll mit den Festsetzungen zur überbaubaren 
Grundfläche und den zu erhaltenden Bäume 
eine größtmögliche Flexibilität für die Planung 
der Baukörper und der erforderlichen Er-
schließungsflächen geschaffen werden. 
 
Im Geltungsbereich A ist der vorhandene Ge-
hölzbestand im Hinblick auf seinen Gestal-
tungswert, der Vitalität und seinen siedlungs-
ökologische Funktionen unterschiedlich zu 
bewerten.  Unter Abwägung der o.a. Belange 
und der möglichen baulichen Alternativen 
wird dem Erhalt der wertvollsten Bäume ge-
genüber den geringer wertigen Bäumen der 
Vorrang eingeräumt. Es wurde also eine Aus-
wahl der wertvollsten Bäume als zu erhalten 
festgesetzt, um die Planer während der nach-
folgenden Entwurfs- und Ausführungsphase 
besonders für die Erhaltung dieser Bäume zu 



- 5 - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gemäß dem Entwurf des Bebauungsplans (V 
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Boden, Natur und Land-
schaft, (1)) sind pro Gebäude 5 Nisthilfen für 
Vögel bzw. für Fledermäuse anzubringen. 
Diese Zahl ist nicht nachvollziehbar, da der-
zeit überhaupt nicht geklärt ist, wie viele Ge-
bäude auf dem Gelände errichtet werden.   
Im Umweltbericht werden aktuell für Fleder-
mäuse folgende Zahlen für potentielle Wo-
chenstuben und Winterquartiere angegeben: 
14 bzw. 8. Dementsprechend müssten, die 
Vögel einberechnet, entsprechend mehr 
Quartiere und Nisthilfen an den Gebäuden 
angebracht werden. 
Dabei sollte bei einem Schulneubau nicht nur 
die Mindestzahl  angestrebt werden, sondern 
darüber hinaus zusätzliche Nisthilfen z. B. für 
Turmfalken oder Schwalben vorgesehen wer-
den, letztere können im Bereich der Oker, 
des Ölper Sees und der Kleingärten zusätz-
lich geeignetes Baumaterial finden. 
 
 
 
Von Schülern und Lehrern wird immer wieder 
von Unfällen von Flugtieren an Fenstern von 
Schulgebäuden berichtet. Fenster und Au-
ßenflächen der Gebäude sollten vogel- und 
fledermausfreundlich gestaltet werden. 
 
Die Beleuchtungsmittel sollten nicht nur vo-
gel- und fledermausfreundlich sondern auch 
insektenfreundlich ausgerüstet und ausge-
richtet werden. 
 
Im Dokument "Begründung und Umweltbe-
richt" ist in Zusammenhang mit dem Schutz 
von Vögeln die Feststellung "Da im näheren 
Umfeld ausreichend vergleichbare potentielle 

sensibilisieren, mit dem Ziel, die hoch- und 
tiefbauliche Planung entsprechend an die 
vorhandenen Baumstandorte anzupassen, 
um den dauerhaften Erhalt dieser Bäume si-
cherzustellen. 
 
Des Weiteren wurden innerhalb der öffentli-
chen Grünfläche die beiden prächtigsten 
Bäume zum Erhalt festgesetzt. Die Grünflä-
che wird wie bisher von der Stadt Braun-
schweig gepflegt. Es ist davon auszugehen, 
dass der Gehölzbestand in seinen Strukturen 
unverändert bleibt und der Verbleib der bei-
den prägendsten Bäume aufgrund ihrer Er-
haltungsfestsetzung in das Pflegekonzept in-
tegriert werden. 
 
 
Gemäß Umweltbericht handelt es sich bei 
dem beschriebenen Ersatz (Wochenstuben 
(14 Stück) und Winterquartieren (8 Stück)) 
um den Ausgleich für potentielle Quartiere im 
Bereich der vorhandenen Gehölze. Da nur 
eine Erfassung vom Boden aus erfolgt ist, ist 
aktuell nicht bekannt, ob tatsächlich mehr 
Baumhöhlen vorhanden sind. Weiterhin ist 
noch nicht bekannt, welche Bäume letztend-
lich im Rahmen der Maßnahme erhalten wer-
den können. Daher ist, wie im Umweltbericht 
aufgeführt, die Anzahl an notwenigen Nisthil-
fen im Bereich der Gehölze in Absprache mit 
der UNB Braunschweig je nach Verlust von 
tätlichen Höhlenbäumen festzulegen. Die in 
den textlichen Festsetzungen aufgeführten 
Nisthilfen im Bereich der Gebäude werden 
zusätzlich zu den Nisthilfen an den Gehölzen 
ausgebracht. Die Anzahl wurde bereits zur 
öffentlichen Auslegung gem. §3(2) BauGB 
auf insgesamt 15 Nist- und Ruhestätten im 
Geltungsbereich erhöht. Je nach Gebäu-
destruktur werden Nisthilfen für unterschiedli-
che Vogel- und Fledermausarten ausgewählt. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen 
und an die entsprechende Fachdienststelle 
weitergeleitet. 
 
 
 
Die Beleuchtung richtet sich nach dem Be-
leuchtungskonzept der Stadt Braunschweig, 
in der u. a. die Verwendung von insekten-
freundlichen Leuchtmitteln enthalten ist. 
 
Da es sich ausschließlich um sehr häufige 
und weit verbreitete Brutvögel sowie Nah-
rungsgäste mit geringeren Ansprüchen an 
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Brut- und Nahrungshabitate existieren, wird 
der Verlust für Gebäudebrüter und Brutvögel 
mit Bindung an Gebüsche und sonstige Ge-
hölze sowie für Nahrungsgäste als nicht er-
heblich eingestuft." fragwürdig. 
Wie sieht die Besiedlung mit Vögeln im Um-
feld tatsächlich aus? Gibt es genügend freie 
Reviere, die noch nicht besetzt sind? 
 
 
Ebenfalls fragwürdig ist der Satz "Erschlie-
ßung und Freimachung der Baustellenflächen 
sowie die Errichtung der Schulgebäude erfol-
gen außerhalb der Brutzeit von Vögeln und 
der Aktivitätszeit von Fledermäusen" - Wie 
kann die Errichtung der Schulgebäude inner-
halb einer so eingeschränkten Zeit (Okt - 
Februar) erfolgen? 
 
Unter VII Erneuerbare Energien (1) ist im Be-
bauungsplan vorgesehen, dass auf 50 % der 
Dachflächen, die größer als 50 m2 sind, Pho-
tovoltaikanlagen installiert werden sollen. 
Dieser Flächenanteil sollte deutlich erhöht 
werden, zumal die Verwaltung der Stadt 
Braunschweig in der Vergangenheit geäußert 
hat, städtische Dachflächen maximal für So-
larenergie nutzen zu wollen. 
 
 
 
Im Bereich des Bebauungsplans sollen 80 
Stellplätze entstehen. Diese Stellplätze soll-
ten für aufgeständerte Photovoltaik-Anlagen 
genutzt werden, zumal die Landesregierung 
plant, ab 25 Stellplätze eine Nutzung durch 
Photovoltaik-Anlagen vorzuschreiben. 
 
Auch die Wärmeversorgung sollte regenera-
tiv ausgelegt werden, z. B. durch einen Eis-
speicher unter dem Schulhof für eine nieder-
temperierte Wärmeversorgung. Im Sommer 
könnte dieser Eisspeicher auch für Kühlung 
der Unterrichtsräume sorgen und zugleich 
Wärme für die Heizperiode speichern. Die re-
generative Wärmeversorgung sollte unter VII 
Erneuerbare Energien ergänzt werden. 
 
Es sollte konkret dargestellt, im Wettbe-
werbsverfahren berücksichtigt und im Bebau-
ungsplan festgeschrieben werden, wie mit 
dem anfallenden Oberflächenwasser umge-
gangen werden soll. Die Planung von natur-
nah gestalteten Regenrückhaltebecken sollte 
bevorzugt werden, da damit auch Anschau-
ungsbiotope für den Unterricht gegeben wä-
ren. Alternativ bzw. ergänzend könnten Zis-
ternen eingerichtet werden, um die Schule 

ihre Habitate handelt und der Geltungsbe-
reich nach Bebauung weiterhin für die Arten 
zu Verfügung steht, ist der temporäre Verlust 
als nicht erheblich einzustufen. Eine Erfas-
sung außerhalb des Geltungsbereichs wurde 
nicht durchgeführt. Von einer vollständigen 
Belegung aller möglichen Brutreviere der vor-
handenen Arten ist allerdings nach Einschät-
zung der UNB nicht auszugehen. 
 
Der Hinweis wurde bereits zur öffentlichen 
Auslegung gem. § 3(2) BauGB berücksichtigt 
und angepasst. 
 
 
 
 
 
 
Die textlichen Festsetzungen setzen den Min-
destanteil der Dachfläche fest, auf der Photo-
voltaikanlagen zu installieren sind. Die Fest-
setzung korrespondiert mit den Regelungen 
der NBauO und vermeidet so einen Wider-
spruch im Genehmigungsverfahren. Auch 
größere Anteile sind zulässig. Da der Bauherr 
die Stadt Braunschweig selbst ist, werden die 
städtischen Standards und Anforderungen für 
Photovoltaikanlagen auf Dachflächen ent-
sprechend umgesetzt. 
 
Es ist vorgesehen, die Stellplätze unterhalb 
einer aufgeständerten Sporthalle zu errich-
ten. Das Dach der Sporthalle ist ebenfalls mit 
Photovoltaik-Anlagen auszustatten.  
 
 
 
Der Bebauungsplan trifft keine Festsetzun-
gen über die Art der Wärmeversorgung. Da 
der Bauherr die Stadt Braunschweig selbst 
ist, kann davon ausgegangen werden, dass 
die Wärmeversorgung den gesetzten klimati-
schen Zielen gerecht wird. Der Hinweis wird 
an die zuständige Fachdienststelle weiterge-
leitet. 
 
 
Eine effektive Entwässerungsplanung kann 
erst erfolgen, wenn konkrete Unterlagen über 
das Bauvorhaben vorliegen. Da diese zum 
Zeitpunkt der Aufstellung des Bebauungspla-
nes noch nicht erarbeitet worden und der ei-
gentliche Schulneubau im Nachgang zum 
Bebauungsplanverfahren stattfindet, kann die 
Erstellung und Überprüfung einer Entwässe-
rungsplanung erst zum Zeitpunkt des Geneh-
migungsverfahrens erfolgen. Der Hinweis 
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mit Brauchwasser zu versorgen. 
Bisher ist nur unter "Hinweise" (1) festgehal-
ten, dass eine Versickerung nicht möglich ist. 
 
Der Schulhof sollte soweit wie möglich grün 
gestaltet werden, um eine übermäßige Auf-
heizung zu vermeiden und die Aufenthalts-
qualität für die Schülerinnen und Schüler zu 
verbessern. 
 
Wir geben zu bedenken, dass die Nutzung 
des Spielplatzes während der Bauphase 
nicht eingeschränkt werden sollte, die vorge-
sehene Erhaltung von lediglich 2 Bäumen im 
Rechtsplan lässt die Frage aufkommen, ob 
der Spielplatz während der Bauphase ander-
weitig genutzt werden soll. 
 
Wir bitten Sie, unsere Hinweise auch in das 
geplante Wettbewerbsverfahren einfließen zu 
lassen, damit nicht ,wie im Nutzungsbeispiel 
geschehen, von den im Rechtsplan zu erhal-
tenen 22 Bäumen 5 "überplant" werden. 

wird an die zuständige Fachdienststelle wei-
tergeleitet. 
 
 
Die Schulhoffläche nimmt mit ihren versiegel-
ten Teilen an der Berechnung der zulässigen 
GRZ teil. Gleichwohl wird der Schulhof auch 
im wesentlichen Teil versiegelt sein, um den 
Nutzungsansprüchen einer Schule gerecht zu 
werden. 
 
Die Festsetzung von zwei Bestandsbäumen 
dient der konkreten Sicherung der Bäume. 
Eine Nutzung des Spielplatzes für die Bau-
phase ist nicht angestrebt. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men und an die zuständige Fachdienststelle 
weitergeleitet. 

 Vorschlag der Verwaltung: 
Die Festsetzungen des Bebauungsplans wer-
den beibehalten. 
 

Deutsche Telekom Technik GmbH: Best 
Mobile - Richtfunk-Trassenauskunft 
deutschlandweit (T-NAB) 
Schreiben vom 14.07.2023 

Stellungnahme der Verwaltung 

 Die Firma Ericsson wurde von der Deut-
schen Telekom Technik GmbH beauftragt, in 
ihrem Namen, Anfragen zum Thema Tras-
senschutz zu bearbeiten. 
Der Verlauf der vorhandenen Richtfunkstre-
cke(n) ist im Folgenden zu entnehmen. 
 
Senderichtfunkstelle Frequenzband Funkfeld-
länge Empfangsrichtfunkstelle 
 
 
Name       Name 
Koordinate Ost       Koordinate Ost 
Koordinate Nord Abstrahlrichtung     Koordi-
nate Nord Abstrahlrichtung 
HüNN in m Antennenhöhe     HüNN in m An-
tennenhöhe 
Braunschweig-Wenden 18 
Ost: 10° 34 4,9 
Nord: 52° 19 50,3 
83m 209,1° 
25m 18,7 13,19 km Braunschweig 3 
Ost: 10° 28 27,3 
Nord: 52° 13 37,2 
104m 29,0° 
84,5m 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. Durch den Bebauungsplan werden 
keine Störungen der vorhandenen Richt-
funkstrecken erzeugt. 
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Um die direkte Sichtline ist ein Radius von 
mindestens  +/- 25m freizuhalten. 
Diese Stellungnahme gilt für Richtfunkverbin-
dungen des Ericsson - Netzes und für Richt-
funkverbindungen des Netzes der Deutschen 
Telekom. 
 Vorschlag der Verwaltung: 

Die Festsetzungen des Bebauungsplans wer-
den beibehalten. 
 

Deutsche Telekom Technik GmbH: Tech-
nik Niederlassung Nord PTI 24 B1 
Schreiben vom 03.07.2023 

Stellungnahme der Verwaltung 

Die Telekom Deutschland GmbH (nachfol-
gend Telekom genannt) - als Netzeigentüme-
rin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 125 
Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Telekom 
Technik GmbH beauftragt und bevollmäch-
tigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesiche-
rung wahrzunehmen sowie alle Planverfah-
ren Dritter entgegenzunehmen und dement-
sprechend die erforderlichen Stellungnahmen 
abzugeben. Zu der o. g. Planung nehmen wir 
wie folgt Stellung: 
 
Im Planbereich befinden sich Telekommuni-
kationslinien der Telekom, die aus dem bei-
gefügtem Plan ersichtlich sind. 
 
Der Verbleib dieser Telekommunikationsli-
nien in den Verkehrswegen, sowie deren Be-
trieb und die Durchführung erforderlicher Be-
triebsarbeiten ist jederzeit sicherzustellen. 
 
Ein Rückbau unserer Telekommunikationsli-
nien bei Abriss von Gebäuden muss durch 
den Anschlussinhaber/ Grundstücksbesitzer 
über den Bauherren-Service der Telekom be-
auftragt werden. 
 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. 

 Vorschlag der Verwaltung: 
Die Festsetzungen des Bebauungsplans wer-
den beibehalten. 
 

Ericsson Services GmbH (Richtfunk-Tras-
senauskunft) 
Schreiben vom 14.07.2023 

Stellungnahme der Verwaltung 

...siehe Stellungnahme der Deutschen Tele-
kom Technik GmbH. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. 

 Vorschlag der Verwaltung: 
Die Festsetzungen des Bebauungsplans wer-
den beibehalten. 
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Landesamt für Bergbau, Energie und Geo-
logie (LBEG) (L 3.3) 
Schreiben vom 14.07.2023 

Stellungnahme der Verwaltung 

Die Grundlage zur fachlichen Beurteilung des 
Schutzgutes Boden liefert in Deutschland das 
Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) 
und fokussiert dabei auf die Bewertung der 
Bodenfunktionen. Bei Einwirkungen auf den 
Boden sollen Beeinträchtigungen der natürli-
chen Bodenfunktionen und der Archivfunktion 
vermieden werden (vgl. § 1 BBodSchG). Mit 
Grund und Boden ist gemäß §1a BauGB 
sparsam und schonend umzugehen und flä-
chenbeanspruchende Maßnahmen sollten 
diesem Grundsatz entsprechen (LROP 3.1.1, 
04). Für Niedersachsen wird in der Nieder-
sächsischen Nachhaltigkeitsstrategie eine re-
duzierte Flächeninanspruchnahme von unter 
4 ha pro Tag bis 2030 angestrebt. Das 
NNatSchG gibt in §1a zudem vor, die Neu-
versiegelung von Böden landesweit bis zum 
Ablauf des Jahres 2030 auf unter 3 ha pro 
Tag zu reduzieren und bis zum Ablauf des 
Jahres 2050 zu beenden. Diese Zielsetzung 
wurde auch in das LROP (3.1.1, 05) aufge-
nommen. Hieraus ergibt sich der Bedarf nach 
einem sparsamen Umgang mit den Ressour-
cen Boden und Fläche für die kommunale 
Planung. 
 
Zur fachgerechten Berücksichtigung in der 
Planung sollte das Schutzgut Boden in dem 
zu erarbeitenden Umweltbericht entspre-
chend der Anlage 1 Baugesetzbuch (BauGB) 
ausführlich beschrieben und eine Bodenfunk-
tionsbewertung entsprechend der im Bundes- 
Bodenschutzgesetz (vgl. § 2 BBodSchG) ge-
nannten Funktionen vorgenommen werden. 
 
Aus bodenschutzfachlicher Sicht geben wir 
einige allgemeine Hinweise zu den Maßnah-
men der Vermeidung und Verminderung von 
Bodenbeeinträchtigungen. Vorhandener 
Oberboden sollte aufgrund §202 BauGB vor 
Baubeginn schonend abgetragen und einer 
ordnungsgemäßen Verwertung zugeführt 
werden. Im Rahmen der Bautätigkeiten soll-
ten einige DIN-Normen aktiv Anwendung fin-
den (v.a. DIN 19639 Bodenschutz bei Pla-
nung und Durchführung von Bauvorhaben, 
DIN 18915 Vegetationstechnik im Land-
schaftsbau -Bodenarbeiten, DIN 19731 Ver-
wertung von Bodenmaterial). Um dauerhaft 
negative Auswirkungen auf die von Bebau-
ung freizuhaltenden Bereiche zu vermeiden, 
sollte der Boden im Bereich der Bewegungs-, 
Arbeits- und Lagerflächen durch geeignete 

Bei der Fläche handelt es sich um eine be-
reits zum Teil versiegelte Fläche der Innen-
entwicklung. Von einer natürlichen Boden-
funktion kann auch auf den unversiegelten 
Flächen nicht ausgegangen werden. Der 
sparsame Umgang mit den Ressourcen Bo-
den und Fläche wird berücksichtigt. Dabei ist 
zu bedenken, dass der Standort innerstäd-
tisch und in einem verdichteten städtebauli-
chen Bereich liegt. Die Notwendigkeit, mit der 
6. IGS an dieser Stelle eine zukunftsgerich-
tete Bildungs-infrastruktur zu errichten, wird 
an dieser Stelle höher bewertet als die Wie-
derherstellung einer vollständigen natürlichen 
Bodenfunktion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. Der Hinweis wurde bereits zur öffentli-
chen Auslegung gem. § 3(2) BauGB im Be-
bauungsplan berücksichtigt.  
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. 
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Maßnahmen (z.B. Überfahrungsverbotszo-
nen, Baggermatten) geschützt werden. Bo-
den sollte im Allgemeinen schichtgetreu ab- 
und aufgetragen werden. Die Lagerung von 
Boden in Bodenmieten sollte ortsnah, 
schichtgetreu, in möglichst kurzer Dauer und 
entsprechend vor Witterung geschützt vorge-
nommen werden (u.a. gemäß DIN 19639). 
Außerdem sollte das Vermischen von Böden 
verschiedener Herkunft oder mit unterschied-
lichen Eigenschaften vermieden werden. Auf 
verdichtungsempfindlichen Flächen sollten 
Stahlplatten oder Baggermatten zum Schutz 
vor mechanischen Belastungen ausgelegt 
werden. Besonders bei diesen Böden sollte 
auf die Witterung und den Feuchtegehalt im 
Boden geachtet werden, um Strukturschäden 
zu vermeiden. Der Geobericht 28 Boden-
schutz beim Bauen des LBEG dient als Leit-
faden zu diesem Thema. Weitere Hinweise 
zur Vermeidung und Minderung von Boden-
beeinträchtigungen sowie zur Wiederherstel-
lung von Bodenfunktionen sind zudem in Ge-
ofakt 31 Erhalt und Wiederherstellung von 
Bodenfunktionen in der Planungspraxis zu 
finden. 
 
Eine eingriffs- und funktionsbezogene Kom-
pensation verbleibender Bodenfunktionsbe-
einträchtigungen sollte durch geeignete Maß-
nahmen zur Verbesserung der Bodenfunktio-
nen durchgeführt werden (z.B. Entsiegelung, 
Renaturierung, Wiedervernässung). Dement-
sprechend empfehlen wir Bodenabtrag im 
Zuge dieser Maßnahmen zu vermeiden und 
Maßnahmen zu wählen, die den natürlichen 
Standortbedingungen entsprechen. Wir wei-
sen in diesem Kontext auf die LBEG Veröf-
fentlichung Erhalt und Wiederherstellung von 
Bodenfunktionen in der Planungspraxis hin. 
 
Zur Unterstützung bei der Bewertung der Bo-
denfunktionen und der Empfindlichkeiten von 
Böden stellt das LBEG über den NIBIS® Kar-
tenserver bodenkundliche Netzdiagramme 
bereit, die in der Planung verwendet werden 
können. Eine Beschreibung der Diagramme 
und Hinweise zur Anwendung finden Sie in 
Geofakten 40. 
 
Sofern im Zuge des o.g. Vorhabens Baumaß-
nahmen erfolgen, verweisen wir für Hinweise 
und Informationen zu den Baugrundverhält-
nissen am Standort auf den NIBIS® Karten-
server. Die Hinweise zum Baugrund bzw. den 
Baugrundverhältnissen ersetzen keine geo-
technische Erkundung und Untersuchung des 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine entsprechende Kompensation wurde im 
Zuge der Eingriffsbilanzierung berücksichtigt. 
 
Der Hinweis wurde bereits zur öffentlichen 
Auslegung gem. § 3(2) BauGB im Bebau-
ungsplan berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Im Zuge des Bebauungsplanverfahrens 
wurde ein bautechnisches Bodengutachten 
erstellt, um ausreichende Kenntnis über die 
Bodenverhältnisse zu erhalten. 
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Baugrundes bzw. einen geotechnischen Be-
richt. Geotechnische Baugrunderkundungen/-
untersuchungen sowie die Erstellung des ge-
otechnischen Berichts sollten gemäß der DIN 
EN 1997-1 und -2 in Verbindung mit der DIN 
4020 in den jeweils gültigen Fassungen erfol-
gen. 

 



 
 
 Anlage Nr. 7 
 Stand: 21.11.2023 
 
 
 
Bebauungsplan 
Wendenring-Nord HA 143 
 
Behandlung der Stellungnahmen der Öffentlichkeit 
 
Beteiligung gemäß § 3 (2) BauGB vom 6.10.2023 bis 07.11.2023 
 
 
Stellungnahme Nr. 1.1 
Schreiben vom 19.10.2023 

Stellungnahme der Verwaltung 

… vielen Dank für die Übersendung der Un-
terlagen zu der o.g. Bebauungsplanände-
rung. Nach der Durchsicht der Unterlagen 
habe ich die folgenden Anmerkungen mitzu-
teilen: 
 
Die Stadt Braunschwieg hat beschlossen zwi-
schen den Straßen Hasenwinkel, Wenden-
ring sowie der Feuerwehr- und der Tunica-
straße eine neue Integrierte Gesamtschule 
zu bauen. 
 
Für den Geltungsbereich dieses Bebauungs-
plans gilt der Flächennutzungsplan der Stadt 
Braunschweig in der Form der Neubekannt-
machung vom 6. Oktober 2005. Er stellt in 
seiner derzeit geltenden Fassung für das 
Plangebiet eine Wohnbaufläche dar. Aus 
Sicht der Stadt wäre der Bebauungsplan so-
mit gemäß § 8 Abs. 2 BauGB aus dem Flä-
chennutzungsplan entwickelt. 
 
Nach § 4 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO 1968 sind 
Schulen in einem allgemeinen Wohngebiet, 
auch wenn ihr Einzugsbereich über das Ge-
biet hinausreiche, zwar allgemein zulässig. 
Ein im allgemeinen Wohngebiet regelhaft zu-
lässiges Vorhaben könnte jedoch den Ge-
bietscharakter gefährden und sich als ge-
bietsunverträglich erwiesen, wenn das Vorha-
ben auf Grund seiner typischen Nutzungs-
weise und aufgrund seiner Größe störend auf 
den Gebietscharakter des allgemeinen 
Wohngebietes wirken könnte. 
 
Ihrer Homepage ist zu entnehmen, dass es 
sich bei der geplanten Schule um eine Inte-
grierte Gesamtschule mit bis zu 180 Schü-
ler/innen pro Jahrgang handelt. Diese Grö-
ßenordnung ist, lt. einem Urteil des OVG Lü-
neburg (Az. 4 B 12304/17) geeignet, die 
Zweckbestimmung des Gebiets, welches vor-
wiegend dem Wohnen dienen soll, zu stören. 

Bei dem Verfahrensschritt der öffentlichen 
Auslegung gemäß § 3(2) BauGB werden die 
Unterlagen nicht an Träger öffentlicher Be-
lange oder sonstige Stellen übermittelt. Die 
Unterlagen sind frei einsehbar. 
 
Das angeführte Urteil bezieht sich auf einen 
Fall mit spezifischen Rahmenbedingungen, 
die nicht mit dem Plangebiet des Bebauungs-
plans HA 143 vergleichbar sind. 
 
Es wird zudem darauf hingewiesen, dass die 
Sachlage hinsichtlich des Gerichtsurteils in 
der Stellungnahme nicht korrekt dargelegt 
wurde. Das Az. 4 B 12304/17 bezieht sich auf 
ein Urteil des VG Hannover (nicht des OVG 
Lüneburg). 
 
Gemäß diesem Urteil wurde der Bau einer 
IGS mit 720 Schülern und einer Kita mit 70 
Plätzen in einem Bebauungsplangebiet aus 
dem Jahr 1975 einstweilig gestoppt. Als Ur-
teilsbegründung wurde u.a. angeführt, dass 
das Nachbargrundstück der Klägerin in ei-
nem WA „de luxe“ liege, das einen verstärk-
ten, an ein reines Wohngebiet angelehnten 
Schutz beanspruche.  
 
Am 05.03.2018 wies das zuständige OVG 
Lüneburg den zum Baustopp führenden 
Eilantrag jedoch ab (hierauf wird in der ArL-
Stellungnahme nicht Bezug genommen); der 
Bau wurde fortgesetzt. (s. Pressemitteilung 
https://oberverwaltungsgericht.niedersach-
sen.de/aktuelles/presseinformationen/igs-su-
edstadt-in-hannover-darf-weitergebaut-wer-
den--162487.html).  
 
Gründe dafür sind u.a., dass sich die Größe 
der Schule (720 Schüler) in dem Rahmen 
hält, der einer Anlage für kulturelle Zwecke 
dort wegen der Pflicht zur sog. „Gebietsver-
träglichkeit“ gezogen ist.  

https://oberverwaltungsgericht.niedersachsen.de/aktuelles/presseinformationen/igs-suedstadt-in-hannover-darf-weitergebaut-werden--162487.html
https://oberverwaltungsgericht.niedersachsen.de/aktuelles/presseinformationen/igs-suedstadt-in-hannover-darf-weitergebaut-werden--162487.html
https://oberverwaltungsgericht.niedersachsen.de/aktuelles/presseinformationen/igs-suedstadt-in-hannover-darf-weitergebaut-werden--162487.html
https://oberverwaltungsgericht.niedersachsen.de/aktuelles/presseinformationen/igs-suedstadt-in-hannover-darf-weitergebaut-werden--162487.html
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(s. Urteil: https://www.verwaltungsgericht-
hannover.niedersachsen.de/aktuelles/presse-
mitteilungen/sanierung-und-erweiterung-der-
igs-suedstadt-vorerst-gestoppt-161387.html). 
 
Dementsprechend kann der Bebauungsplan 
„Wendenring-Nord“ nicht, wie in der Begrün-
dung angegeben, als nach § 8 Abs. 2 BauGB 
aus dem Flächennutzungsplan entwickelt an-
gesehen werden. 

 
Zudem seien die mit der IGS verbundenen 
konkreten Beeinträchtigungen der Antragstel-
lerin zuzumuten. An- und Abfahrtsverkehr 
würden sich in dem Rahmen halten, der in ei-
nem allgemeinen Wohngebiet hingenommen 
werden muss. 
 
Im Fall der 6. IGS wird die Zahl von 180 
Schülern pro Jahrgang ebenfalls als gebiets-
verträglich eingestuft. Gemäß beauftragtem 
Lärmgutachten zum Bebauungsplan HA 143 
ist nicht mit Lärmbeeinträchtigungen zu rech-
nen, die dem Charakter einer im Flächennut-
zungsplan dargestellten Wohnbaufläche ent-
gegenstehen. 
 
Darüber hinaus eignet sich der Standort in in-
tegrierter Lage, da mit ihm das Leitbild einer 
durchmischten Stadt mit kurzen Wegen nach-
gekommen wird. 

 Vorschlag der Verwaltung: 
Die Festsetzungen des Bebauungsplans wer-
den beibehalten. 
 

Stellungnahme Nr. 1.2 
Schreiben vom 25.10.2023 

Stellungnahme der Verwaltung 

…die Stadt Braunschweig führt derzeit das 
Beteiligungsverfahren gemäß §3 Abs. 2 
BauGB für den Bebauungsplan Wendenring-
Nord HA 143 zum Bau einer neuen Integrier-
ten Gesamtschule zwischen den Straßen Ha-
senwinkel, Wendenring sowie der Feuer-
wehr- und der Tunicastraße durch. 
 
Für den Geltungsbereich dieses Bebauungs-
plans gilt der Flächennutzungsplan der Stadt 
Braunschweig in der Form der Neubekannt-
machung vom 6. Oktober 2005. Er stellt in 
seiner derzeit geltenden Fassung für das 
Plangebiet eine Wohnbaufläche und eine 
Grünfläche dar. Für den Geltungsbereich des 
im Aufstellungsverfahren befindlichen Bebau-
ungsplanes „Wendenring-Nord“ wird eine Ge-
meinbedarfsfläche mit der Zweckbestimmung 
„Schule, Sport“ festgesetzt. In der Begrün-
dung wird erklärt, dass der Bebauungsplan 
somit gemäß § 8 Abs. 2 BauGB aus dem Flä-
chennutzungsplan entwickelt wäre. Es han-
delt sich außerdem nicht um einen Bebau-
ungsplan gemäß § 13a BauGB. 
 
Auf der Ebene des Bebauungsplans ist die 
Festsetzung einer Gemeinbedarfsfläche fol-
gerichtig, denn nach § 4 Abs. 2 Nr. 3 
BauNVO sind Schulen in einem allgemeinen 
Wohngebiet, auch wenn ihr Einzugsbereich 

Siehe Stellungnahme Nr. 1.1. 

https://www.verwaltungsgericht-hannover.niedersachsen.de/aktuelles/pressemitteilungen/sanierung-und-erweiterung-der-igs-suedstadt-vorerst-gestoppt-161387.html
https://www.verwaltungsgericht-hannover.niedersachsen.de/aktuelles/pressemitteilungen/sanierung-und-erweiterung-der-igs-suedstadt-vorerst-gestoppt-161387.html
https://www.verwaltungsgericht-hannover.niedersachsen.de/aktuelles/pressemitteilungen/sanierung-und-erweiterung-der-igs-suedstadt-vorerst-gestoppt-161387.html
https://www.verwaltungsgericht-hannover.niedersachsen.de/aktuelles/pressemitteilungen/sanierung-und-erweiterung-der-igs-suedstadt-vorerst-gestoppt-161387.html
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über das Gebiet hinausreiche, zwar allge-
mein genehmigungsfähig. Ein im allgemeinen 
Wohngebiet regelhaft zulässiges Vorhaben 
könnte jedoch den Gebietscharakter gefähr-
den und sich als gebietsunverträglich erwie-
sen, wenn das Vorhaben aufgrund seiner ty-
pischen Nutzungsweise und aufgrund seiner 
Größe störend auf den Gebietscharakter des 
allgemeinen Wohngebietes wirken könnte. 
 
Ihrer Homepage ist zu entnehmen, dass es 
sich bei der geplanten Schule um eine Inte-
grierte Gesamtschule mit bis zu 180 Schü-
ler/innen pro Jahrgang handelt. Diese Grö-
ßenordnung ist, lt. eines Urteils des OVG Lü-
neburg (Az. 4 B 12304/17) geeignet, die 
Zweckbestimmung des Gebiets, welches vor-
wiegend dem Wohnen dienen soll, zu stören. 
(s. Urteil: https://www.verwaltungsgericht-
hannover.niedersachsen.de/aktuelles/presse-
mitteilungen/sanierung-und-erweiterung-der-
igs-suedstadt-vorerst-gestoppt-161387.html). 
Bebauungspläne sind nach § 8 Abs. 2 Satz 1 
BauGB aus den Flächennutzungsplänen in 
der Weise "zu entwickeln", dass durch ihre 
Festsetzungen die zugrundeliegenden Dar-
stellungen des Flächennutzungsplans kon-
kreter ausgestaltet und damit zugleich ver-
deutlicht werden. Dieser Vorgang der Kon-
kretisierung schließt nicht aus, dass die in ei-
nem Bebauungsplan zu treffenden Festset-
zungen von den vorgegebenen Darstellun-
gen des Flächennutzungsplans abweichen. 
Derartige Abweichungen sind jedoch nur zu-
lässig, wenn sie sich aus dem Übergang in 
eine konkretere Planungsstufe rechtfertigen 
und die Grundkonzeption des Flächennut-
zungsplans unberührt lassen. In der Regel 
gehört zu der vom Bebauungsplan einzuhal-
tenden Grundkonzeption des Flächennut-
zungsplans die Zuordnung der einzelnen 
Bauflachen zueinander und zu den von Be-
bauung freizuhaltenden Gebieten (BVerwG, 
Urteil vom 28.Februar 1975 — BVerwG 4 C 
74.72 — BVerwGE 48,70 [74 f.]). 
 
Gemessen hieran widerspricht der Plan der 
Grundkonzeption des Flächennutzungsplans 
für diesen Bereich. Dementsprechend kann 
der Bebauungsplan „Wendenring-Nord“ nicht, 
wie in der Begründung angegeben, als nach 
§ 8 Abs. 2 BauGB aus dem Flächennut-
zungsplan entwickelt angesehen werden. 
 
Beabsichtigt eine Gemeinde einen dem Ent-
wicklungsgebot entsprechenden Bebauungs-
plan aufzustellen und verkennt sie dabei des-
sen Grenzen, liegt ein Fall des § 214 Abs. 2 

https://www.verwaltungsgericht-hannover.niedersachsen.de/aktuelles/pressemitteilungen/sanierung-und-erweiterung-der-igs-suedstadt-vorerst-gestoppt-161387.html
https://www.verwaltungsgericht-hannover.niedersachsen.de/aktuelles/pressemitteilungen/sanierung-und-erweiterung-der-igs-suedstadt-vorerst-gestoppt-161387.html
https://www.verwaltungsgericht-hannover.niedersachsen.de/aktuelles/pressemitteilungen/sanierung-und-erweiterung-der-igs-suedstadt-vorerst-gestoppt-161387.html
https://www.verwaltungsgericht-hannover.niedersachsen.de/aktuelles/pressemitteilungen/sanierung-und-erweiterung-der-igs-suedstadt-vorerst-gestoppt-161387.html
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Nr. 2 BauGB vor. Ein nach dieser Vorschrift 
unbeachtlicher Fehler lässt den Bebauungs-
plan weiterhin genehmigungsfrei sein. 
 
Setzt sich die Gemeinde dagegen bewusst 
über das Entwicklungsgebot des § 8 Abs. 1 
BauGB hinweg, d.h. wollte sie nachweislich 
nicht den Bebauungsplan aus dem Flächen-
nutzungsplan entwickeln, liegt kein Fall des § 
214 Abs. 2 Nr. 2 BauGB vor, mit der Folge, 
dass ein solcher Bebauungsplan wegen ma-
teriellen Verstoßes gegen das Entwicklungs-
gebot an einem beachtlichen Mangel leidet. 
 
Rechtlich ließe sich das Problem lösen, wenn 
entweder der Flächennutzungsplan parallel 
geändert wird, oder der Bebauungsplan als 
vorzeitiger Plan gemäß § 8 Abs.3 BauGB von 
der Aufsichtsbehörde genehmigt würde. An-
wendbar ist diese Vorschrift dann, wenn ein 
ursprünglich gültiger Flächennutzungsplan 
von der tatsächlichen Entwicklung derart 
überholt worden ist, dass er seine Rechtsgül-
tigkeit eingebüßt hat. 
 
Ich bitte um Ihre Stellungnahme bis zum 
22.11.2023, würde aber auch eine persönli-
che Erörterung der Problematik begrüßen. 
Teilen Sie hierfür gern Terminvorschläge mit. 
 Vorschlag der Verwaltung: 

Die Festsetzungen des Bebauungsplans wer-
den beibehalten. 
 

Stellungnahme Nr. 2 
Schreiben vom 06.11.2023 

Stellungnahme der Verwaltung 

Sofern im Zuge des o.g. Vorhabens Baumaß-
nahmen erfolgen, verweisen wir für Hinweise 
und Informationen zu den Baugrundverhält-
nissen am Standort auf den NIBIS ® Karten-
server. Die Hinweise zum Baugrund bzw. den 
Baugrundverhältnissen ersetzen keine geo-
technische Erkundung und Untersuchung des 
Baugrundes bzw. einen geotechnischen Be-
richt. Geotechnische Baugrunderkundungen/-
untersuchungen sowie die Erstellung des ge-
otechnischen Berichts sollten gemäß der DIN 
EN 1997-1 und -2 in Verbindung mit der DIN 
4020 in den jeweils gültigen Fassungen erfol-
gen. 
In Bezug auf die durch das LBEG vertretenen 
Belange haben wir keine weiteren Hinweise 
oder Anregungen. 
Die vorliegende Stellungnahme hat das Ziel, 
mögliche Konflikte gegenüber den raumpla-
nerischen Belangen etc. ableiten und voraus-
schauend berücksichtigen zu können. Die 
Stellungnahme wurde auf Basis des aktuellen 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Kenntnisstandes erstellt. Die verfügbare Da-
tengrundlage ist weder als parzellenscharf zu 
interpretieren noch erhebt sie Anspruch auf 
Vollständigkeit. Die Stellungnahme ersetzt 
nicht etwaige nach weiteren Rechtsvorschrif-
ten und Normen erforderliche Genehmigun-
gen, Erlaubnisse, Bewilligungen oder objekt-
bezogene Untersuchungen. 
 Vorschlag der Verwaltung: 

Die Festsetzungen des Bebauungsplans wer-
den beibehalten. 
 

Stellungnahme Nr. 3 
Schreiben vom 07.11.2023 

Stellungnahme der Verwaltung 

… der BUND Braunschweig nimmt zur oben 
genannten Planung wie folgt Stellung: 
 
Die derzeitige Version der textlichen Festle-
gungen enthält weiterhin keine Festsetzun-
gen zur Wärmeversorgung. Wir erwarten, 
dass die Wärmeversorgung regenerativ er-
folgt. 
 
Auch die Anzahl der Nisthilfen bzw. Fleder-
mausquartiere ist zu gering, um die nachge-
wiesene Zahl von Nistmöglichkeiten von Vö-
geln und Fledermausquartieren auszuglei-
chen. Für jede Höhle, die durch Baumfällun-
gen verloren geht, sollten drei Nisthilfen bzw. 
Fledermausquartiere installiert werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Außerdem sollten weitere Bäume zur Erhal-
tung festgesetzt werden. 
 
 
 
 
 
 
 

Der Bebauungsplan trifft keine Festsetzun-
gen über die Art der Wärmeversorgung. Da 
der Bauherr die Stadt Braunschweig selbst 
ist, kann davon ausgegangen werden, dass 
die Wärmeversorgung auf klimagerechte Art 
erfolgen wird. Der Hinweis wird an die zu-
ständige Fachdienststelle weitergeleitet. 
 
 
Gemäß Umweltbericht handelt es sich bei 
dem beschriebenen Ersatz (Wochenstuben 
(14 Stück) und Winterquartieren (8 Stück)) 
um den Ausgleich für potentielle Quartiere im 
Bereich der vorhandenen Gehölze. Da nur 
eine Erfassung vom Boden aus erfolgt ist, ist 
aktuell nicht bekannt, ob tatsächlich mehr 
Baumhöhlen vorhanden sind. Weiterhin ist 
noch nicht bekannt, welche Bäume letztend-
lich im Rahmen der Maßnahme erhalten wer-
den können. Daher ist, wie im Umweltbericht 
aufgeführt, die Anzahl an notwenigen Nisthil-
fen im Bereich der Gehölze in Absprache mit 
der UNB Braunschweig je nach Verlust von 
tätlichen Höhlenbäumen festzulegen. Die in 
den textlichen Festsetzungen aufgeführten 
Nisthilfen im Bereich der Gebäude werden 
zusätzlich zu den Nisthilfen an den Gehölzen 
ausgebracht. Die Anzahl wurde bereits zur 
öffentlichen Auslegung gem. §3(2) BauGB 
auf insgesamt 15 Nist- und Ruhestätten im 
Geltungsbereich erhöht. Je nach Gebäu-
destruktur werden Nisthilfen für unterschiedli-
che Vogel- und Fledermausarten ausgewählt. 
 
Aufgrund der integrierten Lage des Bau-
grundstücks und seiner kompakten Größe 
müssen bei der Planung die Belange des 
Städtebaus (Errichtung des Schulgebäudes 
mit Nebenanlagen), der Umweltplanung (Er-
halt von Bäumen und Grünflächen), der Er-
schließung (notwendige Stellplätze) sowie 
des Brandschutzes (notwendige Feuerwehr-
zufahrt) gegeneinander abgewogen werden. 
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Für weitere Ausführungen verweise ich auf 
die Stellungnahme vom 13. Juli 2023. 
 
Zur Förderung von Wiesenbrütern wie z. B. 
dem Braunkehlchen regen wir an, im Gel-
tungsbereich B jeweils eine kleine, wech-
selnde Teilfläche ungemäht zu lassen, s. 
auch NLWKN, Arbeitshilfe Produktionsinte-
grierte Kompensation (PIK), 2023. 
 
 

Da die konkrete Entwurfsplanung für den 
Schulkomplex noch nicht stattgefunden hat, 
soll mit den Festsetzungen zur überbaubaren 
Grundfläche und den zu erhaltenden Bäume 
eine größtmögliche Flexibilität für die Planung 
der Baukörper und der erforderlichen Er-
schließungsflächen geschaffen werden. 
Im Geltungsbereich A ist der vorhandene Ge-
hölzbestand im Hinblick auf seinen Gestal-
tungswert, der Vitalität und seinen siedlungs-
ökologischen Funktionen unterschiedlich zu 
bewerten.  Unter Abwägung der o.a. Belange 
und der möglichen baulichen Alternativen 
wird dem Erhalt der wertvollsten Bäume ge-
genüber den geringer wertigen Bäumen der 
Vorrang eingeräumt. Es wurde also eine Aus-
wahl der wertvollsten Bäume als zu erhalten 
festgesetzt, um die Planer während der nach-
folgenden Entwurfs- und Ausführungsphase 
besonders für die Erhaltung dieser Bäume zu 
sensibilisieren, mit dem Ziel, die hoch- und 
tiefbauliche Planung entsprechend an die 
vorhandenen Baumstandorte anzupassen, 
um den dauerhaften Erhalt dieser schönen 
Bäume sicherzustellen. 
 
Das Schreiben vom 13.07.2023 ist mit einem 
Abwägungsvorschlag in Anlage 6 behandelt. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen 
und an die entsprechende Fachdienststelle 
weitergeleitet. 
 
 
 
 
 

 Vorschlag der Verwaltung: 
Die Festsetzungen des Bebauungsplans wer-
den beibehalten. 
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